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In  der deutschen W irtschaft ist seit der Stabi
lisierung unserer Währung, im Vergleich zur Vorkriegs
zeit, soviel Wundersames und Unerklärliches und neben 
manchem Erfreulichen soviel Unerfreuliches vorgegangen, 
daß es begreiflich erscheint, wenn man den Ursachen a ll 
dieser Geschehnisse auf den Grund gehen, wenn man er
forschen w ill, was an dem vielen, was im Laufe der Jahre 
darüber gesagt und geschrieben wurde, rich tig  ist, und wenn 
man wissen w ill, welche Schlüsse aus diesen E rkennt
nissen fü r die Zukunft, sowohl hinsichtlich der allge
meinen W irtscha ftspo litik  als auch der Geschäftsführung 
im einzelnen, zu ziehen sind. Ursachen und W irkungen 
vie ler Vorgänge sind deshalb seit Jahr und Tag Gegen
stand regen Meinungsstreits. V o r allem waren es aus
ländische Stimmen, die immer w ieder aus manchen Vor
gängen und statistischen Daten einen über alles Erwarten 
raschen Wiederaufbau der deutschen W irtschaft fest
stellen w ollten, während in  Deutschland bis vor kurzem 
eigentlich niemand etwas von einer besonderen 
Prosperität zu spüren vermochte. Ueber alles das so 
w e it als möglich K la rhe it zu schaffen, die Unterschiede 
festzustellen, die in  der S truk tu r der W irtschaft zwischen 
der Vorkriegszeit und heute bestehen, ist die Aufgabe des 
Ausschusses, Zu diesem Zweck ist er m it weitgehenden 
Vollmachten ausgestattet, ihm ist gewissermaßen alle Ge
w a lt gegeben im Himm el und auf Erden.

Es ist w e ite r begreiflich, daß bei dwsen U nte r
suchungen die gesamte P o lit ik  des Bankgewerbes K red it-, 
Zins- und Finanz- und Währungsfragen eine große Rolle 
spielen, und das Bankgewerbe w ird  es ohne Zweife l als 
Ehrensache betrachten, nach K rä ften  zur K lärung der 
aufgeworfenen Probleme und Plagen m it bcizutragen, 
Das Bankgewerbe w ird  also dazu gern bereit sein, es w ird  
allerdings auch verlangen müssen, daß ihm dabei n icht 
ein allzu großer A rbe its - und Zeitaufwand zugemutet 
w ird, der v ie lle ich t auch im M ißverhältn is stehen könnte 
zum W ert des Ergebnisses. W ir  Bankiers haben zwei 
Jahre h in ter uns, in  denen es schwer war, auch n,.r Ai 
Unkosten zu verdienen. Wenn w ir  jetzt wieder se t 
einigen Monaten nutzbringende Beschäftigung fü r unsere 
Beamten haben -  worüber w ir  uns auch in deren K  
esse freuen -  so .st es n icht möglich, die besten davon

— denn andere sind dazu n icht brauchbar — monatelang 
zu umfangreichen statistischen A rbe iten  abzu
kommandieren, zumal wenn man immer dam it rechnen 
muß, wegen ungesetzlicher Ueberstunden und wegen zu
vie l A rb e it vor den Staatsanwalt geschleppt und m it 
schweren Strafen belegt zu werden.

Ich kann m ir lebhaft vorstellen, daß viele unserer 
Berufsgenossen ein leichtes Gruseln überkommt, wenn sie 
von dem Ausschuß hören, zumal er sich schon durch eine 
Reihe sehr ins einzelne gehender und n icht immer leicht, 
manchmal auch gar n ich t zu beantwortender Fragebogen 
bemerkbar gemacht hat. Man sagte m ir dieser Tage, 
man fühle sich bei diesen Fragebogen lebhaft an die 
seligen Zeiten der Devisenordnung und der K ap ita lfiuch t- 
gesetzgebung erinnert, an die Zeiten, in  denen man täg
lich Berge von Papier zu beschreiben hatte, die dem V er
nehmen nach niemand oder nur selten jemand angesehen 
hat. Ich glaube, diesmal ist die Sache n icht so schlimm. 
Es lieg t nun einmal im  Wesen der Wissenschaft, daß sie 
alle Vorgänge zu ergründen versucht und manchmal da
bei übersieht, daß es in  der W irtschaft und namentlich 
in unserem Gewerbe Dinge und Vorgänge gibt, die n icht 
ohne weiteres zu ergründen und logisch zu begründen 
sind, die eben so sind wie sie sind, und daß man aus 
vielem, was sich in  unserem Gewerbe abspielt, n icht 
immer weittragende vo lksw irtschaftliche Schlüsse ziehen 
kann, wenn man sich n icht auf gefährliche Irrwege be
geben w ill. Im allgemeinen braucht niemand Sorge zu 
haben, daß er mehr sagen muß, als er weiß.

Es smd also, wie gesagt, wichtige und schwer
wiegende Fragen die Gegenstand der Untersuchungen 
des Enquete-Ausschusses sind „ „ j • u j " suynun§y?öpstatton ,!• i es sind, und ich darf m ir wohl
fn te re^v die, ?inz®lnen Fragen, die das Bankgewerbe 
da™ n £ ’i h lf r  Revue Passieren zu lassen und kurz 
S /  w 8 daS ZU Sâ en' was vielleicht von un« *« “ 1 
Standpunk aus nicht oft genug wiederholt werden kann. 
Im voraus b itte  ich aber zu entschuldigen, wenn ich hnen1 rr Ti aucr zu eniscnuiaigeu, "  —
als Fachleuten n icht sehr v ie l Neues bringe.
. Zunächst ist es die Organisation des Bankgewerbes 
in seinen BedintfunrfQtf^mpinschaften» ^ ^  Weiten

iacn, daü einige wenige - - - - - -  uem gesamiea
deutschen Bankgewerbe unt?^ ;,U.ndroh£ung von G ewalt
maßnahmen aller A r t  ihren W illen  aufzwingen und daß 
diese Karte lle, wie man sie nennt, schuld seien an der 
Verteuerung der Kreditbedingungen, der Hochhaltung des 
Zinsfußes und all den w irtschaftlichen Nachteilen, die 
angeblich damit im Zusammenhang stehen. N ichts ist 
falscher als diese Auffassung. Unsere Bedingungsgemein- 
schaften, die übrigens w iederholten Anregungen der 
Rcichsbank in der Vorkriegszeit ihre Entstehung ver
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danken, sind keine Kartelle, sie majorisieren niemand, 
auch n icht den Kleinsten. Gegen den W iderspruch auch 
nur eines M itg lieds können in  den meisten Fällen keine 
Beschlüsse Zustandekommen. Auch der Kleinste kann 
m it Erfolg opponieren, wenn er sich vergewaltigt glaubt. 
Die Bedingungsgemeinschaften im Bankgewerbe haben 
auch vielfach im Gegensatz zu den eigenen Interessen der 
Berufsgenossen aus allgemeinen w irtschaftlichen E r
wägungen heraus eine Ermäßigung der Zinsen und Pro
visionen angestrebt und herbeigeführt, als sie in  den a ll
gemeinen Verhältnissen des Geld- und Kapita lm arktes 
noch nicht begründet w ar und als sie im H inb lick  auf die 
Höhe der allgemeinen Unkosten noch sehr schwere Opfer 
fü r das Bankgewerbe bedeutete. Nichts ist also falscher 
als die Auffassung, an dem W iderstand einzelner Groß
banken und ihrem Einfluß auf die übrigen M itg lieder des 
Bankgewerbes scheitere ein zeitgemäße Reform der Zins- 
und Provisions-Bedingungen der Banken. Es w ird  A u f
gabe unserer Berufsgenossen sein, immer wieder, wo sich 
nur Gelegenheit dazu bietet, über A r t  und Wesen der 
Bedingungsgemeinschaften im deutschen Bankgewerbe 
aufklärend zu w irken und darzulegen, w ie wenig sie ge
eignet sind, eine den tatsächlichen M arktverhältn issen 
widersprechende Hochhaltung der Zins- und Provisions- 
Bedingungen durchzuführen.

Und damit komme ich gleich zu dem Hauptvorwurf, 
den man dieser Organisation des Bankgewerbes macht 
und den man unter den Begriff der allzu hohen Zins
spanne und der Ueberteuerung der Kreditbedingungen zu
sammenfaßt. U nter Zinsspannc begreift man dabei die 
Gesamthöhe der Zinsen und aller Provisionen, ver
glichen m it dem Haben-Zinsfuß fü r täglich fällige Gelder. 
Man rechnet aus, daß K red ite  bei den Banken heute etwa 
9 pCt. kosten, hält dagegen, daß sie fü r Guthaben in 
laufender Rechnung nur 3— 3 ‘A  pCt. zahlen und meint, 
daß sie dadurch ein Geschäft machen, fü r das man manch
mal lauter, manchmal zurückhaltender den Begriff des 
Wuchers konstru iert. Daß die Zinssätze, die fü r täglich 
abrufbare Gelder gezahlt werden, in gar keinem Zu
sammenhang stehen m it den Zinsen und Provisionen, die 
der Bankier fü r mehr oder weniger langfristige Kredite  
fordern muß, w ill die O effentlichkeit immer noch nicht 
einsehen. In  w e it höherem Maß als früher ist die A u f
rechterhaltung der erforderlichen L iq u id itä t ein 
schwieriges Problem der Bankleitungen. V ie le  Gelder, 
die früher dem Namen nach kurzfristige  waren, waren 
in W irk lich ke it langfristige, Die fast ununterbrochene 
Prosperität der W irtschaft in der Vorkriegszeit hatte zur 
Folge, daß die Betriebsreserven von Handel und Industrie 
ebenso w ie die eigentlichen Depositengelder, die bei den 
Banken ku rz fris tig  angelegt waren, in  ih re r Gesamtheit 
und im Durchschnitt immer größer wurden. N ur in 
Zeiten schwerer Krisen kam es vorübergehend zur Zu
sammenballung von Geldansprüchen an die Banken, die 
diese m it H ilfe  der unbeschränkten Rediskontierung ihres 
Portefeuilles bei der Reichsbank le ich t zu befriedigen im 
stande waren. Heute sind die K red ito ren  der Banken im 
wesentlichen unbestimmter A rt. Sie sind vielfach nur 
Ueberschüsse aus aufgenommenen Auslandskrediten und 
Emissionen, die noch der Verwendung harren, m it deren 
Abzug also gerechnet werden muß. Sie sind vor allen 
Dingen zu einem nicht unwesentlichen Te il e ffektive Aus
landsgelder, die n icht sehr festsitzen und die nur solange 
bei uns bleiben, als die Zinsverhältnisse in Deutschland 
es rentabel erscheinen lassen. Daraus fo lg t auch, daß 
eine allzu schnelle Senkung der Zinssätze in  Deutschland 
unerwünschte Folgen fü r den G eldm arkt haben könnte. 
Auch die Debitoren der Banken waren früher vielfach 
anderer A r t  als heute. Sie waren entschieden schneller 
und le ich ter liqu id ierbar, den Begriff der eingefrorenen 
K redite , der in  den letzten Jahren eine große Rolle spielte, 
kannte man kaum. Es ist also vollkommen ausge
schlossen, daß die Banken ih r Kontokorrent-G eschäft 
heute m it den M itte ln  betreiben können, die ihnen als 
täglich abhebbare Gelder anvertraut sind. Sie können 
dafür nur die ihnen überlassenen langfristigen Gelder ve r
wenden, die fast noch einmal so teuer sind, wie die

Gelder auf Scheck-Konto und die die oft k ritis ie rte  Zins
spanne auf ein verhältnismäßig bescheidenes Maß redu
zieren. W er sich der Sorgen erinnert, die das Bank
gewerbe in  den Jahren 1924 und 1925 zu überstehen 
hatte, w ird  auch wissen, in  welch geringem Umfang es 
aus den Debitoren M itte l zur Befriedigung der K reditoren 
heranziehen konnte und w ie sehr die Banken im In te r
esse der Erhaltung ihrer eigenen Existenz zur Zurück
haltung im Kreditgeschäft gezwungen waren. Während 
man vor dem Krieg m it Unrecht den deutschen Banken 
eine allzu weitherzige K re d itp o litik  vorwarf, mußten sie 
in den letzten Jahren ebenso ungerechtfertigterweise den 
V orw urf der Kreditdrosselung d. h. der w illkü rlichen  
Kreditbeschränkung auf sich nehmen. Auch die 
R estrik tionspo litik  der Reichsbank darf im Zusammen
hang damit n icht unerwähnt bleiben. Selbst das beste 
W echsel-Portefeuille ste llte  in den kritischen Zeiten keine 
flüssigen M itte l dar, da der Inhaber nicht sicher war, ob 
es ihm die Reichsbank bei Bedarf auch rediskontierte. 
Rechnet man dazu noch die erheblich gesteigerten R isiken 
des Kreditgeschäfts — man erinnere sich nur der ver
schiedenen großen Namen der vergangenen Jahre — so 
w ird  man verstehen, daß gar mancher Berufsgenosse an 
das W ort des alten Bankiers erinnert wurde, der da sagte, 
das Bankgeschäft sei eine umgekehrte Lotterie . In der 
Lo tte rie  setze man nämlich eins um hundert zu ge
winnen, im Bankgeschäft 100 um eins zu gewinnen, und 
auch diese Hoffnung werde noch vielfach zu schänden. 
Wenn man also heute immer w ieder eine K r it ik  erfährt 
an der Praxis der Banken in  den Jahren 1924 und 1925, 
so darf man diese doch wohl m it dem Hinweis abtun, daß 
sie in den unsäglich schweren Zeitverhältnissen begründet 
war, in  Zeitverhältnissen, w ie sie ähnlich auch die 
ältesten Leute unter unseren Berufsgenossen noch nicht 
erlebt haben. Daneben w ird  uns vielfach der V orw urf 
gemacht, daß w ir  der O effentlichkeit Kreditbedingungen 
nennen, die an sich zeitgemäße und angemessen seien, 
daß w ir  aber durch Nebenabreden diese Normalbedin
gungen o ft erheblich verteuerten. Bei diesen Be
hauptungen spielt die sogenannte Ueberziehungs-Pro- 
vision, die teuerer ist als die allgemeine Kredit-Provision, 
eine große Rolle. W ir  sollen angeblich die K redite , auch 
bei solventen Kunden, künstlich niedrig halten, um dann 
den Kunden den wesentlich teueren Ucberziehungs- 
K re d it gewähren zu können. Man behauptet sogar, es 
sei häufig die Uebung, daß man den Kunden schon im vor
aus die B e re itw illig ke it zu größeren Kreditüberziehungen 
zusichere. V o r Fachleuten brauche ich n icht zu be
tonen, daß nichts unbegründeter ist, als diese Auffassung. 
Wenn w ir  Ueberziehungen der vereinbarten K red ite  ge
statten, die fü r unsere Kassen- und Geld-Dispositionen 
an manchen Term inen äußerst unbequem und uner
wünscht sind, so handelt es sich um Leistungen, m it denen 
w ir  die Kunden vo r großen Unannehm lichkeiten be
wahren oder aber Ihnen besonders nutzbringende Ge
schäfte ermöglichen. Es müssen Wechsel eingelöst, 
Löhne und Frachten bezahlt werden, die Eingänge haben 
sich verzögert, die Bank springt ein, bewahrt den Kunden 
vor Wechsel-Protesten und anderen Unannehmlichkeiten 
und berechnet dafür eine Provision, die zwar per annum 
hoch aussehen mag, die aber fü r den Einzelfa ll gar nichts 
bedeutet. Das gleiche g ilt dort, wo m it H ilfe  einer vo r
übergehenden Kreditüberziehung dem Kunden ein be
sonders lohnendes Geschäft möglich gemacht w ird , fü r 
das Zinsen und Provisionen, die er der Bank vergütet, 
n icht die geringste Rolle spielen. Ich darf daran er
innern, daß die Rabatte, die iin  Warenhandel vielfach 
üblich sind, die Bankzinsen und -Provisionen erheblich 
übersteigen, so daß es in fast allen Fällen ein sehr gutes 
Geschäft ist, Bankkredite  in  Anspruch zu nehmen und 
damit die Warenbezüge zu skontieren.

Wenn w ir nachweisen, daß die Bedingungen, die w ir 
fü r die Kreditgewährung fordern müssen, nicht unserer 
W illk ü r, sondern vorläufig  unabänderlichen Verhältnissen 
entspringen, so dürfen w ir  einen besonderen Punkt, der 
Anlaß ist zur Verteuerung des Bankverkehrs, n icht ver
schweigen. Der ganze Geschäftsverkehr spielt sich heute
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in erheblich kleineren Beträgen ab, als früher, läßt also bei 
vermehrter A rbe it einen viel kleineren Nutzen. Das ergibt 
sich deutlich aus der S ta tis tik  der Reichsbank-Abrechnungs
stellen, aus der hervorgeht, daß die Zahl der Einzelposten 
ständig im Wachsen begriffen ist, während die Gesamt- 
Abrechnungssumme noch ganz erheblich gegen die Ver
gleichsziffern der Jahre 1913 und 1914 abfä llt. Die 
deutschen Abrechnungsstellen hatten im Jahre 1913 
15,6 M illionen Stück Papiere im Gesamtwert von etwa 
74 M illia rden  M ark abzurechnen, im  Jahre 1925 waren es 
28,5 M illionen Stück Papiere im Gesamtwert von nur etwa 
51 M illia rden  M ark. Der Durchschnittsbetrag eines Ab- 
rechnungspapieres sank von 4717 M ark im Jahre 1913 auf 
1790 M ark  im Jahre 1925. Das ist ein M ißverhältnis, das 
sich natürlich über das ganze Bankgewerbe erstreckt und 
das durch keine noch so weitgehende Rationalisierung, 
durch keine Maschinenanwendung vollständig ausgeglichen 
werden kann. Es geht also daraus hervor, daß das Bank
gewerbe bei wesentlich kleineren Umsätzen m it einer er
heblich größeren Arbeitslast zu rechnen hat, die es be
greiflich und gerechtfertigt erscheinen läßt, daß die Gesamt
kosten des Bankverkehrs und der Bankkredite noch nicht 
auf die Friedensnorm herabgedrückt werden konnten, ob
wohl auf diesem Gebiet zweifellos außerordentlich viel ge
schehen ist.

In  den erschwerten Gelddispositionen des Bankiers 
liegt es auch begründet, daß das Bankgewerbe seit einer 
Reihe von Jahren dazu übergegangen ist, die gewährten 
Kredite in vo ller Höhe auf Sonder-Konto zu belasten, dafür 
also in vo lle r Höhe Zinsen zu fordern, auch dann, wenn der 
Kreditnehmer den K red it vorübergehend nicht vo ll in A n 
spruch nimmt, also auf seinem Scheck-Konto ein ent
sprechendes Guthaben hat. Es ist unter den schwierigen 
Verhältnissen des Geldmarktes —  und sie sind auch heute 
zeitweise noch recht schwierig — unmöglich, K redite  zu 
gewähren und unter allen Umständen fü r deren Inanspruch
nahme geradezustehen, wenn der Kreditgeber nicht durch 
entsprechende Zinsvergütung fü r diese Bereitstellung schad
los gehalten w ird. Die Gelder, die der Bankier fü r nicht 
in Anspruch genommene K red ite  bereithalten muß, ge
statten nur eine ganze liquide Anlage, fü r die bei der V er
fassung des Marktes fü r tägliches Geld häufig keine oder 
nur eine sehr geringe Verzinsung erzielt werden kann. 
Die Verteuerung der K redite  gegenüber der Vorkriegszeit 
findet auch zum Te il ihre Erklärung in dem tiefgehenden 
Unterschied, der zwischen dem Geld- und Kapita lm arkt, 
also zwischen dem M arkt fü r kurzfristige und demjenigen 
fü r langfristige Gelder auch heute noch besteht. Vielfach 
war, bis in  die letzten Monate hinein, kurzfristiges Geld 
manchmal kaum unterzubringen, während die Nachfrage 
nach langfristigem Geld nicht zu befriedigen war. Die 
Untersuchung der Ursachen dieses Zustandes sowie der 
ganzen Konstruktion des Geldmarktes beschäftigt natürlich 
gleichfalls den Enquete-Ausschuß. Es is t Ihnen auch be
kannt, daß die Reichsbank nach K räften bestrebt ist, den 
Zinsunterschied zwischen langfristigen und kurzfristigen 
Geldern zu vermindern und Gelder aus dem kurzfristigen 
M ark t in den langfristigen M ark t überzuleiten, damit die 
Kapita lbildung zu fördern und eine Ermäßigung der Zins
sätze fü r langfristige K redite  herbeizuführen. Ob und in 
welchem Umfang diesen Bemühungen E rfo lg  beschieden 
sein w ird, b leibt abzuwarten. Oberflächlich betrachtet, 
möchte es scheinen, daß von einer genügenden K a p ita l
bildung, die den M ark t fü r langfristige Gelder befruchten 
könnte, bis je tzt noch n icht a llzuvie l zu spüren ist, da weite 
Kreise von Handel, Industrie  und Landwirtschaft Ueber- 
schüsse in den zurückliegenden Jahren kaum erzielen 
konnten. Die Ueberschüsse auf dem kurzfristigen M ark t 
dürften auch zu einem sehr großen Te il nicht in  einer be
ginnenden Kapita lb ildung begründet sein, sondern müssen 
wohl zurückgeführt werden auf die Konversion von Aus- 
landskrediten, unter denen die kurzfristigen vie lle icht doch 
eine größere Rolle spielen, als man neuerdings anzunehmen 
geneigt ist.

Neben diesen das Bankgewerbe unmittelbar be
rührenden Fragen beschäftigen den Ausschuß auch ver
schiedene sehr wichtige Probleme allgemeiner Art, die 
gleichfalls für des Bankgewerbe von größter Bedeutung

sind. Darunter ist wohl eines der wichtigsten, die Dis- 
Position über die Verwendung der bei den öffentlichen 
Stellen angesammelten Gelder. Nach einer Darstellung, 
die der H err Reichsbankpräsident in einer der öffentlichen 
Sitzungen des EnquSte-Ausschusses über die in  dem amt- 
liehen Fonds liegenden Kassenbestände gegeben hat, w ird  
man ihm beistimmen müssen, daß hier immer noch eine 
Ansammlung von Geldern betrieben w ird , die eigentlich 
überhaupt nicht vorhanden sein dürften, zumal in  der 
Friedenszeit auch nicht annähernd solche Bestände von 
den öffentlichen Stellen unterhalten wurden. Es handelt 
sich dabei nach Auffassung der Reichsbank um Gelder 
aus Steuern, Frachten und Gebührenerhebungen, die bei 
sparsamer öffentlicher Geldw irtschaft wohl der P riva t
w irtschaft verbleiben könnten und die je tzt in Betriebs
und Reserve-Fonds fließen, wo sie nach Verwendung 
schreien und häufig eine Verwendung finden, die nicht 
immer den Interessen der Gesamtwirtschaft entspricht. 
W ir  Banken empfinden besonders die Konkurrenz, die das 
Reich, die Staaten und Gemeinden auf unserem ureigensten 
Gebiet m it öffentlichen M itte ln  treiben, und w ir haben 
deshalb alles Interesse daran, daß die Vorrats-G eld
w irtschaft der öffentlichen Steilen auf das notwendige 
Mindestmaß beschränkt w ird , zumal ein Versagen der 
privatw irtschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiete der K re d it
gewährung —  soweit sie berechtigt war —  w ohl kaum 
festgestellt werden kann. Eine weitere Folge dieser Re
duktion wäre naturgemäß auch ein geringerer Bedarf an 
Geldumlaufsmitteln, also eine Stärkung der Position der 
Reichsbank in  währungstechnischer Hinsicht, die nicht 
hoch genug veranschlagt werden könnte. Offenbar un
rich tig  ist es auch, wenn man von den Bestrebungen der 
Reichsbank eine Entblößung der Provinz von Geldern 
zu Gunsten einer weiteren Konzentration in B erlin  be
fürchtet. Abgesehen davon, daß die Reichsbank ja  ein 
vö llig  dezentralisiertes Ins titu t ist, hat sie auch neuerdings 
durch Einführung des telegraphischen Ueberweisungs- 
verkehrs die Gelddispositionen der Provinz ohne Zweife l 
erheblich erleichtert. Jedenfalls erscheint es unerwünscht 
und unzweckmäßig, wenn öffentliche Stellen m it ihren 
Kassen zu einem wichtigen oder gar beherrschenden Faktor 
auf dem Geldmarkt werden.

E in umstrittenes K apite l allgemeiner A r t  sind im 
EnquSte-Ausschuß auch die Auslandskredite. Nach der 
Konstruktion unserer W ährungsreform und den ganzen 
Gedankengängen des Dawes-Vertrags herrscht über die 
Notwendigkeit der Auslandskredite an sich keine allzu 
große Meinungsverschiedenheit. S trittig  sind aber Tempo, 
Ausmaß und Verwendung der Auslands-Kredite. H ier 
w ird  man ebenfalls der Reichsbank beistimmen müssen, 
wenn sie Maßhaltung predigt und wenn sie die Auffassung 
ve rtr itt, daß die Auslandskredite nur unter ganz besonderen 
Voraussetzungen gegenwärtig weiter vermehrt werden 
sollten. Es ist nicht zu leugnen, daß die Auslandskredite 
m it den unabweisbaren Folgen der Vermehrung des 
Notenumlaufs und des Giralgeldes eine preissteigernde 
oder doch mindestens eine preishaltende W irkung gehabt 
haben, um so mehr, als die P roduktiv itä t vieler Auslands- 
K redite  nicht leicht nachzuweisen ist. Das g ilt namentlich 
von der Aufnahme ausländischer K red ite  durch öffent
liche Stellen, durch Länder, Kommunen und ähnliche 
Organisationen, gegen die die W irtschaft von ihrem Stand
punkt aus um so größere Bedenken haben muß, als diese 
Stellen keine Devisen zur Verzinsung und Rückzahlung 
ihrer Schulden unm ittelbar produzieren, das ganze A u f
bringen dieser Devisen also zu einer weiteren Last der 
W irtschaft w ird. Die Bedenken der Reichsbank gegen die 
Vermehrung der Auslands-Kredite und der dam it ve r
bundenen erhöhten T rib u tp flich t der inländischen W ir t 
schaft an die ausländische erscheinen deshalb gewiß be
rechtigt, und es w ird  zu den Aufgaben unseres Gewerbes 
gehören, diesen Gedanken in seiner Geschäftsführung so 
w e it als möglich Rechnung zu tragen.

In den Untersuchungen über die Gestaltung der 
deutschen Zahlungsbilanz, in der die Auslands-Kredite 
bekanntlich eine wichtige Rolle spielen, ist auch eine Be
trachtung der Wirkungen der Effekten-An- und Verkäufe 
des Auslands für den Enquöte-Ausschuß von größtem
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Interesse. Mehr und mehr hat sich doch wohl heraus
gestellt, daß die zeitweise recht belangreichen Effekten- 
käufe des Auslands nur selten dauernder Interessenahme 
dienten, viel häufiger einer vorübergehenden Spekulation, 
die, wie die Entw icklung gegangen ist, zu einem sehr 
guten Geschäft fü r den ausländischen Käufer und zu einer 
schweren Besteuerung der deutschen W irtschaft wurden. 
Wenigstens w ird  das eine der Feststellungen sein müssen, 
die man bei der Betrachtung dieses P ragenkomplexes zu 
machen hat.

Meine Herren, ich habe versucht, Ihnen so knapp wie 
möglich ein B ild der A rbeiten des Enquete-Ausschusses, 
soweit sie das Bankgewerbe im besonderen interessieren, 
zu geben. Nach meiner festen Ueberzeugung geht das viel 
angefeindete Bankgewerbe in diese Untersuchungen m it 
vö llig  reinem Gewissen hinein, es w ird  m it dem besten 
Leumundzeugnis daraus hervorgehen. Es w ird  festgestellt 
v, erden müssen, daß die Geschäftsführung der Banken in 
den seit Beginn der Stabilisierung h in te r uns liegenden 
schweren Zeiten rich tig  war und daß die Banken, wie das 
H err Kollege W a s s e r m a n n  kürz lich  an anderer Stelle 
zutreffend ausführte, heute der W irtschaft nur deshalb 
wieder eine so machtvolle Stütze sein können, weil sie sich 
durch nichts von den in Jahrzehnten erprobten Geschäfts
grundsätzen haben abbringen lassen. W ie in der Ver
gangenheit, so werden diese Grundsätze auch künftig  stets 
j  " n ip 6, ‘^en Rücksichten auf die Selbsterhaltung m it 
clen i  flichten gegen die Gesamtwirtschaft zu vereinen 
wissen.

Private und öffentlich-rechtliche 
Versicherung.

Von Oberregierungsrat a. D. Hilgard, Direktor der 
Allianz Versicherungs-A.-G„ Berlin.

Die am 10. November er. in  Berlin  veranstaltete 
Kundgebung der Spitzenverbände der privaten  W irtschaft 
gegen die Betätigung der öffentlichen Hand im Erwerbs- 
leben hat, w ie zu erwarten war, unter anderem auch 
die Verbände der öffentlich-rechtlichen Versicherungs
anstalten zu einer Gegenaktion veranlaßt. In einer 
angen, einem weiten Kreise zugängig gemachten E r

klärung nehmen diese Verbände den Weg zur Oeffent- 
hchke it und führen im wesentlichen folgendes aus:

JNach dem Inha lt der von den Spitzenverbänden der 
I riva tw irtscha ft verfaßten Denkschrift und nach den 
von m ir am 10. November gemachten Ausführungen nehme 
die P rivat Versicherung fü r sich ein M onopol in  Anspruch. 
A n  einem solchen könne aber die W irtschaft kein In te r
esse haben, sie müßte es im Gegenteil begrüßen, daß 
durch das Nebeneinanderbestehen von zwei A rte n  von 
v ersicherungsunternehmungen preisregelnd auf die Bei
tragsbemessung e ingew irkt werde. Dazu komme, daß zum 
mindesten die öffentliche Im mobiliar-Feuerversicherung, 
die auf ein jahrhundertelanges Bestehen zurückblicken 
Könne, ein historisches Anrecht auf Existenz habe, und 
dies um so mehr als sie vö llig  gemeinnützig arbeite. Wenn
ä1.? .. ieU.?r '!e5?^her,i nf? anstal ten in der letzten Zeit ihr 
Tätigkeitsgebiet auf die meisten anderen Versicherungs
zweige ausgedehnt hätten, so sei dies n icht aus einem 
besonderen und bewußten Expansionsdrang heraus ge
schehen, es liege dies vielmehr in  der natürlichen E n t
w icklung der Dinge; denn von dem Augenblick an, wo die 
private  Assekuranz immer mehr zur Konzernbildung über
gegangen sei und jeder Konzern mehr oder m inder alle 
Versicherungszweige zu betreiben angefangen habe, wären 
die öffentlichen Ansta lten wettbewerbsunfähig geworden, 
wenn sie n icht dieser Entw icklung sich angepaßt hätten. — 
Was die von seiten der p rivaten Assekuranz erhobenen 
Vorwürfe, die ö ffentlich-rechtlichen Ansta lten genössen 
m mehrfacher H insicht besondere Vorrechte im Kon
kurrenzkam pf m it den privaten Versicherungsunter
nehmungen, anlange, so ergebe eine nähere Untersuchung 
ihre völlige H altlosigkeit. Wenn zunächst von einer Be
vorzugung der öffentlrch-reohtlichen Ansta lten auf Steuer

lichem Gebiet gesprochen werde, so müsse betont werden, 
daß diese an sich n icht abzustreitenden Steuerprivilegien 
nichts anderes darstellten als den notwendigen Ausgleich 
fü r die den öffentlichen Ansta lten im allgemeinen In 
teresse auferlegten besonderen Pflichten, denen die p r i
vaten Unternehmungen n icht unterworfen seien. Ebenso 
unberechtigt sei die Behauptung, die öffentlich-rechtlichen 
Ansta lten erfreuten sich einer ganz besonderen Förderung 
durch Behörden und Beamte. H ier könne darauf h in 
gewiesen werden, daß schon die Aufsichtsbehörde dafür 
sorge, daß eine unzulässige Inanspruchnahme der behörd- 
lichen Stellen und amtlichen Persönlichkeiten fü r die 
W erbetätigke it nicht stattfinden könne. Endlich falle der 
Vorwurf, die öffentlich-rechtlichen Ansta lten finanzierten 
sich m it H ilfe  ö ffentlicher Gelder, indem sie sich m it der 
Garantie der M utterkörperschaften (Provinzialverband 
etc.) ausstatten ließen, schon deswegen in  sich selbst zu
sammen, w e il noch nie eine öffentlich-rechtliche Ansta lt 
ihren Garantie-Verband wegen entstandener Fehlbeträge 
habe in Anspruch nehmen müssen. Die E rklärung ver
w ahrt sich endlich in besonders scharfen W orten gegen 
clie. yon p riva te r Seite gegebene Darstellung über die 
P räm ienpolitik der öffentlich-rechtlichen Anstalten, über 
die E inseitigkeit der Aufsichtsführung sowie über die 
M angelhaftigkeit ihrer Rechnungslegung in  der Oeffent- 
lichke it, in  le tzterer Beziehung n icht ohne gleichzeitig 
darauf hinzuweisen, daß gerade die von den großen p r i
vaten Versicherungsunternehmungen veröffentlichten 
Bilanzen, namentlich in  den letzten Jahren, ver
schiedentlich wegen ihrer Undurchsichtigkeit zu Beanstan
dungen in der O effentlichkeit Anlaß gegeben hätten.

Die vorstehend in ihrem wesentlichen Inha lt w ieder
gegebene Erklärung der Verbände der ö ffentlich-recht
lichen Versicherungsanstalten ist auch dem Bank-A rch iv 
zugegangen, dessen Leitung mich gebeten hat, zu ih r 
Stellung zu nehmen. Ich komme diesem Ansuchen gern 
nach, wobei es m ir gestattet sein möge, weniger zu allen 
Einzelheiten der Erklärung mich zu äußern, als vielmehr 
den Standpunkt der Privatversicherung noch einmal kurz 
zu präzisieren.

Ich glaube nicht, daß man der privaten Assekuranz 
w ird  vorwerfen können, sie übersehe oder verkenne die 
historische Bedeutung der öffentlich-rechtlichen F e u e r 
versicherungsanstalten. Es braucht nur darauf hingewiesen 
zu werden, daß private und öffentlich-rechtliche F e u e r 
versicherung in langer fried licher Entw icklung neben
einander lebten, ohne daß es dem einen T e il jemals ein
gefallen wäre, dem anderen den offenen Kampf anzusagen. 
Das private Versicherungsgewerbe hat durchaus V e r
ständnis fü r historisch gewordene Einrichtungen. Es ist 
sich k la r darüber, daß es ve rfeh lt wäre, die Beseitigung 
solcher Einrichtungen zu verlangen, die in langer E n t
w icklung zu einem beachtlichen F aktor des deutschen 
Wirtschaftslebens geworden sind. Aber andererseits 
kann es n ich t anerkennen, daß diese althergebrachten 
E inrichtungen der öffentlichen Hand in neuester Zeit 
dazu übergehen, ein ihnen bisher fremdes und dem 
privaten  Gewerbe vorbehaltenes Tätigkeitsgebiet an sich 
zu reißen und eben dieses private Gewerbe in  seinem 
eigenen Bestände zu gefährden. In dieser Abwehrstellung 
liegen die wahren Gründe, die die private  Assekuranz 
veranlaßt haben, sich an der bekannten Gesamtkund
gebung der P riva tw irtscha ft zu beteiligen. Sowohl in 
der vorstehend zitierten E rklärung der ö ffentlich-recht
lichen Verbände als auch in  weiteren A rtik e ln  ih rer 
Fachpresse und in uns zugegangenen Zuschriften werden 
° ie . ., usführungen in  der D enkschrift der Spitzen- 
verbande und insbesondere meine Darlegungen in  der 
Versammlung vom 10. November als ein einzigartiger, 
unerhörter, ja sogar feindseliger, durch nichts be
gründeter A n g riff gegen die ö ffentlich-rechtlichen V e r
sicherungsanstalten bezeichnet. H ie r liegt ein ent
scheidender Irrtum  auf der anderen Seite vor. W ie 
die ganze private  W irtschaft, so fühlen auch w ir  uns 
angegriffen, ja sogar in unserer Existenz bedroht, und 
wenn w ir  die O effentlichkeit auf diese Gefahr aufmerksam 
machen, so sind nicht w ir  die Angreifer. W ir  handeln
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vielmehr in  der pflichtgemäßen Verteidigung der uns an
vertrauten w irtschaftlichen Güter. Die T ä tigke it der 
öffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten ist denn 
auch in  W ahrheit in  den beiden letzten Jahrzehnten ganz 
im Gegensatz zu ihrer früheren Entw icklung zu einem 
großangelegten und energisch durchgeführten A ngriff auf 
das Tätigkeitsgebiet der privaten  Assekuranz geworden. 
Wenn in  der Erklärung dieser Ansta lten gesagt w ird, 
diese n icht zu leugnende Ausdehnung sei n icht einem be
wußten Expansionsdrang zu verdanken, sondern sei nur 
die notwendige Folge der privaten Konzernbildung und 
ihrer Nacherscheinungen, denen sich die ö ffentlich-recht
lichen Ansta lten zur Wahrung ihrer W ettbewerbsfähigkeit 
hätten anpassen müssen, so enthü llt dieser H inweis einen 
interessanten E inb lick  in  die M en ta litä t der Träger der 
W irtschaftspo litik  der öffentlichen Hand. H ier w ird  k la r 
ausgesprochen, daß die öffentliche Hand ihre Aufgabe 
darin sieht, unter allen Umständen auf dem Gebiet des E r
werbslebens konkurrenzfähig m it der p rivaten W irtschaft 
zu bleiben, und wenn dies auf anderem Wege n icht möglich 
ist, vö llig  die Methoden der p rivaten W irtschaft sich an
zueignen, ohne fre ilich  — dies w ird  natürlich  n icht gesagt
—  auch alle Pflichten der P rivatw irtschaft zu übernehmen, 
bzw. auf die besonderen, aus der O effentlichrechtlichkeit 
sich ergebenden Vorrechte zu verzichten. H ier geht der 
Kampf um w irtschafts- und staatspolitische Grund- 
anschauungen. Wenn die öffentliche Hand unter vö lliger 
Verkennung der Aufgaben des Staates das Recht fü r sich 
in  Anspruch nimmt, ohne das Vorliegen irgendeines dem 
Allgem einwohl entspringenden Bedürfnisses und ohne die 
M öglichkeit, etwas besseres zu bieten, als das private 
Gewerbe, ihre Machtstellung zu einem planmäßigen 
Eindringen in die p rivate  W irtschaft zu mißbrauchen
—  und etwas anderes als ein M ißbrauch kann ein 
derartiges Vorgehen innerhalb unserer heutigen W ir t 
schaftsordnung n icht sein — , so w ird  es schwer sein, 
über die einzelnen zwischen den beiden Parteien 
vorliegenden D ivergenzpunkte sich zu einigen. Man 
w ird  von der privaten  Assekuranz die Anerkennung des 
vorstehend skizzierten, von den öffentlich-rechtlichen V e r
bänden aufgestellten Grundsatzes n icht w ohl verlangen 
können. Man w ird  ih r n ich t zumuten können, zu ve r
gessen, daß sie es gewesen ist, die ebenfalls jahrhunderte
lang alle in der deutschen W irtschaft und den einzelnen 
Deutschen Versicherungsschutz gegen alle anderen Ge
fahren als die Feuersgefahr und ebenso die M öglichkeit 
zur Versorgung im Todesfälle gegeben hat; daß sie es 
gewesen ist, die auf allen diesen Gebieten den V e r
sicherungsgedanken geweckt, die Versicherungsmethoden 
gefunden und ausgebaut hat, und man w ird  es begreiflich 
finden, wenn sie sich dagegen wehrt, daß die öffentliche 
Hand heute den Versuch macht, sie aus dem von ihr auf
gebauten Gebäude zu verdrängen.

W ie bereits ausgeführt, sagt die Erklärung der 
ö ffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten, die un
bestre itbar große Entw icklung dieser Ansta lten sei in der 
allgemeinen Entw icklung des deutschen Versicherungs
wesens und der deutschen W irtschaft überhaupt be
gründet, und sie könne keinesfalls e rk lä rt werden aus 
Vorrechten besonderer A rt.

Was zu diesem Thema zu sagen ist, das ist bisher 
schon eingehend ausgeführt worden, und ich kann n icht 
finden, daß die Erklärung der öffentlich-rechtlichen V e r
bände es auch nur in einem einzigen Punkt fe rtig  ge
bracht hätte, die Berechtigung der von uns erhobenen Be
schwerden zu zerstreuen. Wenn man die E rklärung der 
öffentlich-rechtlichen Verbände möglichst ob jektiv  sich zu 
lesen bemüht, so w ird  man von selbst zu der Ueber- 
zeugung kommen, daß diese Verbände zu der Frage der 
Bevorzugung in  W irk lich ke it nichts wesentliches zu sagen 
wissen. So w ird  zunächst an sich n icht bestritten, daß Be
vorzugungen auf steuerlichem Gebiet vorliegen, wenn auch 
bezeichnenderweise die Bemerkung an die Spitze ge
ste llt w ird , daß fü r die Versicherungen der öffentlichen 
Ansta lten die Reichsversicherungssteuer in  derselben 
Höhe und in demselben Umfange entrichte t werden muß, 
w ie fü r jede andere Versicherung. Daß die Versicherungs
steuer in diesem ganzen Zusammenhang überhaupt keine

Rolle spielt, ergibt sich daraus, daß sie vollkommen von 
dem Versicherungsnehmer zu tragen ist, bei der Ver- 
sicherungsunlernehmung selbst also lediglich einen durch
laufenden Posten darstellt. W ir  dagegen meinten ganz 
andere und sehr wesentliche Steuerbefreiungen, w ie 
z. B. die Befreiung von der Körperschaftsteuer,
von der Vermögensteuer, der Aufbringungspflicht
zur Industriebelastung, vielfach ferner von der Ge
werbesteuer, den landesrechtlichen Stempelsteuern 
und einer Anzahl von Gebühren und Abgaben. Dem weiß 
die Erklärung der öffentlich-rechtlichen Verbände nur das 
Argum ent entgegenzustellen, daß diese Steuerbefreiungen 
den natürlichen und notwendigen Ausgleich fü r die den 
Ansta lten im  öffentlichen Interesse auferlegten besonderen 
Pflichten darstelle, denen die privaten  Unternehmungen 
nicht unterworfen seien. In  diesem Zusammenhang w ird  
vor allem geltend gemacht, daß die öffentlichen Feuer
versicherungsanstalten gezwungen seien, m it geringen 
Ausnahmen jedes Gebäude in Versicherungsschutz zu 
nehmen, während die privaten Gesellschaften das Recht 
der freien Auswahl haben und deshalb gefährliche Risiken 
vermeiden können. Wenn h ier von der Gegenseite selbst 
darauf hingewiesen w ird , daß dieser Annahmezwang von 
Ausnahmen durchbrochen ist, so verlohnt sich die Fest
stellung, daß nach den Bestimmungen des Gesetzes über 
die öffentlichenFeuerversicherungsanstaltenvom 25. 7. 1910 
diese Ausnahmen durchaus n icht gering sind. Man w ird  
vielmehr behaupten können, daß die Deckungsmöglich
keiten der privaten  Versicherungsunternehmungen keines
wegs weniger umfangreich sind als diejenigen der 
ö ffentlich-rechtlichen Anstalten. Ich halte es sogar fü r 
wahrscheinlich, daß die Fälle, in  denen zur Ablehnung 
eines Feuerrisikos geschritten w ird , bei den privaten Ge
sellschaften vie l seltener sind als bei den ö ffentlich-rech t
lichen Anstalten. D ie privaten  Gesellschaften haben 
nämlich in  allen deutschen Gliedstaaten Gemeinschaften 
zur Versicherung sog. notle idender R isiken gegründet. 
Diese Notgemeinschaft übernimm t die fü r eine einzelne 
private Gesellschaft n icht tragbare Versicherung, und w ir 
wissen aus unserer eigenen Erfahrung, daß auf diese Weise 
von p riva te r Seite übernommene Risiken bei öffentlichen 
Feuerversicherungsanstalten häufig n icht unterzukommen 
vermochten. V ö llig  abwegig scheint m ir ferner die Be
hauptung zu sein, die ö ffentlich-rechtlichen Ansta lten seien 
Vorschriften über den Schutz der Realberechtigten unter
worfen, die w e it über die fü r die Privatversicherung 
geltenden Bestimmungen hinausgehen. Demgegenüber 
muß darauf hingewiesen werden, daß der Schutz des 
Realkredits, abgesehen von den schon durch die allgemeinen 
Versicherungsbedingungen gewährten Rechten des H ypo
thekengläubigers und den dem letzteren überdies gesetzlich 
zustehenden Rechten, so organisiert ist, daß ein Nachteil 
des Realgläubigers bei der Privatversicherung doch w ohl 
n icht behauptet werden kann. D ie A rt, w ie der hypothe
karische K red it, der W aren-K red it usw. gesichert w ird , 
ist von den p riva ten  Unternehmungen m it den K re d it
instituten, insbesondere m it der Reichsbank, sowie m it 
dem Steuer- und Zollfiskus auf G rund besonderer V e r
handlungen vere inbart und in eine Form  gebracht worden, 
die allen berechtigten praktischen Ansprüchen genügt.

Wenn des weiteren betont wird, die öffentlich-recht
lichen Anstalten hätten besondere Verpflichtungen zur 
Förderung der Feuersicherheit und des Feuerlöschwesens 
zu erfüllen, so muß demgegenüber festgestellt werden, daß 
auch von den privaten Unternehmungen außerordentlich 
hohe Summen für das Feuerlöschwesen zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Endlich richtet sich die weitere 
Behauptung, die öffentlich-rechtlichen Feuerversicherungs
anstalten seien dadurch benachteiligt, daß sie einen be
stimmten Teil ihres Vermögens in Reichs- und Staats
anleihen anlegen müssen, von selbst aus der einfachen Er
wägung heraus, daß die privaten Unternehmungen zu der 
Finanzierung z. B. der Kriegsanleihe ganz gewiß nicht in 
geringerem Maße beigetragen haben als die öffentlich- 
rechtlichen Anstalten. Diese privaten Unternehmungen 
waren allerdings nicht in der Lage, den Verlust dieser 
vM”  u ?n s0 leicht zu verschmerzen wie manche 
öffentlich-rechtliche Anstalt, denn sie hatten keine
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Körperschaft h in ter sich, wie z. B. die Provinzial-Lebens- 
versicherungs-Anstalt Brandenburg, welcher, wie ich 
bereits in meiner Rede vom 10. November hervorgehoben 
habe, der Brandenburgische Provinziallandtag m it Beschluß 
vom 18. M ärz er. das durch die In fla tion  vernichtete 
frühere Stammkapital von 1 M illio n  Goldm ark erneut zur 
Verfügung gestellt hat. H ierin  zeigt sich eben gerade die 
ungeheure Bevorzugung der öffentlich-rechtlichen A n 
stalten gegenüber den privaten Unternehmungen. Die 
privaten Gesellschaften waren gezwungen, den größten 
te i l  ihres Vermögens und ihrer Reserven in deutschen 
Siaatspapieren anzulegen. Sie haben auf diese Weise die 
schwersten Verluste erlitten, und es war niemand da, der 
ihnen diese Verluste abgenommen hätte. Die Frage ist 
berechtigt, wo wohl die öffentlich-rechtlichen Anstalten 
geblieben wären, wenn ihnen nicht die öffentliche Hand 
selbst w ieder in irgendeiner Form die durch die In fla tion  
vernichteten Vermögenswerte zur Verfügung gestellt 
hätte.

Unseren Darlegungen über die Unterstützung der 
ö ffentlich-rechtlichen Anstalten durch Behörden und amt
liche Persönlichkeiten weiß die Gegenseite in W irk lich ke it 
nichts entgegenzustellen. Sie beschränkt sich in der 
mehrfach erwähnten Erklärung auf die einzige Fest
stellung, daß lediglich für Gebäudeversicherungen ein ge
setzlicher Anspruch auf M itw irkung  ö ffentlicher Behörden 
bestehe, daß auf allen anderen Gebieten schon die 
Aufsichtsbehörde dafür sorge, daß eine unzulässige In 
anspruchnahme behördlicher Stellen n icht stattfindet, und 
daß im übrigen, wenn da und dort öffentliche Ver
sicherungsanstalten von den öffentlichen Behörden bevor
zugt würden, dies sich aus rein sachlichen Erwägungen 
ergebe. Gegen die von m ir m itgeteilten Tatsachen findet 
die Erklärung kein W ort. Sie weiß nichts dazu zu sagen, 
daß die höchste Aufsichtsstelle der öffentlich-rechtlichen 
Anstalten, auf deren O b jek tiv itä t ausdrücklich Bezug 
genommen w ird , den unterstellten Verwaltungsgebieten 
empfiehlt, Versicherungen nur bei ö ffentlich-rechtlichen 
Anstalten zu tätigen, daß ein anderes preußisches M in i
sterium eine gleiche Verfügung fü r den Bereich der höheren 
Schulen herausgibt, daß Oberpräsidenten, Regierungs
präsidenten und Landräte fortgesetzt fü r die öffentlich- 
rechtlichen Ansta lten werbetätig  sind, daß vielfach die 
Bürgermeister ihren ganzen Einfluß aufbieten, um die A n 
gehörigen ihrer Gemeinde zur Versicherungsnahme bei der 
öffentlichen Hand zu veranlassen. In der jüngsten V e r
gangenheit erst ist m ir folgender Fa ll bekannt geworden: 
Von den durch Gesetz vom 26. 3. 1926 von dem Reich zur 
Förderung des Kleinwohnungsbaues bereit gestellten 
200 M illionen  Reichsmark sind der Rheinprovinz 2 M il
lionen RM  zur Verfügung gestellt worden, deren Verte ilung 
dem zuständigen Oberpräsidenten, der zugleich Aufsichts
person der Provinzial-Feuerversicherungs-Anstalt der 
Rheinprovinz ist, obliegt. A ls  Antrags- und Verteilungs
stelle der K redite  d ient die Rheinische Wohnungsfürsorge 
G. m. b. H. in Düsseldorf, deren sämtliche Ante ile  sich im 
Besitze der Provinzialregierung sowie der Regierungs
bezirke und Kreise befinden, so daß die G. m. b. H. zweife l- 
i p^enTHch-rechtlichen Charakter hat. Nach den von

dei riov inz ia lreg ierung fü r die Kreditgewährung aus 
Reichsmitteln aufgestellten Grundsätzen darf das Dar
lehen nur gezahlt werden, „wenn sich der Bauherr 
schriltlich  ve rp flich te t hat, die Gebäude bei der P rovinzia l- 
Feuerversicherungs-Anstalt der Rheinprovinz ihrem W erte 
nach gegen Brandschaden zu versichern".

Der Fa ll steht keineswegs vereinzelt da. Aehnliches 
w ird  aus der Provinz Sachsen berichtet, wo der Vorstand 
der Landesversicherungs-Anstalt in Merseburg verfügt hat, 
daß bei der Gewährung von Darlehen aus "M itte ln  der 
Landesversicherungs-Anstalt, also aus öffentlichen M itte ln , 
die Antragste lle r darauf hinzuweisen seien, daß die be- 
liehenen Grundstücke bei der Feuersozietät der Provinz 
Sachsen versichert werden müssen, 
j Kh habe, nachdem ich auf diese Zusammenhänge in 

aer O effentlichkeit m it Nachdruck hingewiesen habe, bis 
vergeblich darauf gewartet, daß eine amtliche 

M elle  die S tichhaltigkeit des meinen Ausführungen zu
grunde gelegten M aterials nachprüft. Es scheint sich

niemand dafür interessiert zu haben, oder man scheint 
es fü r geratener gehalten zu haben, sich dieses, allerdings 
in außerordentlicher Fülle  vorhandene M ateria l n icht an
zusehen, Das ist um so bedauerlicher, als h ier einer 
unserer Hauptbeschwerdepunkte vorliegt und als hier ta t
sächlich A bh ilfe  geschaffen werden könnte, wenn der 
ernstliche W ille  dazu vorhanden wäre. Gerade aber die 
Tatsache, daß niemand daran denkt, solche Mißstände ab
zustellen, muß uns zu der Schlußfolgerung veranlassen, 
daß diejenigen, die zu der Abstellung an sich berufen 
wären, an der Beseitigung der Mißstände kein Interesse 
haben.

Man findet in der Erklärung der öffentlich-rechtlichen 
Anstalten den V o rw urf einer auf die Interessen der ö ffent
lichen Ansta lten eingestellten einseitigen Aufsichtsführung 
ungeheuerlich, und doch muß dieser V o rw urf insolange 
aufrechterhalten werden, als die zur Aufsichtsführung 
berufenen Stellen gleichzeitig eine werbende T ätigke it 
für die Ansta lten öffentlichen Rechts ausüben. Ich habe 
mehrfach dargetan und vorstehend w ieder darauf h in
gewiesen, daß die latsache einer solchen W erbetä tigke it 
n icht abgeleugnet werden könne, und ich muß wiederum 
die Frage in der O effentlichkeit stellen, ob eine solche 
Verbindung von werbender und aufsichtlicher T ätigke it 
in einer Hand als zulässig erscheint oder nicht.

Ein Umstand, auf den w ir  als Privatversicherer gleich
falls besonderes G ew icht legen müssen, is t die Tatsache, 
daß an die Publiz itä tspflich t der privaten Unternehmungen 
größere Anforderungen gestellt werden als an diejenige 
der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Die letzteren be
streiten dies zwar und weisen darauf hin, daß den V e r
waltungsräten der Anstalten und den Aufsichtsorganen 
gegenüber die strengste Rechnungslegung unter ein
gehender Darlegung des Geschäftsverlaufes erfolge, und 
daß die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse dem 
te rrito ria len  Charakter der Ansta lten entsprechend in 
den Am ts- und Provinzia lb lä ttern  geschehe. H ier w ird  
im wesentlichen zugegeben, was von uns behauptet w ird. 
Die private  Assekuranz ist verp flich te t, ihre Geschäfts
ergebnisse dem denkbar weitesten Personenkreis zugängig 
zu machen. Sie kann sich n icht darauf beschränken, ihre 
Geschäftsberichte etwa im Reichsanzeiger zu ver
öffentlichen, sie muß sie vielm ehr der gesamten Tages
presse überlassen. A u f diese Weise gibt sie der breitesten 
O effentlichkeit M öglichkeiten zur K r it ik , und gerade die 
von den öffentlich-rechtlichen Ansta lten selbst hervor
gehobene Tatsache, daß in den letzten Jahren an manchen 
Bilanzen p riva te r Unternehmungen von großen Tages
zeitungen K r it ik  geübt worden sei, zeigt die Berechtigung 
unseres Standpunktes. W ir  haben — dies sei ausdrücklich 
fesigestellt — selbst den unbedingten Wunsch nach 
bre itester Publiz itä t im Versicherungswesen, denn w ir 
wissen, daß die A llgem einheit an dem Ergehen des V e r
sicherungswesens ein erhebliches Interesse hat. Aber 
w ir müssen verlangen, daß gleiches Recht fü r alle gilt.

W er die Darlegungen in der Denkschrift der Spitzen
verbände der P riva tw irtscha ft aufmerksam gelesen hat, 
°{f«r. 1WCr .im eine, ,Ausilührungen in  der Singakademie 
ob jektiv  m it anzuhoren bemüht war, w ird  n icht zu dem 
Schluß ge.angen können, den die Erklärung der ö ffentlich- 
rechtlichen Versicherungs-Anstalten zieht. Ich habe ein
gangs schon darauf hingewiesen, daß w ir  uns n icht im 
Angrnf, soncern in der Verteidigung befinden. Ich habe 
w e ite r festzustellen, daß an keiner Stelle von unserer 
Serie aus von einer Beseitigung der öffentlich-rechtlichen 
Ans a len gesprochen worden ist, sondern daß immer nur 
unser inspruch hervorgehoben worden ist, n icht unserer
seits cliuch das Ueberwuchern der öffentlich-rechtlichen 

on urrenz allmählich beseitigt zu werden. Die öffent
lich-rechtlichen Ansta lten sind n icht in der Lage, das, was 
von uns über die Methoden und die Auswüchse der Kon- 
_ urrenz der öffentlichen Hand gesagt worden ist, zu ent- 

ta ten. Sie werden es sich gefallen lassen müssen, daß 
wn immer w ieder darauf hinweisen in  der Hoffnung, daß 
w ir  nicht nur bei den übrigen Zweigen der W irtschaft, 
sondern auch bei denjenigen Stellen Gehör finden, die 
sich tur eine gerechte W irtscha ftspo litik  verantw ortlich
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Zum Schluß sei m ir noch eine Bemerkung gestattet. 
In Nr, 49 der W ochenschrift „D e r Deutschen-Spiegel“ 
vom 3. Dezember 1926 finde ich in  einem A r t ik e l „W o h 
nungsnot und A rbe its los igke it“  von H errn  Staatsminister 
v. L o e b e 11 die nachstehenden Sätze:

„D ie  staatliche Bauw irtschaft geht m it Be
wußtsein darauf aus, dem privaten Hausbesitz, den 
fü r sein Haus verantwortlichen und w irtschaftlich  
m it seinem Vermögen fü r alle seine Entschlüsse 
haftenden Hausbesitzer auszuschalten. Sie macht 
zum Träger des Wohnungsneubaues in  immer 
weiterem  Umfange Genossenschaften, die häufig 
infolge ihrer finanziellen Abhängigkeit nur durch 
Anlehnung an eine Organisation der öffentlichen 
Hand, sei es Gemeinde, Staat oder Reich, lebens
fähig sind. Dam it sind sie in  W irk lich ke it nur ein 
in privatw irtschaftliche  Form gekleideter T e il der 
öffentlichen Verwaltung. D i e s  b e d e u t e t  
e i n e  s c h w e r e  G e f a h r :  Die V ertre te r der 
W irtschaft haben in  zahlreichen Kundgebungen 
seit Monaten immer w ieder gefordert, daß die 
w irtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand 
auf das Notwendigste eingeschränkt werden 
müsse.“

Wenn es auf den ersten B lick  scheint, als ob diese 
Betrachtungen in keiner unm ittelbaren Berührung m it 
den in meinen Ausführungen behandelten Fragen stünden, 
so w ird  ein tie fer innerer Zusammenhang doch ohne 
weiteres erkennbar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß 
der Verfasser als Vorsitzender des Verbandes öffentlicher 
Lebensversicherungs-Anstalien und öffentlicher U nfa ll- 
und Haftpflichtversicherungs-Anstalten in  Deutschland 
die Erklärung der Verbände der öffentlichen Versiche
rungs-Anstalten m itunterzeichnet hat. Man hat auf der 
Gegenseite die Frage aufgeworfen, ob denn tatsächlich 
alle privaten Versicherungsgesellschaften und ihre Führer 
h inter den von m ir in  der Singakademie gemachten Aus
führungen stehen. Ich darf w oh l die Gegenfrage stellen, 
ob alle Organe der öffentlich-rechtlichen Versicherungs- 
Ansta lten sich in  ihrem Herzen zu den in der Erklärung 
dieser Ansta lten niedergelegten Grundsätzen bekennen, 
wenn einer ihrer Führer in der O effentlichkeit W orte  
spricht, die unverändert in  der Kundgebung der Spitzen
verbände der P riva tw irtscha ft hätten ausgesprochen 
werden können, und die sich vö llig  m it den in dieser 
Kundgebung seitens der P riva tw irtschaft erhobenen For
derungen decken.

Die Liquidierung der österreichischen 
„Centralbank der deutschen Sparkassen“.

Von Dezent Dr. jur. et Dr. rer. pol. Richard Kcrschagl, Wien.

Die Centralbankaffäre ist durch die III, Centralbank
novelle nunmehr endlich definitiv geregelt, nachdem man 
sie schon Monate hindurch verschleppt hat. Die Sache 
drängt in der jüngsten Zeit vor allem aus dem Grund, weil 
der Staat das von ihm ausgelegte Geld wieder zu mög
lichst großem Teile und in möglichst rascher Zeit Wieder
sehen wollte, damit nicht im Falle unvorhergesehener 
Schwierigkeiten sich unliebsame budgetäre Zwischenfälle 
aus der mangelnden Liquidität der angelegten staatlichen 
Gelder ergeben könnten. Das Problem der Regelung der 
Centralbankaffäre zerfällt in drei Hauptteile: In die Frage 
der Liquidation des Institutes und der Befriedigung seiner 
Gläubiger, in die Frage der Refundierung der von der 
Regierung ausgelegten Beträge und drittens in die Frage 
der den Finanzinstituten, welche die Refundierung dieser 
Beträge übernommen haben, aus diesem Anlasse zu 
machenden Konzessionen und Erleichterungen.

Der Bericht der Kuratoren der Centralbank stellt 
zunächst eine Bilanz auf und konstatiert, daß die Central
bank zahlungsunfähig und überschuldet sei. Auch das als 
Provisorium der Centralbank gewährte Moratorium ist

nach abermaliger Verlängerung m it dem 30. November 
1926 abgelaufen. Es sei daher notwendig, eine endgültige 
Entscheidung zu treffen. Es läge daher die Voraussetzung 
der Konkurseröffnung vor; jedoch das Interesse der 
Gläubiger der Centralbank fordert, den Konkurs zu ver
meiden und einen weniger kostspieligen Weg für die 
Abw icklung der Geschäfte der Centralbank zu finden,
In dem neuen Gesetzentwurf wurde infolge Anträge des 
Kuratorium s der Centralbank Vorsorge getroffen, daß 
dieselbe ohne Insolvenzverfahren liqu id ieren kann. Die 
Centralbank w ird  aufgelöst und t r i t t  in  L iquidation, das 
C red itins titu t fü r öffentliche Unternehmungen und 
A rbe iten  in W ien w ird  zum L iqu idator bestellt. Durch 
bestimmte Vorschriften soll das Liquidationsverfahren er
le ich tert und die gesetzlichen Bestimmungen über die 
L iquidation von Aktiengesellschaften entsprechend ab
geändert oder ergänzt werden. Der L iqu idator erhält 
größere Rechte, als sonst einem L iqu idator zukommen; 
der E n tw urf bestimmt auch genau das Maß der den 
Gläubigern zukommenden Befriedigung.

Es w ird  bestimmt, daß n icht durch bestimmte U r
kunden belegte Forderungen bei sonstigem Verluste der 
Forderung angemeldet werden müssen, ferner der Aus
schluß von Schadenersatzansprüchen gegen die C entra l
bank aus der Geschäftsführung ab 30. Juni 1926 und 
schließlich werden noch Bestimmungen getroffen, welche 
die Vorschriften des Insolvenzrechtes im L iquidations
verfahren der Centralbank fü r anwendbar erklären. Im  
wesentlichen werden dem L iqu idator h insichtlich des 
R ücktrittes von Verträgen und der Geltendmachung von 
Ansprüchen nach dem Bankhaftungsgesetze die gleichen 
Rechte einräumt, die bisher dem Kurato rium  zustanden.

Die Forderungen gegen die Centralbank sollen in  fo l
gender Weise befried igt werden: Die Einlagen gegen E in- 
lagebuch und im Kontokorren t werden, entsprechend der 
seinerzeitigen Regierungserklärung, vo ll befriedigt, da eine 
teilweise Befriedigung die Einleger, die ihre Einlagen 
n icht schon im Ju li d. J. behoben haben, im  Gegensatz zu 
denen, die sich davon n icht abhalten ließen, benachteiligen 
würde. V o ll befried igt werden w eite r die in die zweite 
Klasse der Konkursgläubiger gehörigen Forderungen und 
die m it Genehmigung des Kuratorium s eingegangenen 
Verpflichtungen. V o ll zu befriedigen ist endlich im a ll
gemeinen der Bund m it den Beträgen, die er seit 30. Juni 
d. J. fü r Zwecke der Centralbank aufgewendet hat. Dem 
Bund soll aus seinem Eingreifen, das der Wahrung w ich 
tiger vo lksw irtschaftlicher Interessen diente, ke in  Schaden 
erwachsen, dies um so weniger, als der Bund zu einem 
Zeitpunkte, da bereits Zweife l an der Zahlungsfähigkeit 
der Bank laut wurden, dieser neue M itte l zugeführt hat. 
A lle  sonstigen Forderungen, die aber nur einen geringen 
Te il — etwa 700 000 Schilling — der Gesamtforderungen • 
ausmachen, werden m it 30 pCt. befriedigt, eine Quote, die 
sie im Falle eines Konkurses kaum erwarten konnten. 
Daß die A k tionä re  nichts bekommen, ist eine selbst
verständliche Folge der Ueberschuldung der Centralbank.

Daß man praktisch die Centralbank als zahlungs
unfähig betrachtet, geht auch aus der A r t  hervor, in der 
man die Ansprüche ihrer Angestellten befried igt: Die 
Dienstnehmer der Centralbank sollen bis 31. März 1927 
die laufenden Bezüge vo ll ausbezahlt erhalten. Die A b 
fertigungsansprüche und Ruhegenüsse werden m it 60 p C t, 
und zwar die letzteren fortlaufend, befriedigt. Die nicht 
dem K o llek tivve rtrage  unterliegenden Dienstnehmer der 
Centralbank sind den ko llek tivve rtrag lich  Angestellten 
gleichgestellt. D ie Auszahlung der Ruhegenüsse w ird  
durch einen Fonds gesichert.“  Die gesamten Beamten
forderungen belaufen sich auf rund 26 M illionen Schilling.

M a te rie ll dreht es sich nunmehr zunächst um die 
Frage, welche Beträge auf Grund dieser Befriedigung der 
G läubiger notwendig werden. Bekanntlich hat die Re
gierung bereits rund 62 M illionen Schilling vorläufig  zur 
Verfügung gestellt, die schon verbraucht sind. Der Berich t 
der Kuratoren der Centralbank hat andrerseits fest
gestellt, daß im allerschlimmsten Falle und bei rigorosester 
Bewertung der Debitoren das gesamte D e fiz it sich auf 
etwa 90 M illionen Schilling erhöhen könnte. Zwischen
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diesen beiden Grenzen hat sich also praktisch die Re- 
fundierung zu bewegen, wobei allerdings noch zu berück
sichtigen wäre, daß im Falle einer ganz besonders 
günstigen Bewertung der zweifelhaften Aktiven viel
leicht sogar noch die Regierung einen Teil des schon ver
anlagten Geldes direkt zurückbekommen kann, während 
ansonsten im Laufe der Liquidation zumindestens vor
übergehend noch größere Barzuschüsse zu leisten sein 
würden. Diesen ziffernmäßigen Grenzen tragen auch die 
Bestimmungen Rechnung, welche die Refundierung be
treffen:

§ 6 des Centralbankgesetzes bestimmt, daß zur 
Sicherung und Ermöglichung der Durchführung der Liqui
dation der Centralbank der „Garantiefonds“ (Fonds) er
richtet wird; er haftet für die vorgesehene Befriedigung 
der Gläubiger.

§ 7 sieht vor, daß alle G eldinstitute, die Buch
einlagen oder solche rentensteuerpflichtige K ontokorren t
einlagen entgegennehmen, die nach den am Tage des 
Wirksamkeitsbeginnes dieses Gesetzes geltenden V o r
schriften rentensteuerpflichtig sind, von jedem Zins
beträge, den sie von den genannten Einlagen auszahlen, 
zuschreiben oder gutschreiben, binnen 90 Tagen nach A b 
lauf jedes Kalenderhalbjahres den Fondsbeitrag ohne 
behördliche Bemessung an den Fonds abzuführen haben. 
Er beträgt fü r das Jahr 1927 4,2 pCt. Die Fondsbeiträge 
sind erstmalig fü r das erste Halbjahr 1927 zu entrichten.

Der Fonds ist laut § 9 berechtigt, Schuld
verschreibungen bis zum Höchstnennbetrage von 80 M il l i 
onen Schilling auszugeben; h iervon ist ein Teilbetrag im 
Nennbeträge von 60 M illionen  Schilling ohne Verzug zu be
geben. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen durch den 
Fonds über den Nennbetrag von 60 M illionen  Schilling bis 
zum Höchstnennbetrag von 80 M illionen  Schilling darf nur 
m it Zustimmung des Bundesministers fü r Finanzen und nur 
insoweit erfolgen, als dies e rforderlich  ist, um die L iq u i
dation der Centralbank nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes durchzuführen. Die Schuldverschreibungen 
sind auf eine Laufzeit von höchstens 15 Jahren zu stellen 
und m it einer Verzinsung von mindestens 4 und höchstens 
6 'A pCt. auszustatten. Die Schuldverschreibungen sind 
pupillarsicher. Im Falle der Ausgabe von Schuld
verschreibungen über den Nennbetrag von 60 M illionen 
Schilling erhöht sich der obige Hundertsatz fü r je 2 M il l i 
onen Schilling Nennwert der neuen Emission um 0,1 pCt.

Nach § 11 haftet der Bund für alle Verbindlichkeiten 
des Fonds, insbesonders auch für die rechtzeitige Ver
zinsung und Tilgung der Schuldverschreibungen des 
Fonds; diese Haftung ist auf den Schuldverschreibungen 
ersichtlich zu machen.

Da der Gesamteinlagenstand der in  Betracht 
.kommenden F inanzinstitute auf rund 2 M illia rden  Schilling 
geschätzt w ird , dürfte  die Aufbringung des erforderlichen 
Betrages durchaus möglich sein. Im  übrigen is t ja be- 
F u - u ^ h  *m Gesetz, wie schon erwähnt, die mögliche 
Erhöhung der zu begebenden Obligationen bis zu einem 
Gesamtbetrag von 80 M illionen  Schilling in  Erwägung ge
zogen, der w ohl praktisch das Höchstausmaß der zu refun- 
dierenden Gelder selbst im schlimmsten Falle übersteigen 
dürfte.

Was nun die Begünstigungen anbetrifft, welche die 
G eldinstitute erhalten, so wäre in erster L in ie  das E n t
gegenkommen in bezug auf die Rentensteuer zu erwähnen, 
das den Institu ten  aus diesem Anlasse zugesagt worden 
ist. Den E in lageinstituten w ird  eine Herabsetzung der 
Rentensteuer um 3 pCt, zugestanden. Das bedeutet 
praktisch, daß die meisten Institu te  sta tt 10 nunmehr 
7 pCt. Rentensteuer von den Zinsen zu zahlen haben, 
während die Genossenschaften, die schon bisher nur 3 pCt. 
zu zahlen hatten, nunmehr überhaupt keine Rentensteuer 
zu zahlen haben. Es ist ferner im  Gesetz ausdrücklich 
vorgesehen, daß die Begehung der Obligationen eventuell 
in der Form von Prämienschuldverschreibungen, also 

osen, erfolgen darf. Nach den außerordentlichen E r- 
ioigen, welche die letzten staatlichen Losemissionen, 

. Baul°se, in  Oesterreich ha{ ten, und die sich 
darin auswirkten, daß schon die Subskription 4- bis 5fach

überzeichnet wurde, und die Lose in kürzester Zeit einen 
Kurs von 200 bis 250 pCt. ihres Nominales erzielten, kann 
in  diesem Falle wohl damit gerechnet werden, daß es 
möglich sein würde, wenn schon nicht den ganzen Betrag, 
so doch einen sehr erheblichen T e il desselben im Publikum 
zu placieren, so daß die F inanzinstitute wohl für die 
Tilgung der Zinsen dieser „uneigentlichen" Zwangsanleihe 
aufzukommen hätten, daß sie aber n icht durch Festlegung 
sehr erheblicher Kapitalsbeträge im m obilis iert werden. 
Aber auch soweit es zu einer Selbstübernahme von 
Obligationen kommt, w ird  ausdrücklich festgestellt, daß 
dieselben pupillarsicher sind und alle Vorte ile  einer 
solchen Pupillarsicherheit aufweisen. Sie können daher 
nicht nur fü r gewisse Pflichteinlagen von Fonds, die allen 
F inanzinstituten vorgeschrieben sind, verwendet, sondern 
es w ird  auch zweifellos ihre Lom bard ierbarkeit beim 
Noteninstitu t ausgesprochen werden. Nachdem auch die 
Einlagen entgegennehmenden Institu te  hinsichtlich des 
Verteilungsschlüssels, der auf dem Gesamteinlagenstande 
basiert ist, und der durch Einbeziehung der K ontokorren t
einlagen eigentlich die Großbanken verhältnismäßig 
schwer belastet als die Sparinstitute in  allem W esent
lichen eine Einigung erz ie lt haben, ist als sicher an
zunehmen, daß das Gesetz ke inerle i nennenswerte W ider
stände zu überwinden hat und daß bis Jahresende die 
ganze Centralbankangelegenheit berein igt w ird, so daß 
nunmehr die rein technischen Probleme der L iquidation 
zu lösen sind. Da nun das C red itins titu t für öffentliche 
Unternehmungen und A rbe iten  gemäß § 1 des neuen 
Gesetzes die L iquidation zu übernehmen hat, welche m it 
großem Erfolge schon die ungleich schwierigere L iq u i
dation der Depositenbank durchgeführt hat, so is t an
zunehmen, daß auch hier sich irgendwelche Schwierig
ke iten n icht mehr ergeben. Bedauerlich b le ib t nur, daß 
dieses, auch fü r den bargeldlosen Zahlungsverkehr so 
w ichtige Institu t, damit zur Gänze von der Bildfläche 
verschwindet,

Die vermittelte Akkreditivstellung.
Von Rechtsanwalt Dr. Philipp Möhring, Berlin,

Das Akkreditiv, dessen Handhabung den Höhepunkt 
in den Zeiten des anormalen Handelsverkehrs erreicht 
hatte, wird auch heute noch im Verkehr von räumlich ge
trennten Parteien untereinander häufig verwandt. ¡Die 
Geschäfte wickeln sich zumeist dergestalt ab, daß die 
Parteien (A—C) die Akkreditivstellung bei einer zumeist 
am Platze der die Sachleistungen erbringenden Partei (C) 
befindlichen Bank (D) vereinbaren. In Ermangelung 
direkter Beziehungen zu dieser Bank pflegt dann zumeist 
der Akkreditivsteller A die Bank B seines Platzes, deren 
ständiger Kunde er ist, zu beauftragen, das Akkreditiv 
bei der auswärtigen Bank D zu stellen.

Die Vermittelung derartiger Akkreditive gehört zu 
dem festen Aufgabenkreis der Banken. Die Klarlegung 
der sich hieraus ergebenden Rechtsbeziehungen, die in 
i - n er-a jUr V,k,er ^as Akkreditiv* 1 *) nur vereinzelt ge

streift sind, bildet den Gegenstand der nachstehenden 
Untei suchung. Die Rechtsbeziehungen, in die A zu C und 

zur r  ln“ elnander treten, interessieren hier nicht. Auf 
ihre Gestaltung ist der Umstand, daß es sich um ein ver
mitteltes Akkreditiv handelt, ohne Einfluß.

C, r L U ^ t ° i  n : Ber Kauf gegen Bankakkreditiv in 
d j  , ,  iM 1 s Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts, 
B ank A U - 6 v ° > ,  Bd’ 3 *) S’ 24 K i c o b y :  Das Akkreditiv, 
Rnrf i" ‘ j1 XX' JahrÖ- 1921 S- 245 «•. S. 264 ff. J a c o b y : Das 

gulativ des Akkreditivgeschäfts der Berliner Stempel- 
verem.gung, Bank-Archiv, XXII. Jahrg. S. 101. K a 1 b f I! e i s c h : 
s rh a ftl- lumi,ntare Akkreditiv, Zeitschrift für handelswissen- 
V ™  a m  F?rschungen, 1921, 15. Jahrg. S. 141 ff. R i t t e r :  
S f f  Hanseat. Rechtzeitschr. 1921 Spalte 609 ff.
i j: Cp :i Endungen von Guthaben, auf denen Akkreditive
laufen Bank-ArcbG, XIX. Jahrg. 1920 S. 96 ff. S t u m m e r : Das
\ \ l^ ifiVi 1924. W o l f l :  Das Akkreditiv, Juristische
Wochenschrift 1922 S. 770,
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Der Untersuchung w ird  selbstverständlich nur der 
Norm alfa ll zugrunde gelegt, In diesem pflegt die B-Bank 
in  Verfolg  des ih r von A  gewordenen Auftrages die 
D-Bank zu beauftragen, auf Veranlassung des A  das 
A k k re d itiv  dem C zu stellen. A  pflegt in d irekte  Be
ziehungen zu D überhaupt n ich t zu treten, die K o rre 
spondenz m it der D-Bank vo llz ieht sich ausschließlich 
zwischen B und D.

1. Die Rechtsbeziehungen A/B. Der Vertrag 
zwischen dem A kk re d itivs te lle r und demjenigen, der die 
A kkred itie rung  des D ritten  selbst vornehmen soll, heißt 
A kkred itivve rtrag . Inha lt des A kkred itivvertrages ist, 
daß der Schuldner dem Gläubiger verp flich te t ist, einem 
sich präsentierenden D ritten  unter bestimmten Voraus
setzungen Zahlung zu leisten2). Der A kkred itivve rtrag  
w ird  im allgemeinen als Geschäftsbesorgungsvertrag im 
Sinne des § 675 BGB. angesehen und, da die Leistung an 
den D ritten  als die Herbeiführung eines Erfolges anzu
sprechen ist, ist der A kkre d itivve rtrag  genauer als Ge
schäftsbesorgungsvertrag, der einen W erkvertrag zum 
Gegenstände hat, aufzufassen3).

Der Vertrag A /B  ist ke in A kkred itivve rtrag . Daß 
das A k k re d itiv  an einem anderen Bankplatz und bei einer 
anderen Bank gestellt werden soll, schließt alle in die An- 
nähme eines Akkred itivvertrages n icht aus. B konnte 
den Vertrag entweder durch D als ihre Erfüllungsgehiltin 
erfü llen oder aber D die Ausführung des Auftrages ganz- 
lieh übertragen, sich also gemäß § 664 I Satz 2 sub- 
stitu ieren lassen4).

Die beiden vorerwähnten Erfüllungsmöglichkeiten 
standen B nur dann offen, wenn sie selbst die Erfüllung 
der A kkred itivs te llung  schuldete. Das ist aber in den 
zur Rede stehenden Fällen n icht anzunehmen, denn der 
an B gerichtete Auftrag  schreibt B n icht alle in vor, das 
A k k re d itiv  an einem anderen Platze zu stellen, sondern 
noch in der Regel darüber hinaus, bei welcher Bank an 
dem anderen Platze dies zu geschehen hat. Dem letzten 
Zusatze, der die Regel bildet, ist besondere Bedeutung 
beizumessen. Nach seinem Inhalte schuldet B nicht 
selbst die Erfüllung, erfü llen soll vielmehr D. N im m t B 
im Rahmen dieses Auftrages D in  Anspruch, so lieg t 
weder ein Fall der Erfüllungsgehilfenschaft noch ein Fall 
der Untervertre tung vor. § 664 I Satz 2 komm t im 
übrigen auch deshalb n icht zur Anwendung, w e il der 
D ritte  benannt und die M öglichkeit einer Auswahl gai
n icht mehr gegeben ist. . . . ^

Es fragt sich nur noch, ob etwa die D-Bank als n-r- 
füllungsgehilfin der B-Bank die Leistung erbringen soll 
und somit die Leistung der D-Bank Gegenstand der Ver
pflichtung der B-Bank ist. Das ist n icht anzunehmen, 
denn die Anw endbarke it des § 278 ist nur in  folgenden 
Fällen gegeben: ,

a) es w ird  eine eigene Leistung geschuldet, bei der dei 
Verpflichtete die Leistung durch einen D ritten  nach 
seiner W ahl erbringen läßt,

b) es w ird  die Leistung einer von vornherein n icht be
stimmten Person geschuldet,

c) es w ird  die Leistung einer fremden Person ge
schuldet5 *).

Die Fälle a) und b) schalten schon um deswillen aus, 
w e il die Person des leistenden D benannt ist, aber auch

2) Vgl. J a c o b y ,  Bank-Archiv, XX. Jahrg. S. 245.
3) Ebenso S i p p e l l ,  Bank-Archiv, XIX. Jahrg. S. 97/98; 

J a c o b y  a. a, O, S. 246; RG. 107 S. 8; Bank-Archiv, IX. Jahrg. 
S. 297. Anderer Ansicht ist lediglich J a c o b s o h n ,  der in 
dem Falle des dokumentären Akkreditivs über den gewöhn
lichen Geschäftsbesorgungsvertrag hinaus noch einen ein be
sonderes Treuhandverhältnis begründenden Vertrag annimmt 
und im Gegensatz zu den Obigen die synallagmatische Natur 
des Akkreditivverträges und damit auch die Anwendbarkeit 
der §§ 320 ff. leugnet.

4) Auch für den Geschäftsbesorgungsvertrag ist, obwohl
8 675 § 664 nicht erwähnt, § 664 I Satz 2 anwendbar. 
Vgl. RG. 78 S. 313.

s) Ueber diese Fälle siehe E n n e c c c r u s ,  Lehrbuch des 
bürgerlichen Rechts I, 6 ,-8 . Aufl.; Recht der Schuldverhält-
nisse S. 118; S t a u d i n g e r  II, 1, S. 153, Vorbemerkung zu
S. 275 Vb.

der Fa ll c) muß ausscheiden, denn es w iderspricht den 
Gepflogenheiten des Bankverkehrs, daß ein Kunde einer 
Bank sich die Leistungen einer anderen versprechen läßt 
und es hieße, den tatsächlichen Verhältnissen Zwang 
antun, w o llte  man annehmen, A  und B w ollten  einen V e r
trag des Inhalts schließen, daß B die Leistung der D-Bank 
schulden sollte8). Es ergibt sich also negativ, daß, da B 
das A k k re d itiv  n icht selbst und auch n icht durch D ritte  
selbst stellen soll, der Vertrag A /B  keinesfalls ein 
A kkre d itivve rtrag  ist. Es fragt sich nun, unter welchen 
Vertragstyp der Vertrag, dessen Inha lt dahin ging, daß 
B D zur A kkred itivs te llung  veranlassen sollte, fä llt.

Daß ein solcher Auftrag n icht etwa den Inha lt hat, 
daß B als unm itte lbarer S te llvertre te r des A  m it D einen 
A kkre d itivve rtrag  abschließen soll7), ergibt sich schon 
daraus, daß die Erklärungen des A  n icht als Vollm achts
erteilung aufgefaßt werden können, ganz abgesehen da
von, daß die D-Bank stets nur B als ihre Kontrahentin  
ansehen w ird  (vgl. auch unten). Das letztere erhellt ins
besondere daraus, daß die D-Bank ihrerseits die A k k re 
d itivste llung in  der Regel von einer Deckung der B-Bank 
abhängig machen und die B-Bank und n icht A  m it den 
ihr erwachsenen Auslagen belasten w ird .

Wenn oben gesagt ist, daß der. Vertrag A /B  zum 
Gegenstände hat, daß B D veranlassen soll, ein A k k re 
d itiv  zu stellen, so ist damit der Inha lt des Vertrages n icht 
erschöpfend wiedergegeben, denn gerade aus dem U m 
stande, daß D sich stets an B fü r die durch die A k k re d it iv 
stellung erwachsenen Auslagen halten w ird , erhellt, daß 
es sich bei dem zwischen B und D geschlossenen Vertrage 
darum handelt, daß B im eigenen Namen, aber stets nur 
für Rechnung des A , D den A u ftrag  zur A k k re d it iv 
stellung erte ilen w ird . Es deutet daher das Reichsgericht 
in  der im  Bank-A rch iv, X V III. Jahrg. S. 166 abgedruckten 
Entscheidung m it Recht an, daß Inha lt des Vertrages A  B 
ist, daß B m it D in eigenem Namen, aber für Rechnung 
des A , einen A kkre d itivve rtrag  abschließen soll.

M it dieser Feststellung ist aber die M öglichkeit einer 
rechtlichen Erkenntnis der Rechtsbeziehungen A /B  ge
geben. Es ergibt sich, daß der V ertrag  A /B  als 
K o m m i s s i o n s v e r t r a g  aufzufassen ist. Aufträge 
der vorgenannten A r t  erfüllen zweifelsohne den T a t
bestand des § 406 HGB. Der Kommissionsvertrag kann 
nach § 406 HGB. auch den Abschluß von Geschäfts
besorgungsverträgen, als welche w ir  A kkred itivve rträge  
aufzufassen haben, zum Gegenstände haben. Es kann 
dahingestellt bleiben, ob der Vertrag A /B  m it Rücksicht 
auf § 406 I Satz 1 als Kommissionsgeschäft aufzufassen 
ist —  eine Auffassung, die dem Bankgewerbe, w ie auch 
dem Bestreben der Banken ihren Kunden gegenüber in 
erster L in ie  als Kommissionär aufzutreten, am meisten 
gerecht w ird 8). Auch aus § 406 I Satz 2 läßt sich die 
Feststellung, daß der Vertrag A /B  als Kommissions
vertrag aufzufassen ist, rechtfertigen.

Die Feststellung, daß in  Fällen der vorliegenden A r t 
zwischen den Bete ilig ten A  B ein Kommissionsverhältnis 
vorliegt, ist bislang weder von der L ite ra tu r noch von der 
Jud ikatur getroffen worden. Sie ist aber angesichts des 
1 atbestandes des § 406 HGB. unabweislich und w ird  
meiner Auffassung nach auch den tatsächlichen Be
ziehungen zwischen A  und B am meisten gerecht. A  w ill 
bei der Abw ick lung  des Akkreditivgeschäfts sich eben 
seiner Bank, der B-Bank, in  erster L in ie  bedienen und 
überläßt es nun dieser, kommissionsweise die hierzu no t
wendigen Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Gegen die Annahme eines Kommissionsverhältnisses 
spricht n icht, daß im vorliegenden Fa ll der D ritte  Genannt 
ist. D ie Weisungen des Kom m ittenten können sich, w ill 
dieser z. B. aus guten Gründen nicht in die Erscheinung

8) Vgl. im übrigen auch Regulativ der Berliner Stempel- 
Vereinigung I, 4; J a c o b y ,  Bank-Archiv, XXII. Jahrg. o. 108.

7) So zu Unrecht OLG. Kiel in Schleswig-Holstein. An
zeiger 1921 S. 94, aufgehoben vom Reichsgericht in Bd. 105 
S. 48.

8) Vgl. N u ß b a u m ,  Tatsachen und Begriffe im deutschen 
Kommissionsrecht S. 73, sowie die S. 107, VI, als Anlage ab
gedruckten typischen Bankbedingungen.



treten, auch auf die Person des Vertragsgegners 
erstrecken0).

Ebensowenig spricht gegen die Annahme das Fehlen 
einer besonderen Vereinbarung über die zu entrichtende 
i  roVision. Abgesehen davon, daß die Frage des Entgelts 
n icht Begriffsbestandteil des Kommissionsvertrages °  ist, 

en s*cb d*e Ansprüche B's ohne weiteres aus § 354

Die Feststellung, daß das Verhältnis A /B  als ein 
Kommissionsverhältnis aufzufassen ist, ist auf die Be
urte ilung der Rechtslage von n icht unerheblichem Einfluß.

Besonders fü r den Konkursfa ll B ist die Feststellung, 
daß aer Vertrag A /B  ein Kommissionsvertrag ist, von ent
scheidender Bedeutung. Ich verweise dieserhalb auf die 
T r i f t e n  des § 392 Abs. 2 HGB. in Verbindung m it 
8 die dem Kom mittenten, im  vorliegenden Falle A,
im Konkursverfahren über das Vermögen des Kom 
missionärs, im vorliegenden Falle B, ein Aussonderungs
recht geben. A  kann also, fä llt B in Konkurs, Aus
sonderung der B gegen D aus dem A kkre d itivve rtrag  er
wachsenen Ansprüche verlangen und der Konkursver
w alter darf über Forderungen, die aus dem A k k re d itiv -  
vertrage entstanden sind, gegen den W illen  des Kom- 

in "  ™cht verfugen, insbesondere sie n icht ein-
e n p ! I?a™ber' weIche Bedeutung die Annahme 
eines Kommissionsvertrages fü r den Kunden A  in den 
bai en hat, in  denen z. B. die D-Bank den A k k re d it iv 
vertrag nicht ordnungsmäßig erfü llt, w ird  unten noch zu 
sprechen sein.

5 ech^ sbezieh»n4 en. B/D . Aus der Fest- 
\tel-ung, daß der Vertrag A /B  ein Kommissionsvertrag ist, 
der B zum kommissionsweisen Abschluß eines A k k re 
d it iv  Vertrages m it D verpflichtet, ergibt sich auch die 
A k l!'er® ..festst1ellung' daß der Vertrag B/D ein reiner 
t k̂ h ed v trag ,St E r e rfü llt die oben wieder-

* 7  V ° rau,ssetz^ n  fü r den A kkred itivve rtrag . 
Daß B den Kunden A  beim Abschluß des A k k re d it iv 
vertrages stets benennen w ird , ändert an dieser Fest
stellung nichts, insbesondere kann n icht geschlossen 
werden, aaß B etwa als V e rtre te rin  ohne Vertretungs
macht A  habe d irekt verpflichten wollen, Die Be
nennung des Auftraggebers bei der Abw ick lung von Kom 
missionsgeschäften läßt keinen Schluß darauf zu, daß der 
Kommissionär n icht sich, sondern seinen Auftraggeber 
habe verpflichten w ollen12).

Dies g ilt insbesondere beim Verkehr der Banken
ß ilier\r-n j ndier' Es Ist di e RegeI- daß bei Banken, welche 
ih ie  Niederlassung an Großhandelsplätzen haben, gleich
zeitig mehrere Geschäfte ähnlichen Inhalts laufen. Dieser 
Umstand macht es fast unerläßlich, den Auftraggeber des 
einzelnen Geschäfts zum Zwecke der besseren Iden tifi
zierung, insbesondere m it Rücksicht auf die Korre- 
spondenz zu benennen. Aus diesem Grunde w ird  sowohl 
T i t l  t dpd ikatur des Reichsgerichts als auch von der 
e rw ä b n f c" H m w el? auf den Auftraggeber eine im oben 
gemessen” ) Smne rechtserhebIiche Bedeutung n icht bei-

d Eaßc die. Behandlung des Auftrages durch B einer ent-

hervorgehoben woTden” 1"  WiderSpHcht’ ist oben schon
M. E. eischöpft sich allerdings der H inweis auf die 

Person des Auftraggebers n icht in der Erfü llung ko rre 
spondenztechnischer Zwecke. Ihm ist insoweit eine 
rechtserhebIiche Bedeutung beizumessen, als er D davon 
m Kenntnis setzt, daß A , und nicht B selbst, an der A b -

Anm°.J 408S. '  R ‘ "  g 1 daS HGB» b Aufl" § 384

S 628 Vgl b<i r i n g e r - H a c h e n b u r g ,  § 396 Anm. 2

“ } m  Snf Ü u b ' A.nm. 5 zu § 392.
S 529 8 f T „ h U S1 *?i neA " H a c h e n b u r g ' § 383 Anm- 9 Anm 5 2 U ° ' 8 Amtt jg. L i t t a u e r - M o s s e ,  § 383

S 233- Vw ‘mRG- ,105d,S- Bank-Archiv, XVII. Jahrg.
XXIiL Jahr,! | UConoRG- V, S■ }45; Dahl ,  Bank-Archiv,
Recht»zeitschHftS l9219 SpaHeh615?UCh K 1 ‘ 1 e r 1 Hanseatische

Wicklung des Akkreditivgeschäfts in erster L in ie  in te r
essiert ist.

Ueber das Wesen des A kkred itivvertrages selbst zu 
sprechen, ist hier n icht der Ort. Ich verweise dieserhalb 
aut die oben unter 1. z itie rte  L ite ra tu r.

3. Die Rechtsbeziehungen A /D . Ist der Vertrag A /B  
ein echter Kommissionsvertrag, so hat A  als Kom m ittent 
grundsätzlich gegen D keinerle i d irekte Ansprüche, Es 
w ird  der Kom m ittent im Regelfälle aus dem vom Kom- 
missionär abgeschlossenen Rechtsgeschäfte weder un
m itte lbar berechtigt noch unm itte lbar verp flich te t fvgl. 
auch § 392 HGB.). Soweit der Vertrag B/D den Abschluß 
eines sogenannten dokumentären A kk re d itivs  zum Gegen
stände hat, steht dies außer Zweifel. Gewisse Zweife l 
können bestehen, falls der A kkred itivve rtrag  B/D auf die 
Stellung eines sogenannten glatten A kkred itivs  gerichtet 
\ .  .  Beim glatten A k k re d itiv  hat der A kkred itivs te lle r
die Leistung an den D ritten  C zu bewirken, ohne daß 
dieser irgendwelche Gegenleistungen zu Händen des 
A kkred itivs te fle rs  zu erbringen hat. Das glatte A kkre - 
d it iv  ähnelt daher der Giroüberweisung, unterscheidet 
sich jedoch von dieser dadurch, daß bei ihm die M it- 
w irkung des D ritten  beim Empfange der Leistung uner
läßlich ist (vgl. J a c o b y  am angeführten Orte S. 245).

• p  Giroüb erw  eisung hat nun das Reichsgericht in 
eW?' Entscheidungen in  ein und derselben Sache (RG. 84 
h>. 351 und RG. 91 S, 319) ausgesprochen, daß dem Ueber- 
weisenden ein d irekte r Anspruch gegen die Bank zusteht, 
aut welche die Bank des Ueberweisenden zugunsten eines 
d r itte n  eine Ueberweisung vorgenommen hat. Die äußere 
Gestaltung des Falles ist h ier w ie dort eine sehr ähnliche, 
denn auch dort t r i t t  der Ueberweisende, h ier A , m it der 
uberweisungsempfangenden Bank, h ier D, n icht un
m itte lbar in Berührung. Den Entscheidungen ist lebhaft 
widersprochen worden11). Das Reichsgericht läßt auch 
Kechtsgrunde, welche fü r ein Vertretungsverhältnis A /D  
sprechen, n icht erkennen. (Die über den Vertrag zu
gunsten eines D ritten  gemachten Ausführungen beziehen 
sich nicht auf das Verhältnis des Auftraggebers zu den 
Banken, sondern auf das Verhältnis dieser zu demjenigen, 
zu dessen Gunsten die Ueberweisung vorgenommen ist.) 
Ich vermag den Entscheidungen daher n icht beizutreten 
das Reichsgericht selbst scheint den von ihm einge
nommenen Standpunkt n icht w e ite r verfolgen zu wollen, 
c onoVß* * ? , ,  insbesondere die Entscheidung in Bd. 105 
ö. 598 it, Ich habe daher keinen Zweifel, daß die vom 
Reichsgericht in  RG. 105 S. 48 ff. und RG. 102 S. 26 ff. fü r 
das dokumentäre A k k re d itiv  entw ickelten Rechtsgrund
satze auch fü r das glatte A k k re d itiv  anwendbar sind und 
daß auch beim glatten A k k re d itiv  dem Kunden A  gegen 
die Bank D d irekte  Ansprüche n icht zustehen

Ferner ist bei dem glatten Akkreditiv noch zu be-

5 .»  i & Ä Ä i s s ;  d t / e,swTrds:„«Aa'!inIichkcii r 1
sam^it d f r AVOm u kkrcdi tiv aufgefaßt“ ). Belden'gemein”  
begehen -AUSf ah T g olT  GefMeistung. Unterschiede 
Kreditb t 3r tecllnischen Handhabung, die beim
forderf ™ dle- V° rle*}ini  eines Briefes beim Dritten er- 
A pbn iK t^?ej m d.Cr Verschiedenheit ihrer Aufgabe. Die 
n ä t  hke! deSA glatten Akkreditivs mit dem Kreditbrief 
ipj n zu einer Auseinandersetzung mit der Entscheidung 
des Reichsgerichts im 64. Bande S. 108-114. Wendet 

aI  i d° v entwickelten Rechtsgrundsätze auf das 
T?ite Akkreditiv an, so liegt die Annahme nahe, daß der
i S Z Ü r r * *  al, Vertras „«aasten Dritte,, und 
war zugunsten des A (nicht zugunsten des C) aufzufassen 

ist. Beim Kreditbrief treten folgende Beteiligte in Er-
ausgesteflt derj e" ige', zu dessen Gunsten der Kreditbrief 
ausgestellt wirdIX, der Aussteller des Kreditbriefes Y,
auf Fr!, T  Zahlu^  angewiesene Bank Z. Bedient sich 
aut hrsuchen des X die Bank, deren Kunde er ist, Y 1, 
zum Zwecke der Ausstellung des Kreditbriefes der 

nk Y, so ist das Verhältnis X -Y  1_Y, dem Verhältnis

u i Vd}' V , “ “ 15’ Anho ZU § 363 Anm. 3 S. 338. 
loiiie bei S t 8 u"d  die wechselnde Termino-
b T rg  S 3#3 A "^ .  !. A " ” ' D ü r i n g e r - H a c h e n -
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A — B— D des vorliegenden Falles durchaus ähnlich. Daß 
der K reditbrie f, bei dem die Form vorschriften des § 783 
gewahrt sind, als Anweisung aufgefaßt w ird  (vgl. RG. 64 
S. 110), k lä rt die zwischen den Parteien bestehenden 
Rechtsbeziehungen, soweit sie auf die Verpflichtungen zur 
Aufrechterhaltung der Anweisung sich beziehen, n icht 
(vgl. RG. a. a. 0 .). Aus diesem Grunde würde alle in der 
Anweisungscharakter des K reditbrie fs eine entsprechende 
Anwendung der fü r das Grundverhältnis geschaffenen 
Rechtsgrundsätze auf den vorliegenden Fall n icht ver
bieten, Vergegenwärtigt man sich, daß beim K red itb rie f 
die Verpflichtung des Ausstellers, die Anweisung dem 
Angewiesenen gegenüber n icht gern. § 790 BGB. zu 
w iderrufen, und somit durch den Angewiesenen auf V e r
langen des Inhabers des K reditbrie fes letzterem  zu 
leisten, der Verpflichtung des A kkred itivs te lle rs  D auf 
Leistung entspricht, so erscheint eine entsprechende A n 
wendung der Grundsätze durchaus statthaft. Das Reichs
gericht hat nämlich den Vertrag Y  1—Y  als Vertrag zu
gunsten des X  angesehen. Entscheidend fü r seine A u f
fassung war das Verkehrsbedürfnis, welches fü r den In 
haber des K reditbrie fes ein unmittelbares Recht gegen 
den Aussteller des Briefes auf Aufrechterhaltung der A n 
weisung fordert. Der K red itb rie f d ient dazu, dem 
Reisenden an fremden Plätzen die M öglichkeit zu geben, 
sich le icht Geld zu verschaffen. Der Reisende kann daher 
n icht nur auf die M öglichkeit des Erfolges der Präsen
ta tion des Kreditbrie fes angewiesen sein, er muß vielmehr, 
begibt er sich auf Reisen, dam it rechnen können, daß er 
einen Anspruch gegen den Aussteller des K reditbrie fes 
auf Aufrechterhaltung der Anweisung hat (RG. a. a. O. 
S. 112— 113).

Die gleichen tatsächlichen Erwägungen, die das 
Reichsgericht zur Annahme eines Vertrages zugunsten 
desjenigen führten, der des K reditbrie fes bedarf und in 
dessen Aufträge (aber im eigenen Namen) seine Bank eine 
d ritte  Bank um Ausstellung gebeten hat, führen beim 
glatten A k k re d itiv  zur Ablehnung dieser Rechtsauf
fassung. H ier besteht ke in Verkehrsbedürfnis, A  über 
den üblichen Umfang der Rechte des Kom m ittenten h in 
aus zu schützen. Es ist zu berücksichtigen, daß A  in ganz 
anderem Maße als der Inhaber eines K reditbrie fes d irek t 
auf die zur Leistung verpflichtete Bank Einfluß nehmen 
kann. Es ähnelt daher der Fa ll des glatten A kk re d itivs  
vielmehr dem des dokumentären A kkre d itivs , und ich 
habe keine Bedenken, die in RG. 105 S. 51 entw ickelten 
Grundsätze, die die Annahme eines Vertrages zugunsten 
des A , w ie überhaupt d irekte  Ansprüche A 's  aus dem 
Vertrage B/D  verneinen, auf die Fälle des glatten A k k re 
d itivs anzuwenden. Daß das Reichsgericht beim glatten 
A k k re d itiv  nicht die Grundsätze des Kreditbriefes, soweit 
sie das Verhältnis Y i—Y  zu Z bzw. B—D zu A  betreffen, 
anwendet, scheint m ir auch aus der Entscheidung im 
88. Bande S. 134 hervorzugehen. H ier hatte eine dem A  
entsprechende Person A  i  offenbar ihre Bank gebeten, 
sie selbst bei einer d ritten  Bank zu akkreditie ren. Die 
Aehn lichke it zum K red itb rie f ist also eine noch größere, 
denn während in  unserem Fall C eine vierte  Person als 
Erfüllungsempfänger (über diesen Begriff siehe 
E n n e c c e r u s  II  S. 167) gewissermaßen für A  ein
geführt ist, w ird  in  RG, 88 S. 134 w ie beim K red itb rie f 
die Leistung an denjenigen erbracht, der um Gestellung 
des A kk re d itivs  bzw. um Ausstellung des K reditbrie fes 
ersucht hatte.

Es lassen sich somit weder beim dokumentären noch 
beim glatten Akkreditiv direkte Rechtsbeziehungen 
zwischen A und D feststellen.

Dies scheint geeignet zu sein, zu unbilligen Ergeb
nissen zu führen, wenn z. B, D den mit B geschlossenen 
Akkreditivvertrag nicht ordnungsmäßig erfüllt und A 
hierdurch Schaden erleidet. In diesem Falle hat A gegen 
B Schadensersatzansprüche nicht, da B seinen Ver
pflichtungen aus dem Kommissionsvertrage entsprochen 
hat und für Verschulden des D nicht haftet. B selbst hat 
einen Schaden durch die Nichterfüllung des Akkreditiv
vertrages durch D nicht erlitten, da er A gegenüber nicht 
regreßpflichtig ist. Ungeachtet dessen hat aber das

Reichsgericht gerade in Anlehnung an den Kommissions
vertrag in  ständiger Rechtsprechung den Standpunkt ver
treten, „daß der Beauftragte, der fü r fremde Rechnung 
aber im  eigenen Namen abschließt, beim Bruche des V e r
trages durch den M itkontrahenten von diesem Ersatz des 
Schadens verlangen kann, n icht nur w ie er ihm persönlich, 
sondern auch weiter, w ie er seinem Auftraggeber er
wachsen is t" (vgl. ROHG. 11 S. 250, 14 S. 400 und 17 S. 79).

Es besteht also die M öglichkeit einer Schadens
liqu idation fü r A  durch B. Eine ausführliche Begründung 
versage ich m ir und verweise dieserhalb auf den Aufsatz 
von D a h l :  Geltendmachung von Schadensersatz
ansprüchen im fremden Interesse. Bank-Arch iv, Jahr
gang 1924, Band X X III S. 298 ff,

Ich gelange also zusammenfassend zu dem Ergebnis, 
daß der einer Bank auf Besorgung eines A kk re d itivs  bei 
einer d ritten  Bank erte ilte  A u ftrag  nach dem Grund
sätze über den Kommissionsvertrag zu behandeln ist, daß 
dem Kunden d irekte  Ansprüche gegen die d ritte  Bank 
nicht zustehen, daß der zwischen der beauftragten Bank 
und der d ritten  Bank abgeschlossene Vertrag ein reiner 
A kkred itivve rtrag  ist und daß der dem Kunden der ersten 
Bank durch die N ichterfüllung des A kkred itivvertrages 
durch die zweite Bank entstehende Schaden nach den 
vom Reichsgericht über die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen im  fremden Interesse auf
gestellten Grundsätzen liqu id ie rt werden kann.

Generalversammlung des Centralverbands 
des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes

(E .V .).

In der am 16. Dezember 1926 unter dem Vorsitz 
des Herrn Geh. Justizrat Prof. Dr. R i e s s e r  ab
gehaltenen Generalversammlung wurde der nach
folgende Geschäftsbericht entgegengenommen. Ein 
Antrag des Herrn Ludwig M a i n z ,  Vorsitzenden 
des Vereins für die Interessen der Fondsbörse zu 
Hamburg, betreffend Zusammenlegung von K le in
aktien, wurde dem Ausschuß überwiesen. Die 
Generalversammlung genehmigte die Vorschläge des 
Vorstands betreffend Festsetzung des Jahresbeitrages 
für 1927 und nahm sodann die Wiederwahl der 
satzungsmäßig ausscheidenden Ausschußmitglieder 
vor. Neu in den Ausschuß gewählt wurden die Herren: 
Adolf A r n h o l d ,  i. Fa. Gebrüder Arnhold 
Dresden, Karl F r  a h m , Vorstandsmitglied des Bank
vereins für Schleswig-Holstein, Altona, Heinrich 
R o s e n t h a l ,  i. Fa. S. Schoenberger & Co., Berlin, 
Oscar W a s s e r m a n n ,  Vorstandsmitglied der 
Deutschen Bank, Berlin, sowie in den Sonderausschuß 
für Hypothekenbankwesen Dr. K  a r d i n g , Vor
standsmitglied der Preußischen Boden-Credit-Äktien- 
bank, Berlin. In der der Generalversammlung vor
ausgegangenen Ausschuß-Sitzung erfolgte die Wieder
wahl des bisherigen Vorstands. Neu in den Vorstand 
wurde D irektor W a s s e r m a n n ,  Deutsche Bank, 
Berlin, gewählt.

Geschäftsbericht des C en tra lve rbands des D eutschen 
Bsnk- und B ank ie rgew erbes fü r  das Jahr 192).

Das 26. Geschäftsjahr unseres Verbands, auf 
welches w ir heute zurückblicken — das achte seit 
Beendigung des Weltkriegs, das dritte seit dem Ende 
der Inflation —, steht im Zeichen eines langsamen, 
noch immer von Sorgen umgebenen, von Gefahren 
bedrohten Wiederaufstiegs. Unsere wirtschaftlichen
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Beziehungen zum Ausland bezeugen den Fortschritt, 
der in diesem Jahre in der Herstellung friedlicher 
Verhältnisse zu den Regierungen und Völkern der 
früher mit uns im Kriege befindlichen Länder 
erzielt worden ist und der in Deutschlands 
E in tritt in den V ö l k e r b u n d  äußerlichen Aus
druck gefunden hat; die fortdauernde Besetzung 
deutschen Gebiets im Westen verbietet es aller
dings, in diesem Ereignis mehr, als den ersten 
Anfang einer günstigeren Entwickelung zu erblicken. 
M it besonderer Genugtuung begrüßen w ir das 
in Sachen der Freigabe des deutschen Eigentums in 
Amerika von dem Präsidenten C o o 1 i d g e unlängst 
verkündete Bekenntnis zu dem Grundsatz der 
v ö l k e r r e c h t l i c h e n  U n v e r l e t z l i c h k e i t  
des  P r i v a t e i g e n t u  ms  ; die allseitige An
erkennung dieses Grundsatzes wird eine unerläßliche 
Voraussetzung für den Ausbau und die Sicherung 
der wirtschaftlichen Beziehungen der Völker bilden.

Das Vertrauen der W elt zu einer besseren 
politischen und wirtschaftlichen Zukunft unseres 
Landes ist insbesondere durch die andauernde 
F e s t i g k e i t  d e r  d e u t s c h e n  W ä h r u n g  
bestärkt worden, angesichts deren es möglich war, 
eine der letzten Beschränkungen des freien Devisen
verkehrs, die starre Dollarnotiz, aufzugeben, 
und angesichts deren es ferner unbedenklich 
erscheinen konnte, durch Aenderung des § 21 des 
Bankgesetzes der Reichsbank die Befugnis zur 
Diskontierung kurzfristiger Reichsschatzwechsel bis 
zur Höhe von 100 M illionen Reichsmark zu erteilen, 
eine Befugnis, von der bisher noch nicht Gebrauch 
gemacht worden ist. Dank diesem Vertrauen 
war es öffentlichen Körperschaften und privaten 
Unternehmungen unseres Landes in diesem Jahre in 
steigendem Maße möglich, langfristige und kurz
fristige Kreditbedürfnisse durch A u f n a h m e  v o n  
A n l e i h e n  u n d  D a r l e h e n  i m  A u s l a n d  
zu befriedigen. Abgesehen von manchen Einzelfällen 
sind diese Kredite für unseren Wiederaufbau not
wendig gewesen, und auch in Zukunft w ird ihre 
Inanspruchnahme zu p r o d u k t i v e n  Zwecken 
nicht entbehrt werden können; gleichwohl w ird 
niemand sein Auge der Tatsache verschließen 
wollen, daß die Verzinsung und Tilgung dieser 
Kredite für Deutschland neben den bereits aus 
politischen Rechtstiteln bestehenden Auslands
verpflichtungen eine Belastung von erheblichstem 
Ausmaß darstellen, und w ird kein Verständiger sich 
durch die Auswirkungen des Zustroms geborgten 
Geldes auf unseren Geldmarkt und unsere 
Zahlungsbilanz zu einer Ueberschätzung der gegen
wärtigen wirtschaftlichen Prosperität Deutschlands 
verleiten lassen. Wenn unlängst amtlich angekündigt 
wurde, daß die im Einkommensteuergesetz und 
Kapitalverkehrsteuergesetz vorgesehenen Vergünsti
gungen für Ausländsanleihen in der Folge nicht mehr 
gewährt werden sollen, so hat diese Maßnahme aller- 
ö'ugs erneut die Aufmerksamkeit auf die an sich 
unbfctr jec|jgencje Gestaltung der Steuerpflicht auslän
discher Besitzer deutscher Anleihen gelenkt, für 
welche der Steuerabzug vom Kapitalertrag nicht, wie 
für den In la n d ^  ¿en Charakter einer Vorauszahlung 
auf die Einkomm%nst euer) sondern einer endgültigen 
Kapitalrentensteuer t,at_ Bej den erwähnten „Ver
günstigungen" handelte es sich somit nicht um eine 
Bevorzugung, sondern um die Korrektur einer Be
nachteiligung des ausländisch**, Gläubigers, und auf 
diese Korrektur w ird dauernd nicht verzichtet werden 
können, ohne denjenigen Kredit, die deutsche

Volkswirtschaft im Auslande w irklich benötigt, in 
unzweckmäßiger Weise zu verteuern.

Die wahrnehmbare Zunahme der inländischen 
Kapitalneubildung wird jedenfalls, so hoffen auch wir, 
den öffentlichen und privaten Kreditbedarf Deutsch
lands vom Ausland unabhängiger machen als bisher. 
Bereits in unserem vorjährigen Geschäftsbericht 
mußten w ir indessen — in Uebereinstimmung mit den 
Vertretungen auch der übrigen deutschen W irt
schaftszweige — darauf hinweisen, in welchem Maße 
die ü b e r m ä ß i g e  s t e u e r l i c h e  B e l a s t u n g  
d e r  W i r t s c h a f t  auf der einen Seite deren 
K r e d i t b e d a r f  u n n a t ü r l i c h  e r h ö h t ,  auf 
der anderen Seite d e n  K a p i t a l b i l d u n g s 
p r o z e ß  v e r l a n g s a m t .  Das Steuermilderungs
gesetz vom 31, März d. J. hat die erwarteten 
Erleichterungen auf dem Gebiete der d i r e k t e n  
Besteuerung nicht gebracht, ebensowenig die im 
Interesse einer Stetigkeit und Gleichmäßigkeit 
der steuerlichen Belastung wieder und wieder zu 
fordernde Rückkehr zu dem früheren gesunden 
Prinzip der Einkommenbesteuerung nach dem 
jeweiligen Durchschnitt des Einkommens der letzten 
zwei oder drei Jahre. Die damals auf dem Gebiete 
der i n d i r e k t e n  Besteuerung, insbesondere der 
Umsatzsteuer, vorgenommenen Erleichterungen 
konnten eine volle Befriedigung nicht auslösen, weil 
sie für Länder und Gemeinden den Anlaß schufen, 
die ihnen hierdurch entstehenden steuerlichen Aus
fälle durch Erhöhungen auf dem Gebiete der Ge
werbesteuer oder sonstiger direkter Steuern wieder
einzubringen. Zusammenhänge dieser A rt haben in 
der W irtschaft mehr und mehr das Verständnis dafür 
geschärft, daß es sich bei dem Problem des 
F i n a n z a u s g l e i c h s  z w i s c h e n  R e i c h ,  
L ä n d e r n u n d G e m e i n d e n  nicht um eine ledig
lich den Fachmann angehende steuertechnische 
Materie handelt, sondern um eine Lebensfrage der 
deutschen Wirtschaft, deren steuerliche Ueberlastung 
zum großen Teil auf der Vielheit der Steuern und 
der Zersplitterung der Steuersysteme in Deutschland 
beruht. In einer gemeinsam mit uns von den Spitzen
vertretungen von Industrie und Handel veröffent
lichten Erklärung sind die Grundsätze niedergelegt, 
welche nach der übereinstimmenden Ansicht dieser 
Verbände für die künftige Ausgestaltung des Finanz
ausgleichs maßgebend sein müssen. Der gegen
wärtige Leiter der Reichsfinanzverwaltung hat auf 
der Dresdner Industrietagung im September 1926 
seine Zustimmung zu den wesentlichsten dieser 
Wünsche zum Ausdruck gebracht, insbesondere er
klärt, daß der Finanzausgleich diesmal auf Grund 
von Erwägungen gemacht werden müsse, ,,d i e 
n i c h t  n u r  a u s  d e r  N o t  d e s  T a g e s  
h e r a u s  g e b o r e n  s i n d ,  s o n d e r n  d i e ,  
f u ß e n d  a u f  e i n e r  w i r t s c h a f 11 i c h  r i c h - 
t i g e n  E i n s t e l l u n g ,  das  g a n z e  d e u t s c h e  
S t e u e r s y s t e m  w i e d e r  zu e i n e m  w i r t 
s c h a f t l i c h  b e r e c h t i g t e n ,  e i n f a c h e n  
u n d  e i n h e i t l i c h e n  S t e u e r s y s t e m  u m - 
g e s t a 11 e n". Möge hinter diesem klaren und guten 
Wort die Lat nicht Zurückbleiben.

Unter den im Frühjahr 1926 beschlossenen 
Steuermilderungen war von besonderer Bedeutung 
iür unseren Beruf die 14. Verordnung über die 
B ö r s e n u m s a t z s t e u e r ,  durch welche die 
Steuer für Anschaffungsgeschäfte in Dividenden
werten, die bis dahin noch das lOfache des vor dem 
Kriege geltenden Satzes betragen hatte, a u f  d a s  
5 f a c h e  d i e s e s  S a t z e s  herabgesetzt wurde.



155

Wollte man in ähnlicher Weise auch das Verständnis 
politischer Kreise für die finanz- und volkswirtschaft
liche Bedeutung der Börse und des Effektenverkehrs 
zum Gegenstand eines Vergleichs zwischen Vor
kriegszeit und Gegenwart machen, so würde ein 
solcher Vergleich nicht durchweg zum Vorteil des 
Jahres 1926 ausfallen. Obwohl es sich um eine Er
mäßigung handelte, die eine die entsprechenden 
Sätze in anderen Ländern erheblich übersteigende 
steuerliche Belastung bestehen ließ und die — wie 
die folgende Entwickelung gezeigt hat ■— den 
finanziellen Erträgnissen des Reichs zum mindesten 
keinen Abbruch getan hat, obwohl ferner die auf dem 
VI. Allgemeinen Deutschen Bankiertag im September 
1925 von uns erhobene Forderung nach Abbau der 
damals geltenden Inflationssätze die Unterstützung 
auch aller übrigen Wirtschaftsvertretungen gefunden 
hatte, bedurfte es doch noch mehr als siebenmonatiger 
Bemühungen, um bestehende Hemmungen und Be
denken zu überwinden. Ausgesprochenermaßen 
lagen diese Bedenken nicht auf sachlichem, 
sondern ausschließlich auf politischem Gebiete, 
d. h. also in der Rücksichtnahme auf Stim
mungen und Strömungen, wie sie damals z. B. 
in dem zwar unausgeführt gebliebenen, aber ewig 
denkwürdigen Beschluß eines mitteldeutschen 
Landtages ihren Ausdruck fanden, die Kosten der 
Erwerbslosenfürsorge durch Erhebung einer Kopf
steuer auf private Banken und Bankfirmen zu be
streiten! Noch kennzeichnender aber ist die Tat
sache, daß die nach so langem Zögern ergangene Ver
ordnung dem Reichstage Veranlassung gab, der 
Reichsregierung für die Zukunft die Ermächtigung zu 
weiteren LIerabsetzungen der Steuer im Verordnungs
wege zu entziehen, ja daß sogar die Wiederaufhebung 
der Verordnung beantragt, und das Vorliegen dieses 
Antrages als M itte l benutzt wurde, um auf Ent
schließungen bankgewerblicher Vereinigungen bei 
Regelung ihrer Geschäfts- und Kreditbedingungen 
Einfluß zu gewinnen. Unsere schweren grundsätz
lichen Bedenken gegen diese Methode der Einw ir
kung auf geschäftspolitische Maßnahmeni haben w ir 
unter Zustimmung weiter Kreise der Oeffentlichkeit 
und hoffentlich m it Erfolg auch für die Zukunft 
am 31. Mai d. J. in einer Eingabe an den 
Reichsminister der Finanzen dargelegt, haben 
darin aber auch der Oeffentlichkeit die Grunde aus
einandergesetzt, welche für die Konditionenpolitik 
jener Vereinigungen maßgebend sein mußten. Die 
dort ausgesprochene Hoffnung, daß in absehbarer 
Zeit die Möglichkeit eintreten würde, in dem m 
ständigem Fortschritt befindlichen Abbau der Kredit
bedingungen auch weiterhin fortzufahren hat sich 
durch’ eine m it dem 1. September 1926 m Kraft ge
tretene weitere Ermäßigung der Kreditprovision ver
w irklicht, nachdem bereits im Marz des; Jahres: die 
Spanne zwischen Debetzinssatz und Reichsbank
diskont auf den friedenfemaßigen Satz von 1 pCt 
zurückgeführt worden war: die Spanne zwischen der 
Gesamtvergütung für Kontokorrentkredite un em 
Zinssatz für Pfandbriefe und andere erstklassige fest
verzinsliche Werte ist heute nicht unerheblich 
niedriger, als vor dem Kriege.

Auf die damals an der K ritik  der Geschäfts- 
politik unserer Mitglieder unsererseits geübte Gegen
k r itik  brauchen w ir heute um so weniger ausführlich 
zurückzukommen, als dieser Gegenstand inzwischen 
in der Oeffentlichkeit von führenden Persönlichkeiten 
unseres Kreises eingehend behandelt ist, so von dem 
Vorsitzenden unseres Verbands in einem unlängst 'in

Frankfurt a. M. und von dem Vorsitzenden der Ver
einigung von Banken und Bankiers in Rheinland- 
Westfalen in einem in Aachen gehaltenen Vortrag, 
ferner von Herrn D irektor Friedrich R e i n  h a r t  bei 
unserer geselligen Veranstaltung am 15. Dezember 
d. J. Nicht nachdrücklich genug kann aber auch an 
dieser Stelle wiederholt werden, daß,die dem deutschen 
Bankwesen eigentümliche Verbindung von Depositen
bank und Industriebank sich nur dann zum Besten 
der Volkswirtschaft weiter bewähren kann, wenn das 
Bankgewerbe durch strenge Befolgung der Gesetze 
der Sicherheit und Liquidität das Vertrauen recht
fertigt, welches ihm heute von Einlegern und Kredi
toren des In- und Auslands begründetermaßen ent
gegengebracht wird. Die Tatsache, daß heute nicht 
mehr in gleichem Ausmaße, wie vor dem Kriege, 
Kredite ohne reale Sicherheit gewährt werden 
können, gehört zweifellos zu den schmerzlichsten 
wirtschaftlichen Nachwirkungen der Kriegs- und 
Inflationszeit. Bedenklich und gefährlich ist jedoch 
das Bestreben, das Bankgewerbe durch anfechtbare, 
aber publizistisch wirksame und namentlich des 
Beifalls der Interessenten sichere Schlagworte von 
seinen bisherigen vorsichtigen und soliden Kredit- 
sicherungsgrundsätzen abzudrängen. Ebensowenig 
können auf der anderen Seite Bestrebungen  ̂gut
geheißen werden, welche auf die Beseitigung bisher 
bestehender Kreditsicherungsmöglichkeiten gerichtet 
sind und so das völlige Kreditloswerden zahlreicher 
an sich lebensfähiger Wirtschaftsbetriebe zum Er
gebnis haben würden. Unter letzterem Gesichts
punkte haben wir, in weitgehender Uebereinstim- 
mung mit anderen großen Wirtschaftsvertretungen, 
den auf Einführung des sogenannten R e g i s t e r -  
p f a n d e s  und Beseitigung des Rechtsinstituts der 
Sicherungsübereignung gerichteten Bestrebungen 
widersprechen zu müssen geglaubt, da diese nach 
Zweck und W irkung nicht auf die Schaffung eines 
zur praktischen Anwendung gelangenden, gesetzlich 
gesicherten Mobiliarpfandrechts gerichtet sind, son
dern darauf, Mobiliarsicherungen durch Bindung an 
einen für den Kreditnehmer untragbaren Publizitäts
zwang zu verhindern. Unsere auch auf rein recht
lichem Gebiete gegen diese Vorschläge bestehenden 
Bedenken sind durch die vom Reichsjustizministerium 
verfaßte und unlängst auch der Oeffentlichkeit über
gebene Denkschrift über diesen Gegenstand im 
wesentlichen bestärkt worden.

Die auf A r b e i t s e r s p a r u n g  u n d  
A r b e i t s v e r e i n f a c h u n g  gerichteten Bestre
bungen des Bankgewerbes sind angesichts ihrer über 
das Gebiet der Privatwirtschaft hinausreichenden 
Bedeutung in diesem Jahre auch bei außenstehenden 
Kreisen zunehmendem Interesse begegnet, welches 
namentlich der Entwickelung des s t ü c k e l o s e n  
E f f e k t e n v e r k e h r s  a u f  d e r  G r u n d l a g e  
d e s  S a m m e l d e p o t s  zugutegekommen ist; ins
besondere hat derselbe durch die Einführung des 
sogenannten Ferngiroverkehrs den wünschenswer 
interurbanen Ausbau erfahren. Ueber zeitweise 
vorhanden gewesene Meinungsverschiedenheiten 
über Einzelheiten der Durchführung is urc er 
handlungen des im vergangenen Jahre 
unserem Verband
S c h u s s e s  m it den Dernuex ueruis & f  ,
eine Verständigung erzielt wordem ,
übergroßen Fülle der diesem Gegenstand ge
widmeten juristischen Arbeiten uberwiegt erfreu
licherweise das Verständnis dafür, daß es sich bei der 
hier aus wirtschaftlichem und technischem Bedürfnis
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heraus geschaffenen Einrichtung nunmehr um eine 
Rech t s t a t sache  handelt, m it deren Befehdung und 
Verneinung die Rechtswissenschaft ihrer eigentlichen 
und höchsten Aufgabe untreu werden würde. Auch 
sonstigen Rationalisierungsplänen, vor allem auf dem 
Gebiete des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, gilt 
unsere Aufmerksamkeit, desgleichen den damit Hand 
in Hand gehenden Bemühungen, den Nachwuchs im 
Bankgewerbe auf der Höhe der jetzt und künftig 
dem Beruf obliegenden fachlichen und technischen 
Aufgaben zu halten. Eingedenk bleiben werden w ir 
im übrigen der unlängst von berufener Seite im Bank- 
Archiv geäußerten Mahnung, daß n i c h t  j e d e  
S c h e m a t i s i e r u n g  z u g l e i c h  R a t i o 
n a l i s i e r u n g  i s t ,  und daß bei Versuchen 
dieser A rt über das Bedürfnis des Privat
bankiers, den Verkehr mit seiner Kundschaft indivi
duell und unbürokratisch zu gestalten, keinesfalls 
hinweggegangen werden darf. In diesem Zusammen
hang wollen w ir gern anerkennen, daß der Wunsch 
des Bankgewerbes, von unproduktiver Arbeit zu 
staatlichen Zwecken verschont zu bleiben, an den 
maßgebenden Stellen grundsätzlich weitgehende Be
achtung gefunden hat. Nicht unerwähnt kann jedoch 
bleiben, daß die m it der Durchführung der A n 
l e i h e a b l ö s u n g  f ü r  R e i c h ,  L ä n d e r  u n d  
G e m e i n d e n  verbundene Arbeit sich auch in 
diesem Jahre zu einer Belastung ohnegleichen ge
staltet hat, namentlich, nachdem die unerwartet hohe 
Ziffer des angemeldeten Altbesitzes Anweisungen 
und Anordnungen hervorrief, die bei den Verm itt
lungsstellen neue Prüfungen und neue Bemühungen 
in übermäßigem Umfange erforderlich machten. W ir 
waren in solchen Fällen vielfach in der Lage, berech
tigte Interessen beteiligter Mitglieder gegenüber dem 
Reichskommissariat für Anleihealtbesitz erfolgreich 
zu vertreten. W ir können uns ferner auch nicht dem 
Eindruck verschließen, daß bei der Durchführung der 
Bestimmung über B u c h -  u n d  B e t r i e b s p r ü 
f u n g  verschiedentlich eine Arbeitsinanspruchnahme 
und Betriebsstörung stattfindet, die über das durch be
rechtigte steuerliche Zwecke gebotene Maß hinausgeht. 
Ebenso können w ir den Wunsch nicht unterdrücken, 
daß bei den Fragestellungen des Ausschusses zur 
Untersuchung der Produktions- und Absatz
bedingungen der deutschen Wirtschaft die durch die 
Beantwortung den befragten Betrieben auferlegte 
technische Belastung mehr in Betracht gezogen 
werden möchte, als dies bisher verschiedentlich ge
schehen ist.

Die mit den vorstehend behandelten Gegen
ständen eng zusammenhängenden Fragen der Arbeits
organisation im Bankgewerbe, insbesondere der ver
traglichen und gesetzlichen Regelung der A r b e i t s 
z e i t ,  gehören nicht zu dem besonderen Tätigkeits
gebiet unseres Verbands. Gleichwohl können w ir 
nicht umhin, in unserer Eigenschaft als wirtschaftliche 
Berufsvertretung den schweren Sorgen Ausdruck zu 
gev»n, die uns angesichts der in Gesetzgebung und 
GeseUoganwendung zutage tretenden Tendenz er
füllen, die Arbeitszeit im Bankgewerbe in ein starres, 
unabänderlicyes Schema zu zwängen, ohne Rücksicht 
auf den berechv^en Anspruch der Bankkundschaft 
und der Volkswirtschaft, daß auch bei vorüber
gehendem unvorherseybarem Anschwellen des Ge
schäfts bankmäßige A u ftra g  uncj Obliegenheiten ohne 
Verzug ihre Erledigung finden W ir wissen uns mit 
unseren Mitgliedern darin einig, d a ß  d ie  A r b e i t  
m i t  U e b e r s t u n d e n  g r u n d s ä t z l i c h  u n _ 
e r w ü n s c h t  ist und daß jede Betrieysi eitUng nicht

bloß aus sozialen, sondern vor allem aus organisato
rischen und Zweckmäßigkeitsgründen auf Ver
meidung von Ueberstunden nach Möglichkeit be
dacht sein muß. Aber als verhängnisvoll und gemein
schädlich müssen w ir doch eine Grundauffassung be
zeichnen, welche das oberste Gesetz bankgewerb
licher Betriebsführung in der Innehaltung der Arbeits
zeit und nicht in der Erreichung des Arbeitsziels er
blickt, eine Auffassung, welche übrigens auch den 
deutschen Bankangestellten in ihrer weit überwiegen
den Mehrheit fremd ist. Von dem Leiter des in ar
beitsrechtlichen Fragen des Bankgewerbes besonders 
erfahrenen Reichsverbands der Bankleitungen sind 
im Bank - Archiv vom 15. Juni 1926 die be
sonderen Verhältnisse des Bankgewerbes, das A n
schwellen und Abschwellen der Arbeit in völlig un
regelmäßigem, durch unvorhersehbare Ereignisse be
dingtem Wechsel m it anschaulichem statistischen 
Material dargelegt worden; es erscheint uns un
erläßlich, daß Wege gesucht und gefunden werden, 
um diesen besonderen Verhältnissen, ähnlich wie dies 
im Ausland geschehen ist, auch in Deutschland Rech
nung zu tragen. —

Auch in diesem Jahre haben w ir bei der Be
handlung großer, die Wirtschaft in ihrer Allgemeinheit 
bewegender Fragen in enger Fühlung mit den 
Spitzenvertretungen der anderen Erwerbsstände ge
standen; nach außen hin hat dieses Zusammengehen 
vor allem seinen Ausdruck in der unlängst ver
anstalteten gemeinsamen Kundgebung aller Verbände 
über die B e t ä t i g u n g  d e r  ö f f e n t l i c h e n  
H a n d  i m E r w e r b s l e b e n  gefunden. Dem Rufe 
zur Beteiligung an dieser Kundgebung sind w ir nicht 
in erster Linie im Hinblick auf die besonderen Belange 
des privaten Bankgewerbes gefolgt, sondern in der 
Ueberzeugung, daß der als Folge der Inflations- und 
Deflationswirtschaft nahezu auf allen Gebieten von 
Produktion und Handel in Erscheinung getretene 
Wettbewerb staatlicher und kommunaler Gemein
wesen mit ihren steuerpflichtigen Gliedern den Neu
aufbau der W irtschaft schwer gefährdet, darüber 
hinaus aber widersinnig und vor allem m it den auf 
ganz anderem Gebiete liegenden wirtschafts
politischen Aufgaben öffentlicher Behörden unver
einbar ist. Wenn eine große Berliner Zeitung bei 
diesem Anlaß es als besonders bedenklich und ge
fährlich bezeichnet hat, daß die öffentliche Gewalt 
zum „ I n t e r e s s e n t e n  u n t e r  I n t e r e s s e n -  
t e n“ werde, so konnte das Ziel, gegen welches der 
gemeinsame Kampf der Spitzenverbände sich richtet, 
kaum treffender und glücklicher gekennzeichnet 
werden. Eine Reihe öffentlicher Kundgebungen und 
parlamentarischer Anfragen von seiten verschiedener 
politischer Parteien zeigt, daß die Anregungen der 
Spitzenverbände auf fruchtbaren Boden gefallen 
sind und daß das von ihnen gesammelte Material 
über die Erscheinungen, welche die „versteckte 
Sozialisierung" im einzelnen bisher gezeitigt hat, die 
gebührende Beachtung gefunden hat. W ir hoffen, daß 
das wachgewordene Verständnis der Parteien für die 
Gefahren dieser Entwickelung auch bei der Behand
lung konkreter gesetzgeberischer Materien praktisch 
zur Geltung gelangen wird.

Die in der gemeinsamen Entschließung der 
Spitzenverbände zusammengefaßten Grundsätze 
schließen die Forderungen, welche w ir in bezug auf 
das Verhältnis unserer M itglieder zu staatlichen und 
kommunalen Banken zu stellen haben, ohne aus
drückliche Erwähnung in sich ein. Das Verhältnis 
zwischen Banken und S p a r k a s s e n  wird durch



die in der Entschließung erhobenen Forderungen in
dessen nur teilweise berührt. Die erheblichen Gegen
sätze, zu welchen die Betätigung der Sparkassen auf 
bankgewerblichem Gebiete in den letzten Jahren 
Veranlassung gegeben hat, konnten in bankgewerb
lichen Kreisen’ niemals das Verständnis für die w irt
schaftliche Bedeutung und W ichtigkeit des Spar
kassenwesens als solchen trüben, und darum ist der 
Wunsch nach einer Verständigung, welche die 
schwerwiegendsten Streitpunkte beseitigt und die 
Möglichkeit eines loyalen Nebeneinanderarbeitens 
schafft, auch bei uns stets lebhaft und rege gewesen. 
W ir sind deshalb im Juli d. J. gern einer von dem 
Herrn Präsidenten des Deutschen Städtetages aus
gegangenen Einladung zu einer Besprechung über 
Verständigungsmöglichkeiten m it dem Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband gefolgt und haben bei 
dieser Besprechung die Mindestwünsche, welche w ir 
in bezug auf gerechte steuerliche Behandlung, m 
bezug auf Ausscheidung kaufmännisch unfairer W ett
bewerbsmethoden, auf Abgrenzung der gegenseitigen 
Arbeitsgebiete sowie auf Verständigung über Ge
schäftsbedingungen geltend zu machen haben, _ klar 
präzisiert. Zu unserem Bedauern ist diesen aussichts
reich erscheinenden Verhandlungen trotz unseier 
Bitte um Beschleunigung bisher kein Fortgang ge
geben worden; unsere Vorschläge, gemeinsame 
Richtlinien zwecks Verhinderung eines Mißbrauchs 
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zu Zwecken des 
Kundenfangs aufzustellen sowie örtliche Schieds- 
instanzen für Wettbewerbsstreitigkeiten zu schatten, 
sind ohne Berücksichtigung geblieben. Auf den 
letzteren Vorschlag haben w ir um deswillen großen 
W ert gelegt, weil die Erörterung solcher Beschwerde- 
fälle zwischen den Berliner Spitzenvertretungen, ab
gesehen von anderen Unzuträglichkeiten, bei weitem 
zu langwierig und schwerfällig ist — die Erledigung 
einfach gelagerter Beschwerdefälle auf diesem Wege 
nimmt unter Umständen einen Zeitraum von vielen 
Monaten in Anspruch! Bedauerlicherweise ist die 
von uns gewünschte Verständigung neuerdings wieder 
durch die Behandlung erschwert worden, welche die 
Frage einer angemessenen H e r a n z i e h u n g  d e r  
S p a r k a s s e n  m i t  i h r e n  b a n k m ä ß i g e n  
G e s c h ä f t e n  z u r  R e i c h s k ö r p e r s c h a t t -  
s t e u e r in diesem Jahre erfahren hat. Das ClC,ls . 
finanzministerium ist bekanntlich bei Beratung ei 
Ausführungsbestimmungen zum Körperschattsteuer- 
gesetz von 1924 m it seinen auf Beibehaltung der 
bisherigen Abgrenzung zwischen sparkasseneigenen 
(körperschaftsteuerfreien) und sparkassenfremden 
(körperschaftsteuerpflichtigen) Geschäften oer Spar
kassen gerichteten Vorschlägen im Reichsrat nicht 
durchgedrungen. Die preußische StaalsJ ^ ß e “ 
brachte Anträge ein, welche auf eine völlige Be
freiung der Kontokorrentkredite der Sparkassen o 
der Körperschaftsteuer hmaushefen und es k .m  z^ 
einer Verständigung zwischen Reich und Landein 
wonach die Frage, ob diese Anträge sich auf dem 
Boden des geltenden Rechts bewegen, einer Begut
achtung des Reichsfinanzhofs unterworfen werden 
sollte W ir haben diesen Ausweg von vornherein 
als verfehlt angesehen und die unlängst ergangene 
gutachtliche Aeußerung des Reichsfinanzhofs hat 
diese unsere Auffassung insofern bestätigt, als 
der Reichsfinanzhof das Thema der ihm gestellten 
Frage denkbar eng gezogen und die für eine 
gleichmäßige Besteuerung der bankmäßigen Ge
schäfte der Sparkassen maßgebenden Gesichtspunkte 
s t e u e r l i c h e r  G e r e c h t i g k e i t  von vorn

herein und bewußt außer Betracht gelassen hat, 
ebenso wie die finanz- und wirtschaftspolitischen 
Gesichtspunkte, welche nicht nur von unserer Seite, 
sondern auch von dem Reichsfinanzministerium mm 
dem Reichswirtschaftsministerium zu Gunsten, der 
Aufrechterhaltung der Steuerpflichi des Konto
korrentkreditverkehrs der Sparkassen geltend ge
macht worden waren. Aber auch in dem rein finanz
r e c h t  liehen Rahmen, in welchem der Reichs
finanzhof sich für zuständig erachtet hat, zu der ihm 
gestellten Frage Stellung zu nehmen, ist seine Ent
scheidung und deren Begründung unbefriedigend. 
Sie läuft im wesentlichen darauf hinaus, daß die be
griffliche Unterscheidung zwischen sparkasseneigenen 
und sparkassenfremden Geschäften der Sparkasen 
in die Verfügung der Länderregierungen gestellt wird, 
also von Instanzen, die schon unter finanz
politischen Gesichtspunkten ein wesentliches In ter
esse daran haben, den Kreis der sparkassenfremden, 
dem Reiche abgabepflichtigen Geschäfte so eng als 
möglich gezogen zu sehen. (Von der allgemeinen 
grundsätzlichen Einstellung der obersten Landes
aufsichtsbehörden zur Frage der Abgrenzung des 
Aufgabenkreises der Sparkassen kann dabei ganz ab
gesehen werden; sie war vielfach bewußt auf eine 
fortschreitende Sozialisierung des Bankwesens ge
richtet und bildete eine der Hauptursachen 
der zahlreichen Rückschläge, welche dem Spar
kassenwesen aus seiner aufsichtsamtlich ge
duldeten oder sogar geförderten extensiven Be
tätigung erwachsen sind.) — W i r  e r b l i c k e n  
i n  d e m  G u t a c h t e n  d e s  R e i c h s f i n a n z 
h o f s  j e d e n f a l l s  n i c h t  d a s  E n d e ,  
s o n d e r n  d e n  A n f a n g  des  K a m p f e s  des  
p r i v a t e n  B a n k g e w e r b e s  u m s t e u e r 
l i c h e  G e r e c h t i g k e i t ,  eines Kampfes, in 
welchem w ir die Unterstützung auch der übrigen 
Kreise der W irtschaft gefunden haben und eines 
endlichen erfolgreichen Ausga.ngs um so gewisser zu 
sein glauben, als manche Aeußerungen aus dem 
Lager der Gegenseite ein gewisses Verständnis für 
die’  Ungerechtigkeit der Privilegien verraten, für 
deren Erhaltung und Erweiterung offiziell leider noch 
immer m it äußerster Zähigkeit eingetreten wird.

Die auf dem Kölner Juristentag und im Anschluß 
an diesen stattgehabten Erörterungen über die Frage 
der Reformbedürftigkeit des A k t i e n r e c h t s  be
gegneten unserem lebhaften Interesse, ohne daß w ir 
Veranlassung zu erneuter Stellungnahme von Ver
bands wegen gefunden hätten; w ir betrachten vie l
mehr die Entschließung, die der VI. Allgemeine 
Deutsche Bankiertag im September 1925 zu dieser 
Frage gefaßt hat, auch heute noch für uns als maß
gebend. Von einer einseitigen Einstellung zu Gunsten 
einer Ausdehnung der Machtbefugnisse der Ver
waltungen auf Kosten der den Aktionären gesetzlich 
zustehenden Rechte waren und sind w ir dabei e b e n s o -*i i r . . . - . _ - -t . öz>«;elZ"cuowuoi.utu waren una sina wir uaum .
weit entfernt, wie irgendein V e rfe c h te r geS 
geberischer Maßnahmen und E in g riffe , vor ,allê ’eren 
die Gewährleistung dieser R echte  auch w» W irt- 
Augen im Aufbau der
Schaftsordnung einen.wichtigenj* n* 4tzlichen Ein-
Den Beweis der N o tw e n d ig !« , auf diesem
gnffs m den vern ich t für geführt,Gebiete halten w  iedoch. ^  ^  wecU
sehen solche Versuche v bedenklicher und
wirtsc'haflsschädHc^er^erarUge' gesetzgeberische Ex- 
perimente sind, um so wichtiger erscheint es uns m 
dessen, daß unsere Mitglieder insoweit, als sie auf die
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Gestaltung der Praxis des Aktienwesens Einfluß be
sitzen, denselben im Sinne der Vermeidung von Vor
kommnissen geltend machen, die für solche Experi
mente auch nur den Schein einer Berechtigung be
gründen könnten. Davon abgesehen wird es im 
wesentlichen Aufgabe der Börsenzulassungsstellen 
bleiben, dafür Sorge zu tragen, daß die zum Börsen
handel zugelassenen Aktien nicht m it wirtschaftlich 
unvertretbaren Stimmrechtsbeeinträchtigungen durch 
mehrstimmige Vorzugsaktien belastet sind. Es ver
dient jedoch hervorgehoben zu werden, daß in Köln 
auch von Befürwortern gesetzlicher Reformen die 
Unentbehrlichkeit der Einrichtung der mehrstimmigen 
Vorzugsaktien zur Erhaltung einer stetigen Ver
waltung und zur Abwendung ausländischer und in
ländischer Ueberfremdung in gewissem Umfange 
anerkannt worden ist. Nicht minder muß betont 
werden, daß die Vertretung hinterlegter Aktien in 
Generalversammlungen durch die depothaltende Bank 
zu den mangels anderweiten Auftrags durch den 
Depotvertrag normalerweise begründeten Ver
waltungsobliegenheiten gehört, so daß eine gesetz
liche Beschränkung oder Erschwerung _ dieser 
— bisher vom Hinterleger nach völlig freiem Er
messen zu erteilenden oder zu versagenden — Be
fugnis die Begründung eines Ausnahmerechts be
deuten würde, für welches es auch nach dem Zeugnis 
objektiver wissenschaftlicher Beurteiler an einer 
sachlich gerechtfertigten Veranlassung fehlt, und 
welches überdies die Abstimmung in General
versammlungen vielfach in einer den Interessen der 
Gesellschaft und der Volkswirtschaft nicht ent
sprechenden Weise zum Ergebnis unberechenbarer 
Zufälle machen würde.

Auch in diesem Jahre ist ein großer Teil 
unserer laufenden Verbandsarbeit dem Kampfe gegen 
Unredlichkeit im Bankverkehr sowie gegen Schädi
gungen des Scheckverkehrs durch Saumseligkeit in 
der Einlösung ordnungsmäßig gedeckter Schecks 
gewidmet gewesen. Nach beiden Richtungen hat uns 
das G e s e t z  ü b e r  D e p o t  - u n d  D e p o s i t e n 
g e s c h ä f t e  v o m  26. J u n i  1925 gute Dienste 
geleistet und w ir haben wesentlich aus diesem 
Grunde ein vom Reichswirtschaftsministerium bei 
uns eingeholtes Gutachten über die Frage des Be
dürfnisses nach Verlängerung der Geltungsdauer des 
Gesetzes in bejahendem Sinne beantwortet. Für die 
Einführung eines „Numerus clausus im Bank
gewerbe haben w ir uns nie eingesetzt; ein solcher 
ist aber auch in dem Gesetz, wie dessen Kennern 
nicht bewiesen zu werden braucht, nicht enthalten.

Für die Hypothekenbanken, deren Interessen 
durch unsern S o n d e r a u s s c h u ß  f ü r  H y p o 
t h e k e n b a n k w e s e n  wahrgenommen werden, 
bildete das letzte Geschäftsjahr eine Zeit ange
strengtester Tätigkeit; denn neben der A b w i c k 
l u n g  i h r e r  H y p o t h e k e n  u n d  P f a n d 
b r i e f e  a l t e r  W ä h r u n g  durften sie ihre 
Av*gabe nicht vernachlässigen, der W irtschaft 
den'n,;ngend benötigten n e u e n R e a l k r e d i t  zu- 
zuführen. Nachdem im Jahre 1925 durch das Auf- 
wertungsgeM z  ¿¡e Grundlage für die Liquidation 
des alten BesixX(!tan(j es geschaffen war, konnten die 
Realkreditinstitutfc zll Jer schwierigen Arbeit über
gehen, die gesetzlicher, Bestimmungen in der Praxis 
durchzuführen. Die Anttvgjdmjg der Vorbehalts- und 
Rückwirkungshypotheken ^ ar bereits im  ̂ ver
gangenen Jahre erfolgt; nunmehr war ihre Wieder
eintragung zu betreiben, die noch nicht in allen 
Fällen durchgeführt ist, weil die A u iwertungsstellen

und Grundbuchämter trotz Heranziehung zahlreicher 
Hilfskräfte die Anträge nicht m it der erwünschten 
Beschleunigung erledigen können. Diese von uns 
vorausgesagte Verzögerung ist nicht nur deshalb zu 
bedauern, weil die Gewährung neuen Realkredits 
behindert wird, solange eine Klärung der Grund
bücher nicht erfolgt ist; sie beeinträchtigt auch die 
Liquidation der Teilungsmasse, Denn die Hypo
thekenbanken können zur Ausgabe von L i q u i 
d a t i o n s p f a n d b r i e f e n  erst schreiten, wenn 
für einen ausreichenden Teil der Massehypotheken 
der Aufwertungsbetrag festgestellt ist.

Trotz erheblicher Schwierigkeiten hat sich eine 
große Reihe von Hypothekenbanken entschlossen, 
bereits Anfang 1927 Liquidationspfandbriefe aus
zugeben, um ihren Pfandbriefgläubigern möglichst 
bald einen verzinslichen und veräußerlichen W ert 
aushändigen zu können. Der Sonderausschuß hatte 
sich die Aufgabe gestellt, den Hypothekenbanken die 
Vorarbeiten hierfür möglichst zu erleichtern. Zu 
diesem Zweck hat er alle Fragen juristischer oder 
banktechnischer A rt, die sich bei der Ausgabe der 
Liquidationspfandbriefe ergaben, einer Prüfung 
unterzogen und Vorschläge für ihre Lösung aus
gearbeitet, soweit eine einheitliche Behandlung 
dieser Fragen möglich war. Auch die Durchführungs
verordnung zum Aufwertungsgesetz vom 29. 11. 1925, 
welche die Ausgabe der Liquidationspfandbriefe nui 
in ihren Grundzügen regelt, mußte in mehrfacher 
Hinsicht ergänzt werden. Dies ist auf Antrag des 
Sonderausschusses in einer weiteren D u r c h 
f ü h r u n g s v e r o r d n u n g  v o m  28. 7. 1926 ge
schehen. Diese Verordnung tr iff t  zugleich Be
stimmungen über die M o b i l i s i e r u n g  p r i 
v a t e r  A u f w e r t u n g s h y p o t h e k e n ,  die von 
den Hypothekenbanken auf Wunsch des Reichstages 
und der Reichsregierung übernommen worden ist.

Während die Arbeiten für die Liquidation der 
Pfandbriefteilungsmasse im Laufe des letzten Jahres 
in erfreulichem Maße fortgeschritten sind, konnte die 
Abwicklung der T e i l u n g s m a s s e ,  die für die
K o m m u n a l s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n  zur
Verfügung steht, nur wenig gefördert werden. Denn 
die Frage, ob die Kommunaldarlehen der Hypo
thekenbanken den Vorschriften des Gesetzes über 
die Ablösung öffentlicher Anleihen unterliegen oder 
nach den Bestimmungen des Aufwertungsgesetzes auf
zuwerten sind, ist noch immer nicht völlig geklärt. Die 
Gemeinden vertreten den Standpunkt, daß das An
leiheablösungs-Gesetz selbst dann maßgeblich ist, 
wenn sie ein m it einer Hypothek belastetes Grund
stück erworben haben. Dieser unhaltbaren Auf
fassung haben sich die Gerichte, die bisher über diese 
Frage zu entscheiden hatten, glücklicherweise nicht 
angeschlossen. Auch das K a m m e r g e r i c h t  
hat in einer Entscheidung vom 18. 11. 1926 erklärt, 
daß von dem Begriff Schuldscheindarlehen im Sinne 
des § 30 des Anleiheablösungs-Gesetzes nicht jedes 
beliebige Darlehen, das eine Gemeinde aufgenommen 
hat, erfaßt werden soll, sondern nur die Darlehen, 
die den Charakter einer ö f f e n t l i c h e n  An  l e i h e  
haben, Es müßten deshalb jedenfalls alle die Fälle 
ausscheiden, in denen eine Gemeinde in enger w ir t
schaftlicher und rechtlicher Verbindung mit einem 
bestimmten Rechtsgeschäft oder zu einem bestimmten 
gewerblichen Zwecke eine Darlehnsverpflichtung 
übernommen hat, und zwar unter rechtlichen und 
tatsächlichen Verhältnissen, wie sie in gleicher Weise 
für jede Privatperson und jedes Geschäftsunter
nehmen vorliegen könnten.
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Vorsorglich haben die Hypothekenbanken alle 
Kommunaldarlehen für den Umtausch in A b
lösungsanleihen anmelden müssen, nachdem die 
R e i c h s v e r o r d n u n g  zur Durchführung des An
leiheablösungs-Gesetzes vom 2. 7. 1926 und die 
A u s f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n  d e r  L ä n d e r  
ergangen waren, Daß die Vorschriften des 
Anleiheablösungs-Gesetzes, die auf Inhaberschuld
verschreibungen zugeschnitten sind, dem besonderen 
Charakter der Kommunaldarlehen in keiner Weise 
Rechnung tragen, macht sich bei der Durchführung 
des Gesetzes in steigendem Maße bemerkbar. Be
dauerlicherweise sind die zuständigen Behörden zu
meist geneigt, die Lücken des Gesetzes einseitig zu 
Gunsten der Gemeinden, also zum Schaden der Be
sitzer von Kommunalobligationen zu ergänzen. Das 
Bestreben der Hypothekenbanken, auch den In
habern dieser Schuldverschreibungen eine möglichst 
günstige Aufwertung zu verschaffen, w ird durch diese 
Einstellung der Behörden erheblich behindert. _

Der W  i e d e r a u f b a u d e s  R e a l k r e d i t s
hat im letzten Geschäftsjahr weitere erfreuliche Fort
schritte gemacht. In der Zeit vom 1. Januar is 
31. Oktober 1926 haben die Hypothekenbanken 
Pfandbriefe im Betrage von fast 700 Millionen Remhs- 
mark absetzen können. Diese Steigerung des Pland- 
briefumlaufs übertrifft bei weitem die -
liehe Jahreszunahme der Vorkriegszeit. Der Gesamt
umlauf in Pfandbriefen der Banken betrug am 31 Ok
tober 1926 1 360 881 000 Reichsmark: ihr Hypotheken
bestand ist noch erheblich größer. Zu diesen Be
trägen ist ferner ein beträchtlicher Teil der Kom
munaldarlehen zu rechnen, da auch die den Ge
meinden geliehenen Summen vielfach dem Realkredit 
zugeflossen sind.

Ein großer Teil dieses Realkredits ist der L a n d 
w i r t s c h a f t ,  deren Kreditbedürfnis vor allem be
friedigt werden mußte, gewährt worden. Die land-
wirtschaftlichen Hypotheken der Banken betrogen
Ende 1925 277 Millionen Reichsmark und am 30. Jum 
1926 446 Millionen Reichsmark; sie sind also in der 
ersten Hälfte dieses Jahres um 61 pCt. gestiegen.
Auch die Kredite der Deutschen Rentenbankkredi - 
Anstalt, die aus der Amerika-Anleihe von  105 M illi
onen Reichsmark und aus M itte ln der i
bank stammen, sind zum großen Teil mit 
Hypothekenbanken vergeben worden. Als die Goui- 
diskontbank-Aktion im August 1926 ^  360 Md 
onen Reichsmark ausgedehnt
der Sonderausschuß allerdings hiergegen Bedenken
erheben, da eine so starke /u  einer
Z w i s c h e n  kredite für die Landwirtschaft f  erner 
Gefahr werden kann. Denn die meisten Landwirte 
werden nicht in der Lage sein, den Kredit aus eigenen 
M itte ln in 3 bis 5 Jahren ^ruckzuzahlen. Die L
fa h rungen  d e r le tz te n  Z e it  haben 7wischen-
daß der vorsichtige Grundbesitzer den ¿wischen 
kredit ablehnt und lieber den langfristigen Kredit 
einer dandbriefanstalt in Anspruch nunml, her dem 
“ r die Zeit der Rückzahlung bestimmen kann.

Auf dem Gebiete des s t ad  t is  c he  n Real
kredits standen im letzten Geschäftsjahre che Kredite 
zur Finanzierung des W o h n u n g s b a u e s im Vor
dergrund des Interesses. Die private Bautätigkeit ist 
durch die Wohnungszwangswirtschaft und ihre w irt- 
schaftlichenFolgen in ihrer Entfaltung noch immer ge
hemmt, so daß auch im letzten Jahre fast ausschließ
lich Kleinwohnungen mit staatlicher Hilfe errichtet 
werden konnten. Für den Bau solcher Wohnungen 
haben das Reich und die Länder ein umfangreiches

Programm aufgestellt, das aus den Erträgen der Haus
zinssteuer und für die ersten Hypotheken mit riufe 
der Realkreditanstalten finanziert werden soll. Bei 
den Verhandlungen, die hierüber m it dem Sonder
ausschuß geführt wurden, haben die Hypotheken
banken ihre M itwirkung bereitw illigst zugesagt und 
den für den Kleinwohnungsbau erforderlichen Geld
bedarf zu Vorzugsbedingungen zur Verfügung gestellt.
Das Reich hat die Finanzierung dadurch zu fördern 
gesucht, daß es den Ländern Darlehen gewährte, die 
für Zwischenkredite auf erste Hypotheken bestimmt 
waren (Reichsgesetz vom 26. 3. 1926); zugleich wurde 
der Reichsminister der Finanzen ermächtigt, zu 
diesem Zwecke 200 Millionen Reichsmark im Wege 
des Kredits flüssig zu machen. Wenn die Hypo
thekenbanken von diesem Zwischenkredit nur 
in geringem Maße Gebrauch gemacht haben, so ist 
dies darauf zurückzuführen, daß ihnen genügend 
eigene M itte l zur Verfügung standen. Sie werden 
im Verein mit den öffentlich-rechtlichen Kredit
anstalten und den Sparkassen in der Lage sein, auch 
den für den Wohnungsbau im Jahre 1927 erforder
lichen erststelligen Hypothekarkredit in dem gleichen 
Umfange zu beschaffen, in dem für den nachstelligen 
Kredit M itte l von der öffentlichen Hand zur Verfügung 
gestellt werden. Es ist zu wünschen, daß der derzeitige 
Wohnungsbedarf, der von mancher Seite übrigens 
stark überschätzt wird, auf diese Weise allmählich 
gedeckt werden kann. Eine wirkliche und nach
haltige Gesundung des Baumarktes w ird sich aller
dings nur erreichen lassen, wenn die Voraussetzungen 
für eine Betätigung des p r i v a t e n  Baugewerbes 
wieder geschaffen werden. Hierfür ist ein möglichst 
schleuniger Abbau der Zwangswirtschaft und die 
Annäherung der A lt-  und Neumieten unerläßlich.

In unserem vorjährigen Geschäftsbericht hatten 
wirjdie Hoffnung ausgesprochen, eine Senkung der Ver
gütungen zu erreichen, welche die Hypothekenbanken 
für den Vertrieb ihrer Schuldverschreibungen ge
währen müssen, da dies die Darlehnsbedingungen 
wesentlich verbessern würde. Diese Hoffnung ist 
sehr bald verw irklicht worden, denn schon Anfang 
1926 gelang es dem Sonderausschuß, allerdings nach 
langen Bemühungen, e in  A b k o m m e n  zwischen 
den Kreditanstalten zustande zu bringen, durch 
das f ü r  d ie  B o n i f i k a t i o n e n  eine H ö c h s t 
g r e n z e  vorgeschrieben wurde, die weit niedriger 
war als die bisher in vielen Fällen üblichen Sätze. 
Inzwischen konnte die Höchstgrenze der Ver
gütungen abermals gesenkt werden. Anfang 1926 
führte der Sonderausschuß ferner einen Beschluß der 
Realkreditanstalten herbei, keine neuen Emissionen 
lOproz.Schuldverschreibungen mehr aufzulegen. D e r 
U e b e r g a n g  zu e i n e m  n i e d r i g e r  v e r 
z i n s l i c h e n  P f a n d b r i e f t y p  wurde den An
stalten dadurch erleichtert, daß die Reichsban
Anfang 1926 erhebliche M itte l ihres ĉ eyer. 
Pensionsfonds zum Ankauf von P fa n d b rie fe n ^^  
wandte und auch die öffentlichen S tellepfa,W6riefen 
einen Teil ihrer liquiden M itte l b e so n d e re  
anzulegen Durch diese M aßnahm  dag K u rs _
den Landschaften zugute ka daß der
niveau der Pfandbriefe werden konnte.
lOproz. Pfandbrief k u n f ^  heherrschte der gproz.
Wahrend des J^h rg t ^  sich seine Vor-
Pfandbrief ^  ^  ^  Realkredit-
her^Hhpnftin steigendem Maße zum 7proz. Typ über
gehen konnten. Der Sonderausschuß hat auch
diesmal wieder diese Entwicklung soweit wie mog-
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lieh zu beschleunigen versucht; naturgemäß können 
aber derartige Maßnahmen nur Erfolg haben, wenn 
die Verhältnisse des Kapitalmarktes sie begünstigen. 
Solange sich der allgemeine Zinsfuß noch nicht ge
senkt^ hatte und die 7proz. Schuldverschreibungen 
deshalb ein zu großes Disagio aufwiesen, war eine 
Verbesserung der Darlehnsbedingungen durch die 
Ausgabe 7proz. Pfandbriefe nicht zu erreichen. Um 
eine Zinsermäßigung auch denjenigen Hypotheken
schuldnern gewähren zu können, deren Darlehen 
auf der Basis lOproz. Schuldverschreibungen ab
geschlossen wurden, w ird bekanntlich von den 
Landschaften der Plan erwogen, diese Pfandbriefe 
zu konvertieren. Allerdings sind die Kosten der 
Konvertierung noch verhältnismäßig groß, so daß den 
Hypothekenschuldnern in den besonders bedürftigen 
Landesteilen zunächst mit einem Zinszuschuß aus 
Reichsmitteln geholfen werden soll. Für die 
P f a n d b r i e f e  d e r  H y p o t h e k e n b a n k e n  
kommt eine K o n v e r t i e r u n g  zur Zeit n i c h t in 
Frage da die Banken sie frühestens 5 Jahre nach 
ihrer Ausgabe kündigen können. Eine zwangsweise 
Konvertierung aber muß als völlig undiskutabel 
gelten.

Einen schmerzlichen Verlust hatten w ir wenige 
Wochen vor dem Ende unseres Geschäftsjahres durch 
das Dahinscheiden des Herrn Geh. Kommerzienrat 
Georg A  r n h o 1 d , i. Fa. Gebr. Arnhold, Dresden, zu 
beklagen, der unserm Ausschuß lange Jahre an
gehörte und dessen reiche berufliche Erfahrungen 
auch unseren Arbeiten in einer uns zu dauerndem 
Dank verpflichtenden Weise zugute gekommen sind. 
W ir betrauern ferner den Hingang unseres Ausschuß
mitgliedes, des Herrn Kommerzienrat Alfons C h r i 
s t i a n ,  Vorstandsmitglied der Bayerischen Vereins
bank in München, und des Mitglieds unserer Revi
sionskommission, Herrn Kommerzienrat Adolf 
M o s e r ,  i. Fa. Georg Fromberg & Co. zu Berlin, der 
auch in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vor
sitzender des Börsenvorstands zu Berlin und der 
Interessengemeinschaft der Berliner Privatbankfirmen 
unsere Bestrebungen dauernd in überaus wertvoller 
und selbstloser Weise gefördert hat. Dankbar ge
denken w ir schließlich unseres vor wenigen Tagen 
dahingegangenen, um unseren Verband wie um das 
Deutsche Bankgewerbe hochverdienten früheren 
langjährigen Ausschußmitglieds, des Herrn Geh. 
Kommerzienrats Philipp v o n  E i c h b o r n  in 
Breslau. W ir werden das Andenken der Dahin
gegangenen allezeit in Ehren halten.

Berichtigung.
In  N r: 5 L  d. M. muß es auf Seite 128, linke

Spalte, Abs 3, Zeile 12, anstatt „Banknoten-Zwangs- 
kurs“ : „P riva tbanknoten-Zw angskurs“ heißen.

Gerichtliche Entscheidungen.
I. Aufwertunfisrecht.

Zu § 79 Auhvr.. g 1812 l£. BGB.
r- * 1? •* d * 1*11 ^ v° ''-  I n d u s t r i e o b l i g a t i o n e n  v o r  
F ä l l i g k e i t ,  V. f 1 > s t i l l s c h w e i g e n d e  G e n e h 
m i g u n g  v o n  V e r f u g «  n d u r c h  d e n  V o r m u n d  
o h n e  Z u s t i m m u n g  des » « r m u n d s c h a f t g e r i c h t s ,  

Urteil des RG. v, 19. 10. 1926 ^  jjj ¡̂gg 25 _, T,
T a t b e s t a n d .

in dnonnKläßer H « i  bei der beklagten Bank Wertpapiere
in offenem Depot, darunter 63 000 M nom. ^ nrjcrjeijs_Q|)| ^ a,

tionen der Lübeck-Buchener Eisenbahngesellschaft. Die Gesell
schaft kündigte die Obligationen für Ende 1923 und gab am 
23. April 1923 bekannt, daß der Nennwert einschließlich Zinsen 
bis 31, Dezember 1923 alsbald in Empfang genommen werden 
könne. Die Beklagte reichte Ende Juni" 1923 die 63000 M 
Obligationen der Schuldnerin zur Einlösuhg ein, nahm den Nenn
wert mit Zinsen ohne Vorbehalt in Empfang und schrieb das 
Lmpfangene im Wert von rund zwei Goldmark dem Kläger auf 
sein Girokonto gut. Im Frühjahr 1924 (nach Erlaß der 3. Steuer- 
n? iT,eror.dnun.ö) beschloß die Eisenbahngesellschaft, die noch 

eingelösten Stücke jener Schuldverschreibungen auf 
,v>.. 6es Nennwerts in Gold aufzuwerten, und in der Folge- 

zeit löste sie dann auch die ihr vorgezeigten Stücke in dieser 
Hohe ein. Der Kläger behauptet, die Beklagte habe seine 
Stucke im Juni 1923 unbefugt zur Einlösung gebracht, dadurch 
gegen ihre Verwahrungspflichten verstoßen, auch sein Eigentum 
widerrechtlich verletzt. Ohne dieses Vorgehen der Beklagten 
wurde er im Frühjahr 1924 auf seine Obligationen 9450 Gold
mark von der Eisenbahngesellschaft erhalten haben. Diesen 
Betrag abzüglich der empfangenen zwei Goldmark müsse ihm 
die Beklagte ersetzen. Er hat deshalb mit der Klage 9448 GM 
mit 3 v. IT Monatszinsen seit Klageerhebung (14. Juni 1924) 
verlangt. Das Landgericht hat dem Klageantrag in der Haupt
sache stattgegeben, die verlangten 3 v, IT. Monatszinsen aber 
nur bis Ende August 1924, von da ab nur 2 v, H. monatlich 
unter Abweisung der Mehrforderung zugesprochen. Auf die 
Berufung der Beklagten, die völlige Klageabweisung begehrte, 
hat das Oberlandesgericht durch Teilurteil die Klage in Höhe 
von 4950 RM abgewiesen. Der Kläger ficht dieses Teilurteil in 
ü f ! m ,V mian£ an und beantragt seine Aufhebung, die Be
klagte bittet um Zurückweisung der Revision.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e .
Ehe Beklagte hat auf das Einlösungsangebot der Lübeck- 

Büchener Eisenbahn die vom Vormund des Klägers in dessen 
Namen bei ihr hinterlegten Obligationen im Juni 1923 bei der 
Schuldnerin eingereicht und die Auszahlung in Höhe des Nenn
wertes mit Zinsen bis Ende 1923 v o r b e h a l t l o s  entgegen- 
g^nommen. Das Berufungsgericht stellt fest, daß, wenn die 
Beklagte die Präsentation der Wertpapiere bis zu der am 
o\.' Dezember 1923 eingetretenen Fälligkeit, also bis zu einem 
Zeitpunkte hinausgeschoben hätte, in dem der Aufwertungs
gedanke schon in weitem Maße durchgedrungen gewesen sei, 
die Annahme des Finlösungsbetrages u n t e r  V o r b e h a l t  
erfolgt wäre und der Kläger sein Recht auf Aufwertung nicht 
verloren hätte. Von dieser rechtlich bedenkenfreien Erwägung 
T9S.,fr^*^t sich die Haftung der Beklagten, wenn die vorzeitige 
Einlösung der Obligationen sich nicht mehr im Rahmen der 
Befugnisse gehalten hat, welche der Bank nach ihren Be
dingungen für die Aufbewahrung und Verwahrung von W ert
papieren zustanden. Der Kläger kann sie zwar nach der mit rück
wirkender Kraft ausgestatteten, auch noch in der Revisions
instanz zu berücksichtigenden Vorschrift in § 79 AufwG. nicht 
um deswillen verantwortlich machen, weil sie im Vertrauen auf 
den Stand der Gesetzgebung oder Rechtsprechung bei der Vor
legung der unstreitig der Aufwertung nach dem bezeichneten 
Gesetz unterliegenden Wertpapiere mit einer solchen nicht ge
rechnet hat Wohl aber kann er sie haftbar machen, wenn die 
Beklagte mit der die Ursache des Schadens bildenden vor
zeitigen und vorbehaltlosen Einziehung die Grenzen ihrer Ver- 
waliungsbefugnisse schuldhaft überschritten hat, und dies wird 
vom Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß bejaht.

Nach den Geschäftsbedingungen der Beklagten war sie ver
pflichtet und folglich auch berechtigt, die ihr zur Aufbewahrung 
übergebenen Wertpapiere im Falle der Kündigung bei Verfall 
zur Einlösung zu bringen. Mochte es in Zeiten normaler w irt
schaftlicher Verhältnisse auch noch im Sinne dieser Bedingungen 
liegen, daß die Beklagte gekündigte Stücke, deren Zinsen bis 
zur Fälligkeit ausgezalilt v/urden, schon vorher bei der Schuld
nerin zur Einlösung vorlegte, so durfte sie doch keinesfalls 
in einer Zeit des wirtschaftlichen Verfalls und der Währungs
zerrüttung, welche die Entschließung darüber, ob von dem 
Recht der früheren Einziehung Gebrauch zu machen sei 
besonders schwierig gestaltete, ohne die Zustimmung des Hinter- 
egers hierzu schreiten. M it einer solchen Handlungsweise ver- 

leizte sie d.e ihren Kunden nach Treu und Glauben geschuldeten 
Rücksichten Die Beklagte behauptet nun zwar unter Wider- 
sprueh des Klagers, daß sic eine schriftliche Anfrage an den

e r-die vorzeitige Einlösung gutheiße, 
11 , j  , 1? ,cli i ' c s’e e,ne Antwort hierauf nicht erhalten 
P . a k Z,Hr Annahme des Einverständnisses des
'J i m i* 1̂ rem Vorhaben berechtigt gewesen sei. Allein
WnCL d.H » , t ,S' ! ie  dr  A „ auf die sieh die Be-

‘ ,z ’ 1S1 zu 6er Mitteilung ein Vordruck verwendet 
worden wie er Bl. 10 der Akten ersichtlich ist, der nur besagt, 
dalJ bestimmte Wertpapiere zu einem bestimmten Termin gelost 
seien und deshalb aus dem Depot entnommen werden würden, und
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daß die Gutschriftaufgabe nach Eingang des Gegenwerts folge. 
Das Schweigen des klägerischen Vormunds auf eine derartige 
Nachricht konnte keine Zustimmung zur vorbehaltlosen An
nahme des auf vorzeitige Einlösung der Papiere zum Nennwert 
gerichteten Angebots der Eisenbahngesellschaft zum Ausdruck 
bringen. Die Beklagte hat somit durch eigenmächtiges Vor
gehen ihre Vertragspflichten, und zwar unter Außerachtlassung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, also fahrlässig (§ 276 
BGB.) verletzt. Die nächste Folge ihres Verhaltens war, daß 
der Vorbehalt, der nach der Beweisannahme des Vorder
richters im Falle der Hinausschiebung der Einziehung bis in 
den Dezember 1923 hierbei gestellt worden wäre, unterblieb. 
Erst infolge der Aufwertungsgesetzgebung wirkte sich diese 
Unterlassung dahin aus, daß der Kläger der Ansprüche, die ihm 
sonst auf Grund der dort getroffenen Regelung zugestanden 
haben würden, und des Vorteils, der ihm infolge der freiwilligen 
Zahlung des Aufwertungsbetrags durch die Eisenbahngesellschaft 
schon im Frühjahr 1924 zugeflossen wäre, verlustig ging. Trotz 
dieses Sachverlaufs hat der Schaden des Klägers durch das 
vertragswidrige Verhalten der Beklagten als verursacht zu 
gelten. Ein ursächlicher Zusammenhang im Rechtssinn ist zwar 
nach der vom Reichsgericht ständig festgehaltenen Auffassung 
nicht ohne weiteres schon dann gegeben, wenn das spätere Er
eignis nicht ohne das vorangegangene, als Ursache anzu
sprechende eingetreten wäre, es muß vielmehr ein sogenannter 
adäquater Zusammenhang bestehen, d. h. die gesetzte Be
dingung muß im allgemeinen und nicht nur unter besonders 
eigenartigen, nach dem regelmäßigen Lauf der Dinge nicht in 
Betracht zu ziehenden Umständen zur Ermöglichung oder 
Herbeiführung des Erfolgs geeignet gewesen sein. Es läßt sich 
aber keineswegs sagen, daß im Juni 1923 die Möglichkeit, es 
werde doch noch zu einer gesetzlichen oder freiwilligen Auf
wertung von Vorkriegsobligationen kommen, außerhalb des 
Bereichs jeder vernünftigen Berechnung gelegen habe. Wenn 
zufolge der ausdrücklichen Vorschrift des § 79 AufwG. einem 
Verwalter fremden Vermögens daraus kein V o r w u r f  gemacht 
werden darf, daß er mit der kommenden Aufwertung nicht ge
rechnet hat, so ist damit nicht gesagt, daß für die Frage des 
ursächlichen Zusammenhangs zwischen einer im Sommer 1923 
begangenen Rechtsverletzung und einem durch sie bedingten, 
aber allein infolge der neueren Regelung der Aufwertungsfrage 
möglich gewordenen Schaden dieser Umschwung in Gesetz
gebung und Rechtsprechung als ein außerhalb aller vernünf
tigen Berechnung liegender, ungewöhnlicher Umstand ange
sehen werden müßte. Voraussehbare Folgen und adäquate 
Folgen sind nicht dasselbe (RGZ. Bd. 81 S. 361). Mag es auch 
nicht s c h u l d h a f t  gewesen sein, daß die Beklagte bei der 
Einlösung der Obligationen des Klägers im Juni 1923 mit der 
Möglichkeit einer späteren Aufwertung nicht rechnete, so muß 
sie doch dem Kläger für den Entgang der Aufwertungssumme 
einstehen, wenn sie mit der Einlösung schuldhaft ihrer Ver
wahrerpflicht zuwidergehandelt und zugleich schuldhaft das 
Eigentum des Klägers an den Wertpapieren verletzt hat.

Das Berufungsgericht weist, obwohl es im Ergebnis eben
falls grundsätzlich eine Haftbarkeit der Beklagten annimmt, 
doch den Schadensersatzanspruch des Klägers ab, soweit er 
sich auf die Einlösung von Obligationen im Nennwert von 
32000 M gründet, weil der klägerische Vormund die Ver
fügung der Beklagten in diesem 1 eilumfang nachträglich ge
nehmigt habe. Zwar nimmt es nicht für bewiesen an, dal ei 
Vormund die ihm angeblich alsbald nach der Einlösung zu
gesandten Abrechnungen und Gutschriftsanzeige erha en a_ , 
und hält es für ausgeschlossen, daß mit Rücksicht auf § 7 der 
Depotbedingungen die A b s e  nd ung  dieser An ei.ungen g 
niigen könnte, um das Schweigen des Vormunds als eine 
schweigende Genehmigung der Verfügungen „der Beklagten 
erscheinen zu lassen. Wohl aber soll eine die Schadensersatz
pflicht der Beklagten in dem entsprechenden Umfang aus
schließende nachträgliche Genehmigung dann hegen, daß der 
klägerische Vormund auf den Empfang des Kontoauszuges vom 
5. Dezember 1923, der einen Gutscl.nftposten von 32 200 M 
enthielt, bis zum Mai 1924 geschwiegen hat. Dann nun ist 
dem angefochtenen Urteil nicht entgegenzutreten, daß der 
klägerische Vormund aus dem Auszug erkennen konnte und be, 
pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen mußte daß die Beklagte über 
einen Teil der Obligationen verfugt hatte, und es ist auch 
zutreffend, daß er erkennen konnte, wenn auch etwa erst nach 
einer ihm zuzumutenden Rückfrage bei der Beklagten, daß 
cs sich um eine vorzeitige Einlösung handelte.

Das Berufungsgericht unterläßt jedoch zu prüfen, ob die 
Rechtswirksamkeit der nachträglichen Genehmigung angesichts 
der Vorschriften in § 1812 fg. BGB., dadurch bedingt war, daß 
ein etwaiger Gegenvormund oder das Vormundschaftsgericht 
zustimmte, und ob die etwa notwendige Zustimmung erfolgt 
und der Vorschrift in § 1829 Abs. 1 S. 2 Rechnung getragen 
worden ist. Das Revisionsgericht vermag diese Frage beim 
Mangel der hierzu erforderlichen tatrichterlichen Feststellungen

nicht zu beantworten, w ill aber nicht unterlassen, darauf hin
zuweisen, daß es sich hier nicht darum handelt, ob die Ein
lösung der Papiere gegenüber der Lübeck-Büchener Eisenbahn
gesellschaft wirksam zustandegekommen ist oder nicht. Denn 
die Parteien sind einig, daß die Schuldnerin durch die Ein
lösung, sei es auf Grund des § 365, sei es des § 366 HGB., von 
jeder Verpflichtung aus den Papieren frei geworden ist. Inso
weit ist es unerheblich, ob die Genehmigung des Gegenvormunds 
oder des Vormundschaftsgerichts vorlag oder nicht. Es handelt 
sich vielmehr hier nur darum, ob für das Innenverhältnis 
zwischen dem Kläger und der Beklagten durch die nachträg
liche Genehmigung die von Hause aus unberechtigte Verfügung 
der letzteren über die Wertpapiere zu einer befugten geworden 
ist, aus der keine Schadensersatzansprüche des Klägers mehr 
hergeleitet werden können. Eine solche Genehmigung enthält 
unter allen Umständen einen Verzicht auf Ersatz des Schadens, 
der aus der unberechtigten Verfügung etwa schon erwachsen 
oder noch zu erwarten ist, also eine Verfügung des Vormunds 
über eine Forderung des Mündels — mochte der Verzicht schon 
durch die einseitige Genehmigung oder erst mit Annahme der 
Verzichterklärung durch die Beklagte wirksam werden können.

Sollte die Wirksamkeit der nachträglichen Genehmigung zu 
verneinen sein, so bedarf es weiterhin auch der Auseinander
setzung mit dem Einwand der Beklagten, daß der Vormund des 
Klägers bei der Entstehung des Schadens mitgewirkt habe. Hätte 
er, so behauptet die Beklagte, auf die Mitteilung vom 5. De
zember 1923 der Einlösung alsbald widersprochen, so hätte 
sie sich leicht noch die entsprechende Anzahl von nicht ein
gelösten Obligationen verschaffen können, und der Schaden 
wäre dadurch abgewendet oder gemindert worden (§§ 254 Abs. 2, 
278 BGB.).

Das Berufungsurteil konnte sonach nicht aufrecht erhalten 
werden.

N a c h s c h r i f t  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .
Die einschränkende Auslegung, welche der 3. Zivilsenat 

des RG. vorliegend dem § 79 AufwG. gibt, muß aus recht
lichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten größten Bedenken 
begegnen. In einer Entscheidung des 1. Zivilsenats vom 
5. Dezember 1925 (Bank-Archiv XXV S. 170) war ganz a ll
gemein ausgesprochen worden, daß mit der künftigen Auf
wertung im Jahre 1923 nach dem Stande von Gesetzgebung und 
Rechtsprechung nicht gerechnet werden könnte, und daß § 79 
AufwG. deswegen die Geltendmachung von Ersatzansprüchen 
ausschließe. Zu verweisen ist hierzu auf die im selben Sinne 
sich aussprechenden Entscheidungen des Kammergerichts vom 
10. 11, 1925 (B.-A. XXV S. 195) und des Oberlandesgerichts 
Nürnberg vom 23. Februar 1926 (B.-A. XXV S. 302).

Der 3. Zivilsenat w ill zwar die Anwendbarkeit des § 79 
AufwG. nicht grundsätzlich verneinen, er gelangt jedoch zu 
einer mit dem Zweck der Vorschrift nicht in Einklang stehenden 
Verengerung ihres Anwendungsgebietes, wenn er annimmt, daß 
die vorzeitige Entgegennahme der Einlösung vor Fälligkeit ohne 
Befragen des Kunden ein Verschulden der Bank bedeutet habe 
und daß dieses Verschulden ohne Rücksicht auf §i 79 AufwG. 
eine Verpflichtung zum Ersatz des erst auf Grund der Auf
wertungsgesetzgebung entstandenen Schadens bedeute, der 
nach den Grundsätzen der adäquaten Verursachung 
mit dem Verschulden in ursächlichem Zusammenhang 
stehe. An überfeinerte Unterscheidungen dieser A rt hat 
der Gesetzgeber bei Erlaß des § 79 AufwG. zweifellos nicht 
gedacht, sie sind aber auch formaljuristisch kaum zu recht- 
fertigen.

Die Lehre von der adäquaten Verursachung ist in der von 
dem erwähnten Senat angezogenen Entscheidung Bd 81 S. 360 
auf die Formel gebracht worden, daß die Adäquatheit der Folge 
zwar keineswegs deren subjektive Vorhersehbarkeit auf Seiten 
des läters voraussetze, daß jedoch ein ursächlicher Zu
sammenhang rechtlich dann nicht als gegeben zu erachten ist. 
wenn der Schade nur unter Mitwirkung eines zweiten Er
eignisses zustandegekommen ist, das mit dem ersten keinen 
Zusammenhang hat, so daß vom Standpunkt eines »Ue a 
Menschen zu Gebote stehenden Erfahrungen und e{uaf- be
beherrschenden Beurteilers zur Zeit der die Verantwor^ ^  
gründenden Handlung eine derartige scl}at]®j;ch 
kettung von Umständen ebenso wahrscl siß erf0igte.
mußte, wenn jene Handlung unterblieb ^  rfie ¡n ¡hrer g c_

Von cueser Formel ausgehend »  ^  vorliegenden Ent-
d? lu,nS weit .tübiT dic, ,WAudfwerlungsgesetz hinausgehende 
Scheidung, weit über dasĜ Uelzgei ung überhaupt irgendwie- 
1 rage stellen, ob A k te  der ^  Rechfshandiu„gen im Sinne
geartete Schadensfolgen lru auszulögen vermögen.
emer adaquaten Ve  ̂ * Faktoren sind nicht

ic 7 t v t ä  ' Ä  entziehen «ick v i e l e r  völlig ¡.der
dmch Erfahrungen geleiteten Berechnung. Im yorbereitungs- 
stadium gesetzgeberischer Entwürfe sind regelmäßig politische



und wirtschaftliche Kräfte und Gegenkräfte wirksam; im Inter
esse der Verlängerung der Lebensdauer eines Ministeriums, in 
Verfolg der auf Leistung und Gegenleistung abgestellten Ver
handlungen der maßgebenden Parteien gestaltet sich häufig 
genug das schließliche Schicksal einer gesetzgeberischen Aktion 
wesentlich anders, als es bei der Richtung, in der sich die Er
örterungen in der Oeffentlichkeit bewegt hatten, anzunehmen 
war. Erfahrungsgrundsätze und Kenntnisse, wie sie gegenüber 
dem Walten der Naturkräfte oder gegenüber wirtschaftlichen 
Vorgängen eine gewisse Berechnung des Kommenden zulassen, 
versagen gegenüber den künftigen Entschließungen einer nach 
dieser Methode sich vollziehenden Gesetzgebung vollkommen.

Aber auch noch aus einem anderen Grunde kann aus der 
Lehre von der adäquaten Verursachung ein Kausalzusammen
hang mit den Schadensfolgen nicht hergeleitet werden, die erst 
aus späteren gesetzgeberischen Maßnahmen entstehen. 
Der Gesetzgeber hat, zum mindesten theoretisch, die Aufgabe, 
unter Berücksichtigung des Gesamtkreises der zu regelnden 
wirtschaftlichen Verhältnisse eine solche Ordnung eintreten zu 
lassen, welche eine mit unbilligen Schädigungen verbundene 
Behandlung von Tatbeständen ausschließt, die das Gesetz bei 
seinem Inkrafttreten vorfindet. Wenn das Gesetz hinter dieser 
seiner Aufgabe im einzelnen zurückbleibt, so geht die Ver
ursachung des entstandenen Schadens ausschließlich auf das 
Gesetz zurück; der Kausalzusammenhang zwischen diesen 
Schäden und einem früheren Tun und Lassen der Beteiligten 
ist endgültig unterbrochen.

Die Richtigkeit dieser Erwägung wird durch den Versuch 
einer Anwendung der Lehre von der adäquaten Verursachung 
auf den vorliegenden Fall nur bestätigt.

Im Juni 1923 mag an die Möglichkeit einer kommenden 
gesetzlichen Aufwertung zu denken gewesen sein. Es be
stand damals jedoch jedenfalls eine viel1 begründetere Ver
anlassung, das Unterbleiben einer Aufwertung und die Auf
rechterhaltung des Grundsatzes „Mark gleich Mark" anzu
nehmen, wenn man berücksichtigt, daß noch im Juli 1923 der 
damalige Reichsjustizminister namens der Reichsregierung eine 
Aufwertung von Hypotheken und Obligationen für völlig aus
geschlossen erklärte, daß eine höchstgerichtliche Entscheidung 
zugunsten der Aufwertung erst viele Monate später erging und 
daß noch nach dem Ergehen dieser Entscheidung in einem 
ersten Entwurf der 3. Steuernotverordnung ein absolutes Ver
bot der Aufwertung enthalten war. Wenn irgendwo, so lag 
also in Fällen, wie dem hier zur Entscheidung gelangten, die 
Sache so, daß eine schadenstiftende Verkettung von Um- 
ständen ebenso wahrscheinlich, ja noch viel wahrscheinlicher 
erscheinen mußte, wenn die als schuldhaft angesehene Hand- 
lung unterblieb, als wenn sie erfolgte; denn würde das Reichs
gericht zur Frage der Aufwertung anders erkannt haben oder 
würde die 3. Steuernotverordnung in Gestalt des ersten Ent
wurfs Gesetz geworden und geblieben sein, so wäre durch 
Unterlassung der früheren Einlösung dem Bankkunden ein Ver
mögensschaden in umgekehrter Richtung entstanden.

Weiter: Wie bereits v. K a r g e r  im Bank-Archiv XXIV 
b. 197 zutreffend dargelegt hat, ist der Schaden, welchen der 
Kunde m Fallen, wie dem hier vorliegenden, erlitten hat, nur 
dadurch hervorgerufen worden, daß die Aufwertungsgesetz
gebung bei der Einlösung von Obligationen nicht, wie in 
anderen Fällen, für die Rückwirkung der vorbehaltlos erfolgten 
Linlosung Vorsorge getroffen hat. Diese Unterlassung des 
Gesetzgebers ist in der Tat das den Schaden des Wertpapier- 
n.VKt t IS Yeni rsachende Ereignis, ein Ereignis, welches sich 
ment nur der Voraussicht, sondern auch der Berechnung entzog.

k ä *  _,Wen,n aber die Lehre von der adäquaten Ver
ursachung grundsätzlich auf einen Tatbestand, wie den vor
hegenden anzuwenden wäre, würde der § 79 AufwG. entgegen
stehen Das Gesetz beschränkt sich nicht auf die Festsetzung, 
daß in dem Nichtrechnen mit der Aufwertung ein Verschulden 
nicht zu erblicken ist, sondern es bestimmt, darüber hinaus
gehend daß dem Verwalter fremden Vermögens ein zum  
S c h a d e n s e r s a t z  v e r p a c h t e n d e s  V e r s c h u l d e n  
nicht zur Last fallt, w e n n er bei der Annahme von Leistungen 
n ^ r  den sonstigen Verfügungen über aufwertbare Ansprüche 
faßtenr AufwertunÖ mcht gerechnet hat. In diesem weiter ge- 
ein Ve7sc^estand ist der Fall unzweifelhaft inbegriffen, daß 
erst aus deiden zwar vorlag\ daß sich aber Schadensfolgen 
nicht gerechnetu^ ertung ergaben- mit welcher der Verwalter

Eine eines einzelnen Senats des Reichsgerichts,
er erart ii„ndnde Bedenken entgegenstehen, wird man

als endgültige StellungnaN e  des höchst e* Gerichts zu einer
können V°? R f h.we™ ‘^ H e r  Bedeutung nicht bewerten
Fall b e d e u t w id in ^ ^ v v e  chemn^cht. lange,r Zf%  ^  
deutsche Währungszerrüttung
frage ein Zivilsenat des Reichsgerichts , , enswerter Oh
je iv.tat den im Schrifttum zum Ausdruck l , , ngten Bedenken

gegen den von ihm eingenommenen Standpunkt durch eine 
nachfolgende entgegengesetzte Entscheidung in der gleichen 
Frage Rechnung getragen hat. W ir glauben, daß auch das vor
liegende Urteil einer Nachprüfung iin gleichen Sinne bedarf 
und hoffen, daß diese Nachprüfung hier mit dem gleichen Er
gebnis erfolgen wird.

II. Steuerrecht.
L Zu § 83 EStG. (1925).
D ie  Z i n s e n  aus  a u f g e w e r t e t e n  T e i l s c h u l d 

v e r s c h r e i b u n g e n  u n t e r l i e g e n  d e m S t e u e r 
em f  U $ e v o m K a p i t a l e r t r a g ,  a u c h  w e n n  d i e  
S c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n ,  d i e  a u f g e w e r t e t  
w o r d e n  s i n d ,  v o r  d em 15. N o v e m b e r  1923 a u s -  
g e g e b e n  w a r e n .

Urteil des 
VI A 478/26 S.

Reichsfinanzhofs vom 11. September 1926

G r ü n d e :
Die Beschwerdeführerin hat die von ihr vor dem 15. No

vember 1923 ausgegebenen Teilschuldvcrschreibungen nach den 
Bestimmungen des Aufwertungsgesetzes vom 16. Ju li 1925 
(Reichsgesetzbl. I S. 167) aufgewertet. Streitig ist, ob bei den 
Zinsen, die die Beschwerdeführerin an die Gläubiger der Auf- 
wertungsbeträge zahlt, der Steuerabzug vom Kapitalerträge 
gemäß §§ 83 ff, des Einkommensteuergesetzes 1925 vor
zunehmen ist.

Nach § 83 a. a. 0. unterliegen dem Steuerabzüge vom 
Kapitalerträge Zinsen aus Anleihen, über die Teilschuld
verschreibungen ausgegeben sind, wenn die Ausgabe der Schuld
verschreibungen nach dem 15. November 1923 erfolgt ist oder 
wenn es sich um wertbeständige Anleihen handelt.

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, daß sie, 
weil die Schuldverschreibungen, die sie aufgewertet habe, vor 
dem 15. November 1923 ausgegeben worden seien, den Steuer
abzug nicht vorzunehmen habe. Die Vorinstanzen haben die 
Abzugspflicht bejaht.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.
Wie das Finanzgericht, so läßt es auch der erkennende 

Senat dahingestellt, ob die Aufwertung der Schuldverschreibun
gen nicht einer Neuausgabe gleichkommt und aus diesem 
Grunde, da die Neuausgabe nach dem 15. November 1923 er
folgt ist, § 83 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes an
zuwenden ist. Jedenfalls hat, wie das Finanzgericht ohne 
Rechtsirrtum darlegt, die Anleihe der Beschwerdeführerin durch 
die Aufwertung der Ansprüche aus den Schuldverschreibungen 
den Charakter einer wertbeständigen Anleihe erhalten; die auf
gewerteten Schuldverschreibungen lauten auf einen Goldmark- 
betrag (§§ 2, 33 des Aufwertungsgesetzes) und sind in Gold
mark zu verzinsen; bei Zinsen aus wertbeständigen Anleihen ist 
aber der Steuerabzug ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der 
Ausgabe der Schuldverschreibungen vorzunehmen. Es kann 
nicht anerkannt werden, daß diese Auslegung des Gesetzes seinem 
Sinne widerspreche, sie entspricht vielmehr dem Aufbau des 
Einkommensteuergesetzes, das Kapitalerträge der hier in Frage 
kommenden A rt grundsätzlich an der Quelle steuerlich erfassen 
w ill; ein stichhaltiger Grund, aus dem die Zinsen aufgewerteler 
Schuldverschreibungen anders zu behandeln wären, besteht 
nicht. Es ist insbesondere nicht anzunehmen, daß, wie die Be
schwerdeführerin glaubt, der Gesetzgeber mit Rücksicht auf die 
wirtschaftliche Lage eines großen Teiles der Inhaber auf
gewerteter Schuldverschreibungen die Zinserträge dieser Schuld
verschreibungen nicht dem Steuerabzug unterwerfen wollte; 
denn die Erstattung von Steuerbeträgen, die im Wege des 
Abzugs vom Kapitalertrag einbehalten worden sind, an Steuer
pflichtige mit geringem Einkommen ist im § 94 des Einkommen
steuergesetzes besonders geregelt. Der Hinweis der Beschwerde
führerin darauf, daß die Einbehaltung der Steuerbeträge im 
Hinblick auf die Geringfügigkeit der in Frage kommenden ein
zelnen Zinsbeträge eine unverhältnismäßig große Arbeit ver
ursache und daß das für die von ihr gewollte Auslegung des 
Gesetzes spreche, kann gegenüber den Gründen, die die ent
gegengesetzte Auslegung rechtfertigen, nicht ins Gewicht fallen.

2. Zu § 6, d KapVerkStG.
I s t z um E r w e r b  v o n  G e s e l l s c h a f t s r e c h t e n  

e i n e  G e l d z a h l u n g  e r f o r d e r l i c h ,  so e r f o l g t  
d i e  V e r s t e u e r u n g  a u s s c h l i e ß l i c h  n a c h  § 6, a 
u n d  n i c h t  n a c h  § 6, d des  K a p i t a l v e r k e h r 
s t e u e r g e s e t z e s  a u c h  d a n n ,  w e n n  d e r  W e r t  
d e r  G e s e l l s c h a f t s r e c h t e  h ö h e r  a l s  d e r  W e r t  
d e r  Z a h l u n g  i st .

DmrU ôeilJ ^ s RFH> vom 19- 2- 1926 — II A  668/25 —; abgedr. K rn . Io, ¿09,
Die beschwerdeführende Aktiengesellschaft hat nach den 

Feststellungen der Vorentscheidungen, vier ihrer Angestellten



163

aus Anlaß von deren fünfundzwanzigjährigem Dienstjubiläum 
je eine ihrer eigenen Stammaktien im Nennwerte von 400 RM, 
der zugleich auch höchstens deren gemeinen Wert darstellt, 
geschenkt. Die Aktien stammen aus einer am 14, Mai 1923 be
schlossenen Erhöhung des Grundkapitals um 100 Millionen 
Papiermark, Diese als Schutzaktien geschaffenen Aktien waren 
seinerzeit von der J.- und Tr.-Bank, G. m. b. H. in Berlin zum 
Nennwert mit der Verpflichtung übernommen worden, über 
die Aktien nur mit Zustimmung und nach Anweisung der Be
schwerdeführenden Aktiengesellschaft zu verfügen. Die Vor
entscheidung hat die vier Angestellten als erste Erwerber der 
Aktien angesehen und die Forderung der Gesellschaftsteuer 
nach dem auf 400 RM für jede Aktie angenommenen gemeinen 
Werte auf Grund von § 6, d KapVerkStG. für zu Recht erfolgt 
erklärt.

Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Wer als erster Er
werber junger Aktien in Fällen anzusehen ist, in denen der 
Zeichner der Aktien bei deren Verwertung an die Weisungen 
der ausgebenden Gesellschaft gebunden oder ihr aus der Ver
wertung weitere Beträge über den Nennwert hinaus abzu
führen verbunden war, hat der Senat je nach der Sachlage 
verschieden beurteilt. Im vorliegenden Falle kann die Frage, 
wer als erster Erwerber anzusehen ist, dahingestellt bleiben, 
da in jedem Falle über die Versteuerung des Nennwerts hinaus 
eine Steuerpflicht nicht in Betracht kommt. War die J.- und 
Tr.-Bank erste Erwerberin, kann eine weitere Steuer nicht 
in Betracht kommen, da für sie eine weitere Lcistungs- 
pflicht zum Erwerbe der Aktien über den Nennbetrag der 
Aktien zur Zeit der Uebernahme hinaus nicht ausgelöst worden 
ist und für die Umstellung der von ihr erworbenen Aktien nach 
§ 19 Abs. 1 GoldbilVO. eine Steuerpflicht nicht entstanden 
ist. Die Sachlage ist aber auch keine andere, wenn als erste 
Erwerber die vier Angestellten anzusehen sind. Denn der Er
werb von Gesellschaftsrechten ist als solcher statt der 
Zahlungen und Leistungen im § 6, d KapVerkStG. der Steuer 
nur in Fällen unterworfen, in denen eine Zahlung oder Leistung 
im Sinne der Vorschrift zu a zum Erwerbe der Gesellschafts
rechte nicht erforderlich ist. Dieser Fall liegt nicht vor, 
Nach § 184 HGB. dürfen Aktien für einen geringeren als den 
Nennwert nicht ausgegeben werden und sind auch im1 vor
liegenden Falle nicht ausgegeben worden. Daß die Zahlung 
aus Mitteln der Gesellschaft erfolgt ist, ändert nichts an der 
Tatsache, daß sie eine Zahlung der J.- und Tr.-Bank als einer 
selbständigen juristischen Person an die Beschwerdeführerin 
war und von dieser als Zahlung an sie behandelt worden ist; 
andernfalls hätte die Kapitalerhöhung nicht ins Handels
register eingetragen werden können (§ 284 Abs. 3 verbunden 
mit § 195 Abs. 3 HGB.), und die Eintragung war wieder die 
Voraussetzung für die Berücksichtigung der Aktien bei der 
Umstellung der Gesellschaft auf Goldmark. Auch ist es, nach
dem die Einzahlung als eine solche, die zum Erwerbe von 
Aktien erforderlich war, rechtskräftig versteuert worden ist, 
ausgeschlossen, für die Besteuerung des Rechtsvorganges aus 
§ 6, d KapVerkStG. die Zahlung nunmehr als eine solche zu 
behandeln, die zum Erwerbe der Gesellschaftsrechte nicht er
forderlich war. War cs aber eine Zahlung dieser A rt, so kann 
sich auch der Wert des Gegenstandes der Besteuerung im 
Hinblick auf § 11 Abs. 2 unter a nur nach dem zu entrichtenden 
G e l d b e t r a g  ohne Rücksicht darauf bestimmen, ob der 
Wert der durch sie erlangten Gesellschaftsrechte ein höherer 
ist oder nicht. Soweit die bisherige Rechtsprechung des Senats 
in nicht veröffentlichten Entscheidungen hiermit nicht in Ein
klang steht, hält er an dieser nicht langer fest.

3. Zu § 9 Nr. 4, § 11 Nr. 2 des Körperschaltsteuer- 
gesetzes.

Z u r  s t e u e r r e c h t l i c h e n  A b g r e n z u n g
z w i s c h e n  s p a r k a s s e n e i g c n e n u n d  s p a r k a s s e n 
f r e m d e n  G e s c h ä f t e n  ö f f e n t l i c h e r  S p a r 
k a s s e n .

Gutachten des Reichsfinanzhofs, I. Sen,, vom 12. No
vember 1926 — AZ. I D 4/26 S.

Der Reichsminister der Finanzen hat dem Reichsfinanzhof
die Frage zur Begutachtung vorgelegt:

Ist der Kontokorrentverkehr mit Krediteinräumung als 
'sparkasseneigenes Geschäft im Sinne^des Korperschaftsteuer- 
gesetzes vom 10. August 1925 (Reichsgesetzblatt Teil I S. 208)
anzusehen, wenn ,

al der Kredit nach den für die sonstige Anlegung ver- 
' fügbärer Bestände maßgebenden landesrechtlichen Be

stimmungen gesichert ist oder 
b) eine Sicherung des Kredits in der unter a) bezeichneten 

Weise überhaupt nicht oder nur zum Teil gegeben ist, 
der Gesamtbetrag der ungesicherten Krediteinräumung 

-abbr einen bestimmten Hundertste der im Depositen-

verkehr bei der Sparkasse vorhandenen Guthaben nicht 
übersteigt?"

Der erste Senat des Reichsfinanzhofs hat in der Sitzung 
vom 12, November 1926 beschlossen, das Gutachten dahin 
abzugeben:

Der Kontokorrentverkehr mit Krediteinräumung 
unter den angegebenen Beschränkungen k a n n  zum eigent
lichen Sparkassenverkehr gehören* *).

G r ü n d e .

Wie nach § 2 Nr. 3, § 6 Nr. 1 des bisherigen Körperschaft- 
sleuergesetzes sind auch nach § 9 Nr. 4, § 11 Nr. 2 des neuen 
Körperschaftsteuergesetzes die öffentlichen und dem öffent
lichen Verkehr dienenden Sparkassen insoweit von der Körper
schaftsteuer befreit, als sie sich auf den eigentlichen Spar
kassenverkehr beschränken. Der Begriff des eigentlichen Spar
kassenverkehrs war im bisherigen Körperschaftsteuergesetze 
nicht näher festgelegt. In den Ausführungsbestimmungen zum 
bisherigen Körperschaftsteuergesetze vom 15, September 1922, 
die vom Reichsminister der Finanzen mit Zustimmung des 
Reichsrats erlassen waren, sind zahlreiche Geschäfte aufgeführt, 
die „insbesondere" als sparkassenfremde anzusehen sind, und 
solche Geschäfte, die „insbesondere" als sparkasseneigene zu 
gelten haben. Nach den beiden Aufzählungen gehört der 
Kontokorrentverkehr ohne Krediteinräumung zum eigentlichen 
Sparkassenverkehr, der Kontokorrentverkehr mit Kreditein
räumung dagegen nicht. Im neuen Körperschaftsteuergesetz 
ist, wie im früheren Gesetze, nicht definiert, was unter dem 
eigentlichen Sparkassenverkehr zu verstehen ist. Nach dem 
Gesetzentwurf sollte die Bestimmung dieses Begriffs vom 
Reichsminister der Finanzen gegeben werden. Im Reichsrat 
machten sich Bestrebungen geltend, als sparkasseneigene Ge
schäfte die nach der jeweiligen Landesgesetzgebung den Spar
kassen erlaubten Geschäfte zu bezeichnen. Dem ist der Reichs
minister der Finanzen entgegengetreten. Schließlich einigte 
man sich dahin, von einer Definition im Gesetz abzusehen und 
in das Gesetz den Zusatz aufzunehmen, daß der Reichsminister 
der Finanzen mit Zustimmung des Reichsrats bestimmen solle, 
was als eigentlicher Sparkassenverkehr im Sinne dieser Vor
schrift des Körperschaftsteuergesetzes anzusehen sei, Der Zu
satz wurde in das endgültige Gesetz aufgenommen, nachdem 
im Steuerausschuß des Reichstags Wünsche auf Einengung des 
Begriffs der sparkasseneigenen Geschäfte gescheitert waren.

Der Reichsminister der Finanzen hat versucht, in dem 
Entwurf einer Verordnung zur Durchführung des Körperschaft
steuergesetzes den Begriff des eigentlichen Sparkassenverkehrs 
wieder in der Weise festzulegen, daß er zwei Gruppen von Ge
schäften aufführte, von denen die eine zum eigentlichen Spar
kassenverkehr gehören soll, die andere nicht. Zum eigentlichen 
Sparkassenverkehr sollte u. a. gehören der Kontokorrentverkehr 
ohne Krediteinräumung; zu ihm sollte nicht gehören der Konto
korrentverkehr mit Krediteinräumung. Die negative Be
stimmung sollte jedoch eine Einschränkung erfahren durch 
einen Zusatz, nach dem es als Krediteinräumung nicht an
zusehen sei, wenn das Guthaben des Sparkunden durch Last
schriften höchstens bis zu 200 RM überschritten würde. Der 
Vorschlag des Reichsministers der Finanzen fand die Zu
stimmung des Reichsrats nicht. Von Preußen ging der Antrag 
aus, zu sagen, daß es als Krediteinräumung nicht anzusehen sei, 
wenn der Kredit nach den für die sonstige. Anlegung ver
fügbarer Bestände maßgebenden Bestimmungen gesichert sei, 
im übrigen, wenn das Guthaben der Sparkunden durch Last
schriften höchstens bis zu 200 RM überschritten werde, oder 
wenn der Gesamtbetrag der ungesicherten Krediteinräumungen 
5 pCt. der im Depositenverkehr bei der Sparkasse vorhandenen 
Guthaben nicht übersteige. Der in diesem Vorschlag ent
haltenen Erweiterung des Begriffs der sparkasseneigenen Ge
schäfte ist wiederum der Reichsminister der Finanzen entgegen
getreten. I)a keine Einigung in der Sache erzielt wurd 
man übereingekommen, den Reichsfinanzhof um ein Gu a 
zu ersuchen. ^  den

Der preußische Minister des Innern hat selF.®” hen *taats- 
er im Reichsrat auf Beschluß des Prê onl w  Juni 1926 
ministeriums gestellt hat, in einer Darlegung p^/iswirtschafts- 
begründet. Zu den Ausführungen haben ¿vafralverband des 
minister unter dem 9, Juli 1926 un

_ , d* Ausführungen des Ge-
*) Vgl. zu diesem Guta des £)eu{schen Bank- und

schäftsberichts des £ ec tr?57 ¿^ser Nummer. Der Tatbestand 
Bankiergewerbes auf a.j. /tls)assungen des Centralverbands
-des Gutachtens gibt stark gekürzt und unter Weg
gegenüber dein .£‘c . Jsentlicher Argumente und Darlegungen 
lassung einer Keine .. : . .
.wieder. * -



164

Deutschen Bank- und Bankiergewerbes unter dem 10. Sep
tember 1926 Stellung genommen:

Nach Ansicht des preußischen Ministers des Innern sind 
durch das Körperschaftsteuergeselz der Reichsminister der 
Finanzen und Reichsrat nicht zu einer konstitutiven, sondern 
lediglich zu einer deklatorischen Feststellung des Begriffs 
des eigentlichen Sparkassenverkehrs ermächtigt. Da die Rege
lung des öffentlichen Sparkassenwesens Sache der Länder 
sei, wäre es am folgerichtigsten, wenn bei der Abgrenzung des 
Begriffs „sparkasseneigene Geschäfte" lediglich auf das vor
handene Landesrecht Bezug genommen würde. Wolle man das 
mit Rücksicht auf die Rechtseinheit nicht, dann müsse man sich 
an das halten, was in der großen Mehrheit aller deutschen 
Länder seit langem für den öffentlichen Sparkassenverkehr 
gelte und somit als allgemeines deutsches Sparkassenrecht an
zusehen sei. Für die abweichende Ansicht nämlich, daß Reichs
finanzminister und Reichsrat einen besonderen, vom Landes
recht abweichenden reichssteuerrechtlichen Begriff des eigent
lichen Sparkassenverkehrs schaffen dürften, könne auch nicht 
etwa der Wortlaut des Körperschaftsteuergesetzes in An
spruch genommen werden. Wenn es im § 9 Abs. 1 Ziff. 4 
heiße „im Sinne dieser Vorschrift", so solle mit diesem vom 
Reichsrat nachträglich eingefügten Zusatz nur gesagt sein, daß 
die Wirkung der vom Reichsfinanzminister und Reichsrat ge
troffenen Feststellung sich auf das Spezialgebiet der Körper
schaftsteuer beschränken solle. In Preußen sei den Spar
kassen der Personalkredit seit dem Sparkassenreglement vom 
12. Dezember 1838 (Gesetzsammlung 1839 S. 5) gestattet, so
weit er sich auf den Mittelstand beschränke und völlig sicherer 
A rt sei. Hinsichtlich der Form des Personalkredits habe das 
Reglement keine Beschränkungen enthalten. Durch Rund
erlaß vom 20. April 1909 (Ministerialblatt für die innere Ver
waltung S. 124) sei die Pflege des Kontokorrentverkehrs im 
Rahmen des eigentlichen Sparkassenverkehrs geregelt; d. h. 
Kriterien des im Kontokorrentverkehr gewährten Kredits seien 
nach wie vor die Beschränkung auf das Kreditbedürfnis des 
Mittelstandes und die Sicherheit des Kredits. Besondere Vor
schriften, die aus technischen Gründen den Sparkassen auf
erlegt worden seien, wären nach völliger Einbürgerung dieses 
Geschäftszweigs aufgehoben worden, so daß das Kontokorrent
geschäft und insbesondere der Kontokorrentkredit in den Kreis 
der eigentlichen Sparkassengeschäfte aufgenommen seien. 
Abgesehen von der Technik des Verfahrens unterscheide sich 
der Kontokorrentkredit nicht vom gewöhnlichen Kredit. Da 
beim Kontokorrentkredit nur die jeweils tatsächlich abge
hobenen Beträge zu verzinsen seien, werde gerade dem kleinen 
Manne der Kredit verbilligt. Auf der andern Seite sei das Ge
schäft für die Sparkassen nicht mit größeren Gewinnaus
sichten oder größeren Risiken verbunden als der sonstige 
Personalkredit. Es gelte auch für den Kontokorrentkredit die 
Vorschrift, daß er durch Pfänder oder Bürgschaften voll ge
deckt sein müsse, soweit es nicht den größten Sparkassen er
laubt sei, daneben auch ungedeckte Kredite bis zu 5 pCt, der 
Depositeneinlagen an unbedingt sichere Kunden zu gewähren; 
ferner sei auch der Kontokorrentkredit an die Grenzen der 
Mittelstandskredite gebunden. Wie in Preußen sei in nahezu 
allen andern Ländern die Entwicklung dahin gegangen, daß die 
Kreditgewährung im Kontokorrentverkehr zum eigentlichen 
Sparkassengeschäft gezählt werde. Eine Ausnahme mache 
Sachsen, wo für das Personalkreditgeschäft besondere Giro
kassen entstanden seien.

Nach Auffassung des Reichswirtschaftsministers ist durch 
p 9 Abs. 1 Nr. 4 des Körperschaftsteuergesetzes dem Reichs- 
finanzmmister im Verein mit dem Reichsrat die Befugnis ein- 
geraumt, für das Gebiet der Körperschaftsteuer den Begriff des 
eigentlichen Sparkassenverkehrs konstitutiv zu bestimmen. Es 
sollte eine Abgrenzung nach rein steuerlichen Zwecken und 
nach steuerlichen Gesichtspunkten erfolgen, indem je nach der 
Wesensart der Sparkassengeschäfte — vorwiegend gemein
nütziger oder vorwiegend priyatgeschäftlicher Charakter der 
Geschäfte — die Steuerfreiheit oder Steuerpflicht begründet 
würde. Ein allgemeines deutsches Sparkassenrecht gäbe es 
iV r i,  und wenn man dem preußischen Minister des Innern 
d r  ED würde, so müßten alle wesentlichen Geschäftszweige 
j  w e s s e n  für steuerfrei erklärt werden, was dem Zwecke 
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eigentlichen Sparkassenverkehr gehörenden Geschäfte handelte, 
sei auch aus dem Runderlaß von 1909 herauszulesen, in dem 
unter anderem der Depositen- und Kontokorrentverkehr als 
ein Nebenbetrieb bezeichnet sei, der an sich mit den Auf
gaben der Sparkasse keine unmittelbare Berührung habe. 
Wenn nach dem Jahre 1909 die lOprozentige Kontingentierung 
dieses neuen Geschäftszweiges erhöht und später (1920) ganz 
fallen gelassen sei, so könne das nicht zu dem Schlüsse 
führen, daß in dieser Zeit der im Jahre 1909 noch sparkassen
fremde Nebenbetriebe seinen Charakter geändert habe und ein 
Teil des eigentlichen Sparkassengschäfts geworden sei. Was 
der preußische Minister des Innern schließlich zum Lobe der 
sozialen Funktion der von den Sparkassen gewährten Konto
korrentkredite gesagt habe, treffe im wesentlichen auch auf die 
Privatbanken zu, da auch diese wieder immer mehr dazu über
gegangen seien, lediglich für die abgehobenen Beträge Zinsen 
zu berechnen. Zusammenfassend gibt der Reichswirtschafts
minister seiner Ansicht dahin Ausdruck, daß es eine Forderung 
der Gerechtigkeit sei, wenn die Sparkassen in denjenigen Ge
schäftszweigen der Steuerpflicht unterworfen würden, die nach 
Art der privaten Geld- und Kreditanstalten betrieben würden.

Auch der Centralverband des Deutschen Bank- und 
Bankiergewerbes vertritt die Auffassung, daß die dem Rcichs- 
finanzminister und Reichsrat übertragene Aufgabe dahin gehe, 
den Begriff des eigentlichen Sparkassenverkehrs konstitutiv zu 
bestimmen. Eine deklaratorische Festlegung scheitere schon 
an der Tatsache, daß das Landesrecht verschieden sei, ferner 
an der Unsicherheit, ob als maßgebende Rechtsquellen nur die 
Landesgesetze oder auch alle Verwaltungsanordnungen oder 
gar das Gewohnheitsrecht, d. h. die Geschäftspraxis der Spar
kassen selbst angesehen werden sollten. Um eine konstitutive 
Feststellung habe es sich auch bei der Umschreibung des Be
griffs in den Ausführungsbestimmungen zum alten Körper
schaftsteuergesetz gehandelt. Denn der Kontokorrenlverkehr 
sei eine typisch kaufmännische Geschäftsform. § 355 des 
Handelsgesetzbuchs setze als Führer des Kontokorrents einen 
Kaufmann voraus. Die Sparkassen hätten sich aber gegen die 
Eigenschaft als Kaufmann stets, auch noch jüngst, anläßlich des 
Urteils Bd. 17 S. 179 der Entsch. des RFH., verwahrt. M it der 
Aufnahme des Kontokorrentverkehrs sei bei den Sparkassen 
das Personalkreditgeschäft zum Massengeschäft geworden; 
kaufmännische Form und kaufmännischer Geist hätten in den 
Sparkassen ihren Einzug gehalten. Im Jahre 1909 sei man sich 
allgemein der materiellen Tragweite des Schrittes, nämlich des 
Ueberganges vom Sparkassenverkehr zum Bankverkehr, im 
klaren gewesen. Die Behauptung des preußischen Ministers des 
Innern, daß der Kontokorrentkredit der Sparkassen sich in den 
Grenzen der mittelständischen Kreditversorgung halte, treffe 
tatsächlich nicht zu. Wäre sie aber auch richtig, so sei doch 
aus ihr kein Anspruch auf steuerliche Begünstigung herzu
leiten. M it größerem Recht könnten sonst die privaten Banken 
für ihre dem Mittelstände gewährte Kredithilfe die gleiche 
Steuerbefreiung verlangen, da sie bei diesen Geschäften ihre 
eigene Haut zu Markte trügen und nicht die Möglichkeit hätten, 
sich für erlittene Verluste durch Erhöhung der Gemeindeum
lagen zu erholen.

Der Reichsfinanzminister endlich hat noch folgendes aus
geführt: Die Sparkassen drängten auf ständige Erweiterung 
ihres Geschäftsbereichs, und diesem Streben sei man durch 
landesrechtliche Genehmigungen in der letzten Kriegszeit und 
in der Nachkriegszeit mehr und mehr entgegengekommen. Zu 
der Frage, welche Geschäfte den Sparkassen zu gestatten 
seien, habe er nicht Stellung zu nehmen. Für ihn handle es 
sich lediglich darum, inwieweit Sparkassen für Einnahmen aus 
ihren Geschäften körperschaftsteuerfrei sein sollten. Er habe 
darauf Bedacht zu nehmen, daß der Kreis der sparkassen
eigenen Geschäfte nicht weiter gezogen werde, als dringend 
geboten sei, weil die Ersparung der Steuer den Sparkassen 
einen Vorsprung vor den steuerpflichtigen Bankgeschäften 
gäbe. Die Worte im § 9 Abs. 1 Ziff. 4 des Körperschaftsteuer
gesetzes „im Sinne dieser Vorschrift" ließen weder nach ihrem 
Wortlaut und Sinn noch nach der Entstehungsgeschichte der 
Vorschrift auf die Gebundenheit schließen, alle den Sparkassen 
erlaubten Geschäfte als sparkasseneigene Geschäfte zu er
klären. Die Worte sollten zum Ausdruck bringen, daß die 
D®hn't i° r' des Begriffs der sparkasseneigenen Geschäfte aus
schließlich für die Körperschaftsteuer, nicht für etwaige 
Landessteuern oder gar für den Umfang der den Sparkassen 
gestatteten Geschäfte Bedeutung haben solle. Die Sparkassen- 
eigenen Geschäfte könnten nicht den erlaubten Geschäften 
gleichgestellt werden. Denn sonst seien die Sparkassen völlig 
steuerfrei, da man doch annehmen müsse, daß die Sparkassen 
den Kreis der ihnen erlaubten Geschäfte nicht überschritten. 
Auch bei der vom preußischen Minister des Innern vorge
schlagenen Einschränkung sei es möglich, daß große Spar
kassen Kontokorrentkredite von 1 Million und darüber ge.
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währten. Zu solchen Geschälten möchten die Sparkassen 
durch die Entwicklung gedrängt werden; sie verließen damit 
aber den Boden der sparkasseneigenen Geschäfte und müßten 
für die Einnahmen aus solchen Geschäften Steuern bezahlen.

M it zwei weiteren Schreiben vom 29. September 1926 und 
16. Oktober 1926 hat der Reichsfinanzminister noch folgendes 
Material übermittelt: eine Druckschrift des deutschen Spar
kassen- und Giroverbandes vom August 1926 zur Frage der 
Besteuerung des Kontokorrentkredits, ein Gutachten des 
ordentlichen Professors der Universität Berlin, Dr. Heymann*), 
in Sachen der Kontokorrentgeschäfte der deutschen Spar
kassen, eine Aeußerung des Centralverbands des Deutschen 
Bank- und Bankiergewerbes vom 30. September 1926 sowie des 
Reichswirtschaftsministers vom 5. Oktober 1926 zu der 
Stellungnahme des deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 
und zu dem Gutachten des Dr. H e y m a n n. Schließlich hat 
der Reichsfinanzminister in dem Schreiben vom 16. Oktober 
1926 noch selbst zu den Darlegungen H e y m a n n s  Stellung 
genommen. Da in diesem weiteren Material viele Gedanken 
wiederkehren, die bereits in den vorstehenden Ausführungen 
enthalten sind, kann sich die Wiedergabe auf das beschränken, 
was in den weiteren Ausführungen neu oder besonders unter
strichen ist.

Der Sparkassen- und Giroverband betont, daß zwischen 
dem Kontokorrentkredit und den anderen Kreditformen keine 
Unterschiede in bezug auf Sicherheiten, Kundenkreis und die 
übrigen Grundsätze der Geschäftspolitik beständen. Der 
Kontokorrentkredit sei also nur eine der Formen des von den 
Sparkassen nachhaltig gepflegten kurzfristigen Kredits, Es sei 
unlogisch, gerade diese Form herauszugreifen und zu be
steuern, ebenso wie es unlogisch sein würde, das Konto
korrentgeschäft im allgemeinen als sparkasseneigenes Geschalt 
anzuerkennen, das Kontokorrentgeschäft mit Krediteinräumung 
dagegen nicht. Da die Banken sämtliche den Sparkassen er
laubte Geschäftsarten selbst betreiben konnten und auch be
trieben, so könnten unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenz
unterbindung überhaupt keine Sparkassengeschafte steuerfrei 
gelassen werden, aber auch ebenso nicht Geschäfte von 
Staatsbanken und Genossenschaften. Im übrigen hätten die 
Sparkassen keineswegs einen Vorsprung vor den Banken, da 
ihnen die lukrativsten Geschäfte (Spekulationsgeschäfte, 
Emissionen, Finanzierungen, Auslandsgeschäfte usw.) verboten, 
auf der anderen Seite gewisse unrentable Geschäfte (das ganze 
Kleingeschäft, insbesondere der Kleinsparverkehr) vorge
schrieben seien.

H e y m a n n  entwickelt und vertieft in seinem Gutachten 
noch weiter den Gedanken, daß die Sparkassen ihrem Wesen 
nach zugleich Darlehnskassen seien, und daß der Kontokorrent
kredit nur eine moderne Form des Personalkredits darstelle. 
Er gelangt zu dem Ergebnis, daß die Abgrenzung des eigent
lichen Sparkassenverkehrs nicht nach der Rechtsform der ge
wählten Geschäfte, sondern nach der A rt und dem Umfang 
der ganzen Geschäftsgebarung vorzunehmen sei. Beschranke 
sich eine Sparkasse nicht auf den ihrem Schutze unterstellten 
Kundenkreis des Arbeiter- und Mittelstandes, oder verfalle sie 
in eine spekulative Ausnutzung des Geschäfts, dann verliere 
die Sparkasse den Charakter der Gemeinnützigkeit und ihre 
Geschäfte gehörten dem eigentlichen Sparkassenverkchr nicht 
mehr an

Der Centralverband des Deutschen Bank- und Bankier- 
tfewerbcs geht auf den Wettbewerb ein, den die Sparkassen 
den Banken machten, und der besonders den kleinen Provinz
bankier in seiner Existenz bedrohe. Der H e y ma n n s c h c  
Weg zur Besteuerung der Geschäfte des eigentlichen Spar
kassenverkehrs führe zu keinem festen Ergebnis, insbesondere 
entbehre der Begriff des sogenannten Mittelstandkredits jeden 
festen Haltes. Der Mittelstand sei auch der Kun^ ® ^ rel|  
Banken. Steuerliche Gerechtigkeit gebiete cs daher, Spar
kassen und Banken für Gewinne aus solchen Geschaften steucr 
lieh gleichmäßig zu belasten. Der Hinweis des Sparkassen- 
verbandes auf die Steuerfreiheit der Staatsbanken und[ der Ge
nossenschaften, vor allem der in diesem Hinweis hegende An
spruch auf steuerliche Meistbegünstigung im Verhältnis zit 
Staatsbanken und Genossenschaften richte sich an die Adresse 
des'Gesetzgebers und könne bei der Auslegung geltender Ge
setze nicht verwertet werden Im übrigen solle die Steuer
befreiung nur solchen Staatsbanken zugute kommen, die m 
der Tat rein staatlichen Zwecken dienten; ob die Steuer
befreiung der Genossenschaften, besonders in der Aus
dehnung, die sie durch die Rechtsprechung gewonnen habe, 
noch gerechtfertigt sei, solle nicht erörtert werden.

*) A n m , d e r  Red, :  Es handelte sich hierbei um ein von 
dem D e u t s c h e n  S p a r k a s s e n  - u n d  G i r o  v e r b a n d  
eingeholtes und im wesentlichen auf dessen Informationen 
beruhendes P r i v a t  gutachten.

Der Reichswirtschaftsminister w ill die Frage ganz unter 
dem wirtschaftspolitischen Gsichtspunkt entschieden wissen, 
ob die Gewinne der Sparkassen aus den Kontokorrentkrediten 
noch durch Steuerbefreiung gesteigert werden müßten, damit 
die Sparkassen das verlustbringende gemeinnützige bpar- 
geschäft aufrechterhaltcn könnten.

Der Reichsfinanzminster schließlich tr itt in seinem Schreiben 
vom 16. Oktober 1926 der Ansicht entgegen, daß die Sparkassen 
ihrem Wesen nach auch zugleich Darlehnskasscn seien. Wie 
der Reichsfinanzhof in der Entscheidung Bd. 8 S. 110 ausgefuhrt 
habe, seien nach der Verkehrsauffassung unter Sparkassen 
solche Einrichtungen zu verstehen, „die vorwiegend dazu dienen 
sollen, die Ansammlung und zinsbringende Anlegung kleiner 
erübrigter Geldsummen namentlich für die minderbemittelten 
Leute zu ermöglichen, um deren Spartrieb zu wecken und 
zu fördern“ , m ir unter dem Gesichtspunkt der zinsbringenden 
Anlegung von Spareinlagen, nicht aber unter dem Gesichts
punkt der Kreditgewährung an minderbemittelte Volkskreise 
müsse die Frage geprüft werden, ob der Kontokorrentverkehr 
mit Krediteinräumung zum eigentlichen Sparkassenverkehr zu 
rechnen sei.

Es ist zunächst erforderlich, den Inhalt des vom Reichs
finanzminister an den Reichsfinanzhof gerichteten Ersuchens 
näher festzulegen, insbesondere die dem Rcichsfinanzhof ge
stellte Aufgabe näher zu umschreiben. Das eingeforderte Gut
achten hat sich nicht auf die Frage zu erstrecken, ob das Körper
schaftsteuergesetz dem Reichsfinanzminister und Reichsrat die 
Vollmacht zu einer freien Auslegung des Begriffs „eigentlicher 
Sparkassenverkehr“ für den Geltungsbereich der Körperschaft
steuer hat geben wollen, oder ob der Auftrag des Gesetzgebers 
dahin geht, daß für die praktische Handhabung des Körper
schaftsteuergesetzes in bestimmter Fassung lediglich das fest- 
zulegen sei, was nach allgemeiner oder doch ganz überwiegender 
Ansicht unter eigentlichem Sparkassenverkehr verstanden wird. 
Das an den Reichsfinanzhof gerichtete Ersuchen geht auch nicht 
dahin — und kann nach § 43 der Reichsabgabenordnung auch 
nicht dahin gehen —, etwa dem Reichfinanzminister und Reichs
rat Vorschläge für eine Ausgestaltung und Fassung des Begriffs 
eigentlicher Sparkassenverkehr zu machen. Die Aufgabe des 
Reichsfinanzhofs ist lediglich die, sich gutachtlich darüber zu 
äußern, ob Sparkassengeschäfte der in dem Ersuchen naher 
umschriebenen A rt im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes 
vom 10. August 1925 zu den sparkasseneigenen Geschäften zu 
rechnen wären, wenn oder solange eine nähere Krläuterung des 
Begriffs durch Reichsfinanzminister und Reichsrat unterbleiben 
sollte. Für den Senat scheiden daher alle politischen, ins
besondere alle wirtschaftspolitischen Erwägungen aus, die den 
Gesetzgeber oder die von ihm delegierten Stellen veranlassen 
könnten, die Steuerfreiheit bestimmter Sparkassengeschäftc 
einzuschränken oder zu erweitern. Der Senat hat sich die 
Frage vorzulegen, ob nach allgemeinen Erwägungen die vom 
Rechsfinanzminister bezeichneten Geschäfte als im Rahmen des 
eigentlichen Sparkassenverkehrs zulässige Geschäfte zu gelten 
haben, und er hat weiter allerdings zu prüfen, ob die auf diese 
Fragestellung erteilte Antwort mit dem Zwecke und der w irt
schaftlichen Bedeutung des Körperschaftsteuergesetzes zu ver
einigen ist (vgl. § 4 der Reichsabgabenordnung).

Der Senat ist der Auffassung, daß aus einem ein für alle
mal feststehenden Idealbegriff der Sparkasse sich der Begriff 
des eigentlichen Sparkassenverkehrs nicht zwingend ableiten 
läßt. Was eine Sparkasse ist und welche Aufgaben für die 
Volkswirtschaft und für die Einzelwirtschaften eine Kasse, die 
sich mit Recht Sparkasse nennen w ill, zu erfüllen hat, darüber 
ist man sich wohl in den Grundzügen einig. Aber die Spar
kasse ist, wie alle menschlichen Einrichtungen, in ihren Auf
gaben und ihrer Arbeitsweise einem Wandel unterworfen, da 
sie wachsenden oder wechselnden Bedürfnissen ihres Kunden
kreises genügen muß. Wenn die Entwicklung dahin geht, daß 
nicht nur der ganz kleine Sparer, sondern auch der Gewerbe
treibende oder Kleinkapitalist sich der Sparkassen bedient, 
der Kundenkreis der Sparkassen infolge der K om p liz ie rung^
wirtschaftlichen Verhältnisse von den Sparkassen noch
Dienste erwartet als die Ermöglichung des reinen bpa g /flfer 
und wenn die Sparkassen ohne hernach a* aßnti.qUeraen 
ursprünglichen Tätigkeit sich solchen ^V"j,örden auch an- 
und mit Genehmigung ihrer Aufe 't^ ;cklung. die allerdings 
bequemen dürfen, dann kann diesentüniUche^ Aufgabenkreises 
eine gewisse Verschiebung des ^„nbeacV«* gelassen werden 
der Sparkassen bedeutet, m“  & yommunalwissenschaften 
(vgl. u. a. auch Handwörterbuch oer

Bd. III S. 784). destellt w!rd. welche Geschäfte zum
Wenn die Frag* “  sc>Jte gehören, welche Geschäfte

eigentlichen Spark * rf£ “senei)j cn sind, so kann die Ant- 
sparkassenfremd d nach den Anschauungen, die viel

¡ä r“  srft. waren. Vor



50 Jahren mußte vielleicht jeglicher Kontokorrentverkehr als 
sparkassenfremd bezeichnet werden. Seither hat sich der 
Kontokorrentverkehr im Betriebe der Sparkassen so einge
bürgert, daß jedermann, der mit einer Sparkasse in Verbindung 
tritt, die Möglichkeit der Einräumung eines Kontokorrentkontos 
als selbstverständlich' voraussetzt, Haben sich nun die Ver
hältnisse weiter dahin entwickelt, daß nach der ganz über
wiegenden Anschauung des Volkes ein Kontokorrentverkehr 
mit einer gewissen Krediteinräumung als eine übliche oder so- 
gar notwendige Einrichtung der Sparkassen angesehen wird, 
und finden die Aufsichtsbehörden in einer solchen Entfaltung 
der Sparkassentätigkeit keinen Mißbrauch, sondern eine durch 
ausdrückHche Genehmigung anzuerkennende Erfüllung eines 
Bedürfnisses der Wirtschaft, dann wächst nach Meinung des 
Senats auch der Kontokorrentverkehr mit Krediteinräumung in 
den Kreis der sparkasseneigenen Geschäfte hinein. Voraus
setzung ist dabei, daß der Kontokorrentkredit denselben Zielen 
dient und sich in denselben Grenzen bewegt wie der von den 
Sparkassen sonst eingeräumte kurzfristige Kredit. Trifft diese 
Voraussetzung zu, dann würde die Besteuerung der Einkünfte 
aus solchen Kontokorrentkreditgeschäften ihre Begründung 
nicht in dem Wesen der Geschäfte finden können, sondern in 
der gewählten äußeren Form. Man würde also die Sparkassen 
mit Nachteilen bedenken, weil sie sich in der A rt der Abwick- 
!i,ng der Geschäfte dem modernen Verkehr anpassen.

Die Feststellung der herrschenden Volksmeinung, der 
communis opinio, hat ihre Schwierigkeiten. Um so mehr wird 
hier die Haltung der Aufsicht führenden Verwaltungsbehörden 
von Bedeutung sein. Wenn in nahezu allen Ländern — mit 
Ausnahme von Sachsen, wo das ganze Personalkreditgeschäft 
von Hause aus den Sparkassen abgenommen ist •— der Konto
korrentverkehr mit Krediteinräumung von den betreffenden 
Ministerien gutgeheißen wird, falls die allgemeinen Grundsätze, 
sichere Deckung des Kredits und Beschränkung auf die für 
Mittelstandskredite gezogenen Grenzen gewahrt sind, so ist 
diese Stellungnahme der Länderministerien so einhellig, daß 
sich daraus ein sicheres Urteil ableiten läßt,

Der Senat gelangt hiernach zu dem Ergebnis, daß der 
Kontokorrentkredit an und für sich zu den Geschäften des 
eigentlichen Sparkassenverkehrs zählen kann, nämlich dann, 
wenn die Sparkassen auch in diesem Geschäftszweig sich ganz 
leiten lassen von ihrer allgemeinen Aufgabe gemeinnützigen 
Charakters. Daß eine solche Entscheidung keine scharfe, oder 
wenigstens keine leicht kenntliche Grenze zieht, verkennt der 
Senat keineswegs. Aber es läßt sich nicht immer ermöglichen, 
so fest umrissene allgemeine Bestimmungen zu geben, daß die 
Entscheidung im Einzelfalle beinahe mechanisch getroffen 
werden kann. Gerade auf Wirtschaftsgebieten, wo die Dinge 
im Fluß sind, wird man elastische Vorschriften in den Kauf 
nehmen müssen, um nicht den Nachteilen starrer Rechts
regeln zu verfallen. Aufgabe der Verwaltung und der Recht
sprechung wird es in solchen Fällen sein, allmählich die allge
meinen Grundsätze herauszuarbeiten, die in Gesetzesform noch 
nicht gegeben werden konnten.

M it Bedenken hat der Senat der zu b) gestellten Frage 
gegenübergestanden, da eine ungesicherte Krediteinräumung 
gegen die Grundbegriffe der Behandlung von Sparkassengeldern 
zu verstoßen scheint. Wenn es sich aber bei den ungedeckten 
Krediten nur um einen geringen Hundertsatz der Depositen- 
getder handelt, wenn ferner auch für den ungedeckten Kredit 

Grenze der Mittelstandskredite gilt, wenn der Kredit grund
sätzlich nur kreditwürdigen Personen gewährt wird, und wenn 
anscheinend nahezu im ganzen Reiche (mit Ausnahme Sachsens) 
auch hinsichtlich des ungedeckten Kredits völlige Einmütigkeit 
zu bestehen scheint, so glaubte der Senat seine Bedenken
ZU-? Ct t Z hsSen ,u?d aucb dic Fra£e zu b) im gleichen Sinne wie die Frage zu a) beantworten zu sollen.

. An dieser Stelle muß zu der Auffassung des Reichsfinanz
ministers Stellung genommen werden, daß die Sparkassen 
ihrem Wesen nach nicht zugleich Darlehnskassen seien, daß 
also die Sparkassen nicht die Bestimmung der Kreditgewährung 
hatten. Dieser Ansicht kann nicht beigetreten werden. Was 
sEÜ^hst dle „voni Rdcßshnanzminister angezogene Ent
halte dTeTs Reichsfinanzhofs im Bd. 8 S. 110 anlangt, so 
Fabrik- Ü5» Urted slch mlt d®r brage zu beschäftigen, ob auch 
R0;rhsabgab<Anßestellten.s p a . ^ssen den ira früheren § 189 der 

■ n  ̂ Das Urlienun^ bezeichneten Pflichten unterworfen
«:nnrhasseTiverkehrhatte nicht die Auf£abe- den eigentlichen Sparkassenverkehr imschrdbcn £s kam ^  U rU |,
darauf an, in großen die al,gemeinen Sparkassenauf-
gaben zu bezeichnen W, danach bzu beurteilen, ob auch

s a s a W f i ' # * ,Befriedigung des Spartriebs d ie n S P ^ s e n  „vorwiegend zur 
keineswegs gesagt, daß sie anderenollen* so lst damd nocb 
Kreditbedürfnisse, nicht dienen sollen\ccken> alst°  z. B. dem

m übrigen ist das

deutsche Sparkassenwesen im Beginne seiner Entwicklung so
wohl auf das Kreditbedürfnis wie auf den Spartrieb des 
Volkes zurückzuführen. Die Kassen, die als erste Spar
institute gewöhnlich genannt werden, dienten sogar in erster 
Linie dem Kreditbedürfnisse, so die im Jahre 1765 gegründete 
Herzogliche Leihkasse in Braunschweig, die Fürstliche Leih
kasse Detmold usw. (vgl, Handwörterbuch der Staatswissen- 
®cba“ ?n Bd. 7 S. 669). Aber selbst wenn anzunehmen wäre, 
daß die Sparkassen, als sie in Deutschland allgemein in Auf
nahme kamen, in erster Linie dem Spartrieb dienen sollten und 
die Anlegung der Spargelder nur ein notwendiges Hilfsgeschäft 
dargestellt hätte, so hat man doch bald erkannt, daß die 
kleinen Spareinlagen in ihrer Gesamtheit ein wirksames Mittel 
w/r Hebung des Kreditwesens seien. Diese Kapitalien im 
Wege des Real- und Personalkredits unter Wahrung gemein
nütziger Gesichtspunkte für die Volkswirtschaft fruchtbar zu 
machen, war eine bald erfaßte und von den Sparkassen auch 
im allgemeinen tatkräftig durchgeführte Aufgabe. Die Kredit
gewährung an Angehörige solcher Kreise, die auch als Spar- 
emleger in Betracht kommen, gehört daher heute nach Auf
lassung des Senats grundsätzlich zum allgemeinen Sparkassen
verkehr.

Aus den Bestimmungen des Körperschaftsteuergesetzes sind 
keine Gründe zu entnehmen, welche gegen die in den vor- 
stehenden Darlegungen entwickelte Stellungnahme sprächen. 
Hie Scheidung der steuerpflichtigen sparkassenfremden von 
den steuerfreien sparkasseneigenen Geschäften behält auch 
nach der vom Senate vorgenommenen Auslegung des Begriffs 
eigentlicher Sparkassenverkehr noch seine Bedeutung. Einmal 
kalin es Vorkommen, daß Sparkassen eigenmächtig handeln 
und Geschäfte machen, die nach ihren Satzungen verboten 
sind. Sodann ist auch nach der Auslegung des Senats keines
wegs jedes den Sparkassen erlaubte Geschäft in jedem Falle 
auch ein sparkasseneigenes und darum steuerfreies. Nur dann, 
wenn im Flusse der wirtschaftlichen Entwicklung gewisse Ge
schäfte den Sparkassen ganz allgemein von den Landesbehörden 
gestattet werden, wachsen solche Geschäfte in den Kreis des 
eigentlichen Sparkassenverkehrs hinein, Gestatten nur einzelne 
besonders sparkassenfreundliche Regierungen derartige Ge- 
schäfte so ist das eine Sonderregelung, die noch nicht zur 
f  olge hat, daß im Sinne des Reichssteuerrechts ein sparkassen
eigenes Geschäft anerkannt wird.

Der Reichsfinanzminister führt in diesem Zusammenhänge 
noch an, daß eine Begrenzung des Kreises der sparkasseneigenen 
Geschäfte der Tendenz des neuen Körperschaftsteuergesetzes 
über die Besteuerung der öffentlichen Betriebe entspreche. Der 

eichsfinanzminister weist darauf hin, daß die Ersparung einer 
so erheblichen Spese wie der Steuer den Sparkassen vor der 
freien Wirtschaft einen ungerechtfertigten Vorsprung geben 
würde. Dieser Gedanke ist in der Begründung des neuen 
Körperschaftsteuergesetzes (vgl. S. 8) als das durchschlagende 
Argument für die Besteuerung der öffentlichen Betriebe an
geführt. Er hat jedoch nach den Verhandlungen im Reichstag 
als der herrschende Leitgedanke bei der Besteuerung der 
öffentlichen Betriebe nicht beibehalten werden können (vgl
i / m  M ^ c hli SSeS' Drucksachen des Reichs
tags III 1924/25 Nr. 1230 S, 2—4) und ist auch vom Reichs- 
Iinanzminister selbst bei dem Versuche der Begrilfbestimmung 
des eigentlichen Sparkassenverkehrs nicht beobachtet worden. 
V enn »aCh dem Entwurf einer Verordnung zur Durchführung 
des Korperschaftsteuergesetzes soll zu den sparkasseneigenen 
beschatten gehören u. a, die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertpapieren, die Vermietung von Sicherheitsfächern, der 
Kontokorrentverkehr ohne Krediteinräumung, die Einlösung 
von fälligen Zins- und Gewinnanteilscheinen, Das alles sind 
Geschäfte, in denen eine Konkurrenz mit der freien Wirtschaft 
besteht. Warum die Besteuerung der aus diesen Geschäften 
fließenden Gewinne unter wirtschaftspolilischen Gesichfs- 
punkten entbehrlich, die Besteuerung der Gewinne aus dem 
Kontokorrentverkehr mit Krediteinräumung notwendig sein soll 
ist nicht abzusehen. Schließlich sei noch darauf hingewiesen’ 
daß nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 des Körperschaftsteuergesetzes be
freit sind Staatsbanken die ihrer Bestimmung nach in  d e r  
H a u p t s a c h e  Geschäften staatswirtschaftlicher oder allge- 
meinwirtschaftlicher A rt dienen. Es besteht danach dic Mög
lichkeit daß eine Staatsbank nebenher auch Privatunter
nehmungen Kredite gewahrt, also mit dem privaten Bank- 
gewerbe in Konkurrenz tritt. Die aus solchen Krediten 
fließenden Gewinne sind trotzdem steuerfrei (vgl, Äusschuß-

G e s e Ä * ?  f  i  * •  -eigt s ic h g l ie d e r n  daß 
Verkehrs nVl i * Sf ^  j dcr e^r 'K des eigentlichen Sparkassen
den vom R e ih  £eIunde.n . w«den kann, und daß, wenn man 
Gesichtsminlri . Shnanzmmjster erwähnten wirtschaftspoiitischen 
p v a bei d®r Besteuerung der Sparkassen glaubt
1 P ra!,en zu müssen, das nur durch einen Willensakt 
des Gesetzgebers oder der vom Gesetzgeber berufenen Stelle 
geschehen kann.


